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Bundestag: Update zum Gesetz zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau im Strom- und 

Energiesteuerrecht  

Anders als geplant konnte der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und zum Bü-

rokratieabbau im Strom- und Energiesteuerrecht am 18.10.2024 nicht in der Fassung „Beschluss-

empfehlung und Bericht“ seines Finanzausschusses in 2./3. Lesung beschlossen werden. Am spä-

ten Freitagnachmittag waren nicht mehr ausreichend Abgeordnete anwesend, sodass die Be-

schlussunfähigkeit des Bundestags festgestellt werden musste. Mit dem Beschluss ist nun in der 

nächsten Sitzungswoche im Bundestag (04.11. bis 08.11.2024) zu rechnen. Über die Inhalte und 

Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Regierungsentwurf haben wir bereits ausführlich be-

richtet (vgl. TAX WEEKLY # 36/2024). Änderungen sind diesbezüglich nicht zu erwarten, da Ge-

genstand der Abstimmung weiterhin die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses sein wird. 

 

Bundesregierung: Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, von 

Bündnis 90/Die Grünen und der FDP zum Steuerfortentwicklungsgesetz 

Das Steuerfortentwicklungsgesetz sollte eigentlich am 18.10.2024 zusammen mit dem JStG 2024 

in 2./3. Lesung beschlossen werden. Laut Presseberichten hat sich aber die Partei Bündnis 

90/Die Grünen am 14.10.2024 gegen den Entwurf gestellt, insbesondere wegen der Regelung zur 

Abmilderung der kalten Progression, sodass er wieder von der Tagesordnung des Plenums ge-

nommen werden musste (vgl. TAX WEEKLY # 36/2024).  

In der Kabinettssitzung vom 16.10.2024 hat dann aber die Bundesregierung bereits eine Formulie-

rungshilfe für einen Änderungsantrag der Ampel-Koalition beschlossen, der über den Bundestag 

in das Gesetz einfließen soll. Mit dieser Formulierungshilfe soll der Einkommensteuertarif für die 

Veranlagungszeiträume 2025 und 2026 an die Ergebnisse des inzwischen vorliegenden 6. Steuer-

progressionsberichts angepasst werden. Hierzu soll insbesondere der steuerliche Grundfreibetrag 

für das Jahr 2025 um € 312 auf € 12.096 erhöht werden, um die Effekte der kalten Progression 

auszugleichen. Außerdem soll zum vollständigen Ausgleich der kalten Progression eine Rechtsver-

schiebung der übrigen Tarifeckwerte des Einkommensteuertarifs im Umfang der maßgeblichen 

Inflationsrate in Höhe von 2,6 % erfolgen (mit Ausnahme des Eckwerts zur „Reichensteuer“). Auf-

grund der Anpassungen ergeben sich für das Jahr 2026 Folgeänderungen, die ebenfalls im Ent-

wurf des SteFeG berücksichtigt werden sollen. Insgesamt handelt es sich um kleine Verbesserun-

gen im Vergleich zum Regierungsentwurf. 

Ob damit ein Beschluss des Steuerfortentwicklungsgesetzes im Bundestag (2./3. Lesung) in der 

nächsten Sitzungswoche (04.11. bis 08.11.2024) möglich wird, bleibt weiterhin offen. Vorher 

müsste eine Einigung auch im Finanzausschuss des Bundestags erzielt werden. Dessen Beschluss-

empfehlung würde dann ggf. weitere Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf enthalten. 

 

BMF: Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug für Dezember 2024 

Mit BMF-Schreiben vom 18.10.2024 hat die Finanzverwaltung folgende Programmablaufpläne für 

den Lohnsteuerabzug für Dezember 2024 bekannt gemacht (§ 39b Abs. 6 und § 51 Abs. 4 Nr. 1a 

EStG): 

› Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden 

Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer für De-

zember 2024, Anlage 1 zum BMF-Schreiben. 
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› Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen für Dezember 2024 zur manuellen 

Berechnung der Lohnsteuer (einschließlich der Berechnung des Solidaritätszuschlags und der 

Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer), Anlage 2 zum BMF-Schreiben. 

Ausgehend davon, dass das vom Bundestag bereits beschlossene Gesetz zur steuerlichen Frei-

stellung des Existenzminimums 2024 die Zustimmung des Bundesrats findet und so verkündet 

wird, berücksichtigen die Programmablaufpläne die lohnsteuerliche Entlastung durch die Anhe-

bung des Grundfreibetrags für 2024, die Entlastung bei der Kirchenlohnsteuer und beim Solidari-

tätszuschlag durch den erhöhten Kinderfreibetrag sowie die Nachholung der Entlastungen beim 

Lohnsteuerabzug ab dem 01.12.2024. 

 

BFH: Besteuerung von Abfindungen nach dem DBA-Frankreich und Grenzgängeregelung 

Der BFH hat mit Urteil vom 01.08.2024 (VI R 52/20) entschieden, dass die Grenzgängerregelung 

des Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich 1959/2001 dem Besteuerungsrecht Deutschlands für eine Ab-

findung nicht entgegensteht, soweit jedenfalls die Abfindung auf Zeiten entfällt, in denen der Ar-

beitnehmer in Deutschland gewohnt und gearbeitet hat. 

Im Streitfall hatte ein Arbeitnehmer (Kläger) aus einem arbeitsgerichtlichen Vergleich eine Abfin-

dung in Höhe von 180.000 € zugesprochen bekommen. Der Arbeitnehmer war für rund 20 Jahre 

bei verschiedenen Gesellschaften eines Konzerns tätig (1995 bis 2015). Bis Oktober 2005 war er in 

Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig (129 von 245 Monaten). Ab November 2005 verzog er 

nach Frankreich und war seitdem Grenzgänger im Sinne des Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich und 

von der deutschen Lohnsteuer freigestellt (116 Monate von 245). 

Das Betriebsstätten-Finanzamt des Arbeitgebers bescheinigte diesem, dass von einem steuer-

pflichtigen Arbeitslohn in Höhe von 94.775,51 € (= 129/245 von 180.000 €) Lohnsteuer und Soli-

daritätszuschlag unter Anwendung der Steuerklasse I einzubehalten seien. Auf dieser Bescheini-

gung vermerkte das Finanzamt, dass 85.224,49 € (= 116/245 von 180.000 €) steuerfrei seien. Ge-

gen diese Aufteilung wandte sich der Arbeitnehmer und Kläger und verlangte die vollständige 

Freistellung von deutscher Lohnsteuer. 

Der BFH bestätigte nun die Rechtsauffassung des Finanzamts und der Vorinstanz (FG Baden-Würt-

temberg vom 11.02.2020, 6 K 1055/18). 

Zum 01.01.2024 ist nach der Geschäftsverteilung des BFH die Zuständigkeit für DBA-Auslegungen 

im Zusammenhang mit Lohnsteuer vom I. auf den VI. Senat gewechselt. Der VI. Senat bemüht sich 

in dieser Entscheidung daher ganz offensichtlich, die Linie der Auslegung des I. Senats zum Abfin-

dungsrecht und dem Art. 13 DBA-Frankreich fortzuführen.  

Zum einen bestätigt er, dass Abfindungen im Grundsatz kein zusätzliches Entgelt i.S.d. Art. 15 

OECD-Musterabkommens für eine im Inland oder Ausland ausgeübte Tätigkeit darstellen, sondern 

gerade für den Verlust des Arbeitsplatzes gezahlt werden, sodass grundsätzlich das Besteue-

rungsrecht dem Ansässigkeitsstaat und nicht dem Tätigkeitsstaat zusteht. Diese Rechtsprechung 

hatte vor einigen Jahren zur Einführung des § 50d Abs. 12 EStG geführt (Treaty override). 

Zum anderen bestätigt der VI. Senat die ständige Rechtsprechung des I. Senats, wonach aber Art. 

13 Abs. 1 DBA-Frankreich im Wortlaut von Art. 15 OECD-Musterabkommen abweicht. Nach Art. 

13 Abs. 1 DBA-Frankreich steht das Besteuerungsrecht für Abfindungen nämlich dem Tätigkeits-

staat (hier: Deutschland) und nicht dem Ansässigkeitsstaat (hier: Frankreich) zu. 
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Die seit November 2005 für den Kläger geltende Grenzgängerregelung führte laut BFH zu keiner 

anderen Zuordnung des Besteuerungsrechts, da das DBA-Frankreich für die Zeit bis Oktober 2005 

für den Kläger nicht anwendbar war. Er war bis dahin nämlich ausschließlich unbeschränkt steuer-

pflichtig in Deutschland, hatte also keinen Frankreichbezug.  

Für den Zeitraum ab November 2005 – in dem die Grenzgängerregelung anwendbar war – hatte 

das Finanzamt kein Besteuerungsrecht Deutschlands angenommen. Der BFH konnte daher die – 

sehr interessante – Frage offenlassen, ob durch die Grenzgängerregelung das Besteuerungsrecht 

für eine Abfindung dem Ansässigkeitsstaat zuzuweisen wäre oder ob diese Zuweisung nur für Ver-

gütungen für eine tatsächlich im anderen Vertragsstaat ausgeübte Tätigkeit gilt. 

 

BFH: Anforderung von Unterlagen durch die Finanzbehörde 

Im Urteil vom 13.08.2024 (IX R 6/23) hatte der BFH über die Rechtmäßigkeit einer Anforderung 

von Unterlagen durch die Finanzverwaltung zu entscheiden.  

Im Streitfall gab die Klägerin in den Jahren 2018 und 2019 in ihren Einkommensteuererklärungen 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung verschiedener Objekte an. Das Finanzamt forderte da-

raufhin die Klägerin auf, Kopien der aktuellen Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen und Nach-

weise über Erhaltungsaufwendungen einzureichen. Die Klägerin verweigerte die Vorlage der 

Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen ohne vorherige Einwilligung der Mieter unter Beru-

fung auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Unter Hinweis auf die Mitwirkungspflichten 

der Klägerin nach §§ 90, 93, 97 AO forderte das Finanzamt die Unterlagen erneut an. 

Das geführte Einspruchsverfahren hatte ebenso wenig Erfolg wie die Klage beim Finanzgericht, 

welches die Rechtmäßigkeit der Unterlagenanforderung durch das Finanzamt bestätigte. Die Mit-

wirkungspflichten nach §§ 90, 93, 97 AO würden die Vorlage der angeforderten Unterlagen um-

fassen. Zudem stehe die DSGVO dieser Vorlagepflicht nicht entgegen. 

Nunmehr hat der BFH die Entscheidung des Finanzgerichts bestätigt und die Revision zurückge-

wiesen. Das Finanzamt sei auch unter Berücksichtigung der Regelungen der DSGVO befugt gewe-

sen, die Vorlage der Mietverträge von der Klägerin zu fordern. 

Die Vorlage von Urkunden, wie streitfallbezogen die angeforderten Mietverträge und sonstige 

Unterlagen, unterliege dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, d.h. sie müsse zur Sachverhaltsaufklä-

rung geeignet und notwendig, die Pflichterfüllung für den Betroffenen möglich und die Inan-

spruchnahme erforderlich, verhältnismäßig und zumutbar sein. Das Finanzamt habe in der Ein-

spruchsentscheidung ausgeführt, dass es die Mietverträge zur Aufklärung der steuererheblichen 

Verhältnisse benötige und die Unterlagenanforderung ein geeignetes Mittel darstelle. Aus den 

Mietverträgen in Verbindung mit anderen Unterlagen, z.B. Hausgeldabrechnungen, würden sich 

unter anderem die Höhe der vereinbarten Mietzinsen, Mieterhöhungen, Abweichungen zu tat-

sächlich geleisteten Zahlungen, die Zusammensetzung des Mietzinses, die Umlagefähigkeit von 

Nebenkosten, der Umfang des Nutzungsrechts und die tatsächliche Durchführung der Vermietung 

ergeben. Auch die Namen der Mieter seien erforderlich, um die Zahlungsflüsse dem jeweiligen 

Mietverhältnis zuordnen zu können. 

Zu Recht habe die Vorinstanz entschieden, dass die Unterlagenanforderung des Finanzamts im 

Einklang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stehe. Ohne die Vorlage dieser Unterlagen wäre 

die erforderliche Sachverhaltsaufklärung nicht möglich gewesen. Ein anderes, gleich wirksames 

Mittel der Aufklärung sei nicht ersichtlich gewesen. Insbesondere könnten dies nicht die privaten 
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Aufstellungen der Klägerin sein, weil sie nur durch diese – ohne Beteiligung der Mieter – erstellt 

worden seien. 

Die Klägerin habe sich auch nicht darauf berufen können, dass die Offenlegung der Mieterdaten 

gegen die DSGVO verstoßen würde, weil darin eine rechtswidrige Verarbeitung i.S.d. Art. 6 Abs. 

1 DSGVO zu sehen sei. Ungeachtet der Frage, ob die DSGVO auf die durch die Klägerin verant-

worteten Verarbeitungsvorgänge überhaupt Anwendung finden würde (Art. 2 Abs. 1 DSGVO), sei 

die Einwilligung der Mieter jedenfalls nicht erforderlich gewesen. Denn die Klägerin sei nach Art. 

6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c, Abs. 2 DSGVO zur Offenlegung der personenbezogenen Daten ih-

rer Mieter berechtigt gewesen. Nach dieser Vorschrift sei eine Verarbeitung rechtmäßig, wenn 

sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sei, welcher der oder die Verantwort-

liche unterliege. Diese rechtliche Verpflichtung der Klägerin ergebe sich vorliegend aus § 97 AO 

und abschließend aus der für das gesamte steuerliche Verfahrensrecht geltenden – vorgeschalte-

ten – Norm des § 29b AO. 
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Alle am 24.10.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 1/20 08.08.2024 

Zu den Besteuerungsfolgen der unentgeltlichen Übertragung 

eines verpachteten Gewerbebetriebs entweder gegen Ver-

sorgungsleistungen oder unter Vorbehalt des Nießbrauchs 

IX R 6/23 13.08.2024 Anforderung von Unterlagen durch die Finanzbehörde 

VI R 52/20 01.08.2024 
Besteuerung von Abfindungen nach dem DBA-Frankreich 

1959/2001 - Grenzgängerregelung 

 

Alle am 24.10.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII B 73/23 08.10.2024 Nachhaltige Erfindertätigkeit - Divergenz 

X B 28/24 26.09.2024 
Gehörsverletzung bei Übergehen des Kerns des Vorbringens 

eines Beteiligten 

X S 43/23 19.09.2024 
Anhörungsrüge im Fall eines selbständigen Zwischenverfah-

rens 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410179/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410181/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410180/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450162/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450160/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450158/


T A X  W E E K L Y  

# 3 7  | 2 5 . 1 0 . 2 0 2 4  

Seite 7 von 7 

 

 

Herausgeber 

WTS Group AG 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt und Georg Geberth 
 

Berlin       Düsseldorf 

Christiane Noatsch     Michael Wild 

Lübecker Straße 1-2    Klaus-Bungert-Straße 7 
10559 Berlin     40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 30 2062 257 1010    T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 30 2062 257 3999    F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen      Frankfurt a. M.  
Andreas Pfaller     Robert Welzel 

Allee am Röthelheimpark 11-15    Brüsseler Straße 1-3 

91052 Erlangen     60327 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 9131 97002-11    T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 9131 97002-12    F: +49 (0) 69 133 84 56-99 
 

Hamburg      Kolbermoor 

Lars Behrendt     Thomas Bernhofer 

Brandstwiete 4     Carl-Jordan-Straße 18 

20457 Hamburg     83059 Kolbermoor 
T: +49 (0) 40 320 86 66-0    T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29    F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln      München 

Jens Krechel      Marco Dern 
Sachsenring 83     Friedenstraße 22 

50677 Köln     81671 München 

T: +49 (0) 221 348936-0    T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 221 348936-250    F: +49 (0) 89 286 46-111 

 
Regensburg     Stuttgart 

Dr. Sandro Urban     Klaus Stefan Siler 

Lilienthalstraße 7     Königstraße 27 

93049 Regensburg     70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 941 383 873-237    T: +49 (0) 711 2221569-62 
F: +49 (0) 941 383 873-130    F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

Nürnberg     Rosenheim 

Daniel Blöchle     Thomas Bernhofer 

Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 57   Luitpoldstraße 9 
90482 Nürnberg     83022 Rosenheim 

T: +49 (0) 911 2479455-130    T: +49 (0) 8031 87095 600 

F: +49 (0) 911 2479455-050    F. +49 (0) 8031 87095 799 

 

Hannover     Leipzig 
Nicole Datz     Sascha Schöben 

Ernst-August-Platz 10    Brühl 48 

30159 Hannover     04109 Leipzig 

T: +49 (0) 511 123586-0    T: +49 (0) 341 14958 101 

F: +49 (0) 511 123586-199      

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen all-
gemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen An-

spruch auf Vollständigkeit noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der 

Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen 

Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 





 


 


Deutscher Bundestag Drucksache 20/13404 
20. Wahlperiode 16.10.2024 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 20/12351 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau  
im Strom- und Energiesteuerrecht 


A. Problem 
Insbesondere im Bereich der Elektromobilität und der Speicherung von Strom bil-
det das Stromsteuerrecht aktuelle Entwicklungen nicht mehr ab. Auch der Ausbau 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und neue dezentrale Versor-
gungskonzepte machen Anpassungen im Strom- und Energiesteuerrecht erforder-
lich. Zudem haben Änderungen zum Beispiel im EU-Beihilferecht dazu geführt, 
dass das Strom- und Energiesteuerrecht im aktuellen Wortlaut in Teilen nicht 
mehr anwendbar ist und daher im Sinne einer rechtsklaren Lösung der Anpassung 
an EU-rechtliche Vorgaben bedarf. 


B. Lösung 
Der Gesetzentwurf dient vorrangig der Modernisierung und dem Bürokratieabbau 
im Bereich des Strom- und Energiesteuerrechts. 


Im Bereich der Elektromobilität wird durch einen neuen § 5a des Stromsteuerge-
setzes unter Beachtung der stromsteuerrechtlichen Systematik eine Vereinfa-
chung in der Steuerpraxis vorgenommen, womit fortan Einzelfallprüfungen von 
komplexen Geschäftsmodellen „innerhalb der Ladesäule“ entfallen. 


Für das bidirektionale Laden werden klare Vorgaben geschaffen, die verhindern, 
dass Nutzer von Elektrofahrzeugen zum Versorger und Steuerschuldner werden. 


Mit der Aufnahme von anderen Formen von Energiespeichern als Stromspeicher 
ins Gesetz wird zudem ein innovativer Ansatz verfolgt. Eine doppelte Steuerent-
stehung wird künftig umfassend vermieden. 


Zudem wird die sog. Anlagenverklammerung bei der dezentralen Stromerzeu-
gung aufgehoben und für die Beurteilung der Steuerbefreiungen künftig einheit-
lich auf den Standort der jeweiligen Stromerzeugungsanlage abgestellt. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Das Strom- und Energiesteuerrecht wird zudem im Bereich der Regelungen im 
Zusammenhang mit der Stromerzeugung verschlankt und an EU-rechtliche Vor-
gaben angepasst. Im Energiesteuerbereich wird dazu konsequent der EU-rechtlich 
vorgegebene Grundsatz der Steuerbefreiung aller zur Stromerzeugung eingesetz-
ten Energieerzeugnisse vereinheitlicht. 


Zusätzlich werden zum Zwecke des Bürokratieabbaus Anzeige- und Berichts-
pflichten verringert. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


- Verstetigung der Stromsteuerentlastung nach § 9b Stromsteuergesetz für Unter-
nehmen des Produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft. In Er-
gänzung des noch bis Ende 2025 wirkenden Strompreispakets wird damit die 
Wachstumsinitiative vom 5. Juli 2024 im Hinblick auf das Stromsteuerrecht um-
gesetzt. Mit einer zusätzlichen jährlichen Entlastung von bis zu 3,25 Milliarden 
Euro ab 2026 erhalten hunderttausende Unternehmen zusätzliche Planungs- und 
Investitionssicherheit durch die Absenkung der Stromsteuerlast bis auf den EU-
Mindeststeuersatz. 


- Umsetzung von Vereinfachungen bei der Festsetzung von Vorauszahlungen bei 
Strom und Erdgas sowie weitere Klarstellungen bei Aufzeichnungs- und Vorla-
gepflichten und Beibehaltung der Steuerentlastung bei Zahlungsausfall nach § 60 
Energiesteuergesetz. 


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Gruppe Die 
Linke sowie bei Abwesenheit der Gruppe BSW. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Für die Zollverwaltung (Bund), Kapitel 0813, entstehen im Jahr 2024 IT-Ausga-
ben in Höhe von rund 6 200 000 Euro. Im Jahr 2025 fallen Ausgaben für IT, Per-
sonal und Sachkosten in Höhe von insgesamt rund 7 173 000 Euro an. Im Jahr 
2026 sind Ausgaben in Höhe von rund 10 149 000 Euro zu erwarten, ab dem Jahr 
2027 in Höhe von rd. 9 000 000 Euro. Ab 2026 sind hierin mit voller Jahreswir-
kung auch die Kosten des dauerhaften Personalmehrbedarfs in Höhe von rund 
8 300 000 Euro für 75 Planstellen (71 gD und 4 mD) enthalten, die aufgrund der 
Verstetigung der Steuerentlastungen für Unternehmen des Produzierenden Ge-
werbes und der Land- und Forstwirtschaft benötigt werden.  


Beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Kapitel 0816, entstehen 
durch das Gesetz im Jahr 2024 einmalige Sachausgaben in Höhe von rund 
1 100 000 Euro. Im Jahr 2025 entsteht ein Personalmehrbedarf von 18 Planstellen 
im gehobenen Dienst und einer Planstelle im höheren Dienst, die 2025 zunächst 
hälftig berücksichtigt werden. Dies führt 2025 neben Sach- und IT-Kosten zu ei-
nem Mehrbedarf von rund 2 150 000 Euro. Ab dem Jahr 2026 steigt der Mehrauf-
wand bei voller Jahreswirkung im Hinblick auf den Personalmehrbedarf auf rund 
3 000 000 Euro. Im Jahr 2028 beläuft sich der Mehraufwand wegen zusätzlicher 
Anschaffung von IT-Ausstattung auf rd. 3 400 000 Euro. 
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In Kapitel 0811 entsteht im Jahr 2025 ein Minderbedarf von -28 000 Euro, ab dem 
Jahr 2027 ein Mehrbedarf von rd. 270 000 Euro p. a. 


Über die Finanzierung der Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln wird im 
Rahmen der Haushaltsaufstellung entschieden. 


Durch das Gesetz ergeben sich für den Bund ab dem Jahr 2025 Verwaltungsein-
nahmen (z. B. Gebühren und Geldbußen) in Höhe von rund 18 000 Euro. Außer-
dem entstehen durch das Gesetz ab dem Jahr 2025 Steuermehreinnahmen für den 
Bund in Höhe von rund 175 000 000 Euro durch die Streichung der bereits Ende 
2023 ausgelaufene Begünstigung nach § 55 Energiesteuergesetz. 


Durch die vom Finanzausschuss empfohlene Verstetigung der Steuerentlastung 
nach § 9b Stromsteuergesetz entstehen ab dem Jahr 2026 fortlaufend jährliche 
Steuermindereinnahmen für den Bund in Höhe von rund 3 250 000 000 Euro. 


Die aktualisierte Übersicht stellt sich wie folgt dar: 


 


 


 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Gesetzentwurf wirkt sich nicht auf den Erfüllungsaufwand für die Bürgerin-
nen und Bürger aus. 


2025 2026 2027 2028 2029


1 § 53 EnergieStG Insg. - 280 - 280 - 280 - 280 - 280 - 280
EnergieSt - 280 - 280 - 280 - 280 - 280 - 280


Bund - 280 - 280 - 280 - 280 - 280 - 280
EnergieSt - 280 - 280 - 280 - 280 - 280 - 280


2 § 53a Abs. 1 und 4 EnergieStG Insg. + 85 + 85 + 85 + 85 + 85 + 85
EnergieSt + 85 + 85 + 85 + 85 + 85 + 85


Bund + 85 + 85 + 85 + 85 + 85 + 85
EnergieSt + 85 + 85 + 85 + 85 + 85 + 85


3 § 53a Abs. 6 EnergieStG Insg. + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195
EnergieSt + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195


Bund + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195
EnergieSt + 195 + 195 + 195 + 195 + 195 + 195


4 § 55 EnergieStG2 Insg. + 175 + 175 + 175 + 175 + 175 + 175
EnergieSt + 175 + 175 + 175 + 175 + 175 + 175


Bund + 175 + 175 + 175 + 175 + 175 + 175
EnergieSt + 175 + 175 + 175 + 175 + 175 + 175


5 § 9b StromStG Insg. - 3.250 - - 3.250 - 3.250 - 3.250 - 3.250
StromSt - 3.250 - - 3.250 - 3.250 - 3.250 - 3.250


6 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 3.075 + 175 - 3.075 - 3.075 - 3.075 - 3.075
EnergieSt + 175 + 175 + 175 + 175 + 175 + 175
StromSt - 3.250 - - 3.250 - 3.250 - 3.250 - 3.250


Bund - 3.075 + 175 - 3.075 - 3.075 - 3.075 - 3.075
EnergieSt + 175 + 175 + 175 + 175 + 175 + 175
StromSt - 3.250 - - 3.250 - 3.250 - 3.250 - 3.250


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau im Strom- und Energiesteuerrecht


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr. Maßnahme


Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung


Kassenjahr


Verstetigung der Steuerentlastung bis auf den 
EU-Mindeststeuersatz


Novellierung der Steuerentlastung für die 
Stromerzeugung


Novellierung der teilweisen Steuerentlastung 
für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und 
Wärme


Streichung der vollständigen Steuerentlastung 
für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und 
Wärme


Streichung der Steuerentlastung für 
Unternehmen in Sonderfällen
(sog. "Spitzenausgleich")
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch das Gesetz entsteht für die Wirtschaft ein einmaliger aus Bürokratiekosten 
bestehender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 9.000 Euro. 


Darüber hinaus entsteht in Summe ein jährlicher Minderaufwand in Höhe von 
rund 15 400 000 Euro (davon rd. 550 000 Euro Minderaufwand Sachkosten), der 
sich vollständig aus dem Wegfall von Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
ergibt. 


Im Sinne der „One in, one out“-Regel der Bundesregierung stellt der wegfallende 
jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein 
„Out“ von rund 15 400 000 Euro dar. 


Durch die Verstetigung der Steuerentlastung für Unternehmen des Produzieren-
den Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft sowie Berücksichtigung der 
Vorschläge des Finanzausschusses zur Vereinfachung der Festsetzung von Vo-
rauszahlungen bei Strom und Erdgas entsteht der Wirtschaft ab 2027 in Summe 
ein Erfüllungsaufwand in Höhe von 2 470 000 Euro zur Beantragung der Entlas-
tungen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Unter Berücksichtigung der Verstetigung der Steuerentlastung nach § 9b 
Stromsteuergesetz entsteht für den Bund einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe 
von rund 17 854 000 Euro (davon rund 16 694 000 Euro für die Zollverwaltung 
und rund 1 160 000 Euro für das ITZBund). 


Der jährliche Erfüllungsaufwand für den Bund beträgt unter Berücksichtigung der 
Verstetigung der Steuerentlastung nach § 9b Stromsteuergesetz rund 6 191 000 
Euro (davon rund 3 999 000 Euro für die Zollverwaltung und rund 2 192 000 Euro 
für das ITZBund). 


Auf die Angaben im Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen der Koalitions-
fraktionen auf Ausschussdrucksachen 20(7)640 und 20(7)641 wird im Übrigen 
verwiesen. 


F. Weitere Kosten 
Keine.  
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/12351 in der aus der nachstehenden Zu-
sammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 16. Oktober 2024 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


Johannes Steiniger 
Berichterstatter 


Till Mansmann 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau im Strom- und 
Energiesteuerrecht 
– Drucksache 20/12351 –
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung und zum 


Bürokratieabbau im Strom- und 
Energiesteuerrecht 


Entwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung und zum 


Bürokratieabbau im Strom- und 
Energiesteuerrecht 


Vom … Vom … 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t u n v e r ä n d e r t


Artikel 1 Änderung des Stromsteuergesetzes 


Artikel 2 Änderung des Energiesteuergesetzes 


Artikel 3 Änderung der Stromsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


Artikel 4 Änderung der Energiesteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


Artikel 5 Aufhebung der Spitzenausgleich-Effi-
zienzsystemverordnung 


Artikel 6 Änderung der Energiesteuer- und Strom-
steuer-Transparenzverordnung 


Artikel 7 Inkrafttreten 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Stromsteuergesetzes Änderung des Stromsteuergesetzes 


Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999 
(BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 412) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


Das Stromsteuergesetz vom 24. März 1999 
(BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 412) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


1. § 2 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t


a) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:


„7. Strom aus erneuerbaren Energieträ-
gern: Strom, der ausschließlich aus 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Wasserkraft, Windkraft, Sonnenener-
gie oder Erdwärme erzeugt wird, aus-
genommen Strom aus Wasserkraftwer-
ken mit einer installierten Generator-
leistung über zehn Megawatt;“. 


b) Nach Nummer 8 werden die folgenden 
Nummern 8a bis 8c eingefügt: 


 


„8a. Ladepunkt: eine Einrichtung, an der 
gleichzeitig nur ein elektrisch betriebe-
nes Fahrzeug aufgeladen oder entladen 
werden kann und die geeignet und be-
stimmt ist zum Aufladen oder zum 
Auf- und Entladen von elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen; 


 


8b. Betreiber des Ladepunkts: wer unter 
Berücksichtigung der rechtlichen, 
wirtschaftlichen und tatsächlichen 
Umstände bestimmenden Einfluss auf 
den Betrieb eines Ladepunkts ausübt; 


 


8c. bidirektionales Laden: ein intelligenter 
Ladevorgang, bei dem die Richtung 
des Stromflusses umgekehrt werden 
kann, sodass Strom vom aufladbaren 
elektrischen Energiespeicher eines 
Elektrofahrzeugs zu dem Ladepunkt 
fließen kann, an den er angeschlossen 
ist;“. 


 


c) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:   


„9. Stromspeicher: andere Anlagen als 
Anlagen zur Stromerzeugung, die am 
Ort ihres Betriebs ausschließlich dem 
Zweck der Zwischenspeicherung von 
Strom für eine spätere Verwendung 
dienen, während des Betriebs aus-
schließlich an ihrem geografischen 
Standort verbleiben und nicht Teil ei-
nes Fahrzeugs sind; der geografische 
Standort ist ein durch Koordinaten be-
stimmter Punkt;“. 


 


d) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 9a 
eingefügt: 


 


„9a. Zwischenspeicherung von Strom für 
eine spätere Verwendung: die Um-
wandlung von Strom in eine andere 
Energieform, die Speicherung der um-
gewandelten Energie und ihre an-
schließende Rückumwandlung in 
Strom;“. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


e) Nummer 10 wird wie folgt gefasst:  


„10. hocheffiziente KWK-Anlagen: orts-
feste Anlagen zur gekoppelten Erzeu-
gung von Kraft und Wärme, in denen 
Strom erzeugt wird und die die Krite-
rien des Anhangs III der Richtlinie 
(EU) 2023/1791 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. 
September 2023 zur Energieeffizienz 
und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2023/955 (Neufassung) (ABl. L 
231 vom 20.9.2023, S. 1) in der jeweils 
geltenden Fassung mit der Maßgabe 
erfüllen, dass unabhängig vom Datum 
der Inbetriebnahme der Anlagen die 
direkten CO2-Emissionen aus der 
kombinierten Erzeugung mit fossilen 
Brennstoffen je Kilowattstunde Ener-
gieertrag, einschließlich Wärme, 
Kälte, Strom und mechanischer Ener-
gie, weniger als 270 Gramm betra-
gen;“. 


 


f) In Nummer 11 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt.  


 


g) Folgende Nummer 12 wird angefügt:  


„12. Kundenanlage: die Kundenanlage 
nach § 3 Nummer 24a und 24b des 
Energiewirtschaftsgesetzes; dabei 
wird in Zweifelsfällen für stromsteuer-
rechtliche Zwecke zunächst vermutet, 
dass eine Kundenanlage vorliegt.“ 


 


2. § 2a wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Beantra-
gung“ durch das Wort „Gewährung“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Beantra-
gung“ durch die Wörter „die Gewährung“ er-
setzt. 


 


3. § 5 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 3. u n v e r ä n d e r t  


„(4) Stromspeicher, in denen Strom durch 
Versorger zwischengespeichert und aus denen 
dieser Strom durch Versorger in ein Versorgungs-
netz eingespeist wird, gelten insoweit als Teile 
dieses Versorgungsnetzes, wenn sie im Markt-
stammdatenregister nach Maßgabe der Markt-
stammdatenregisterverordnung vom 10. April 
2017 (BGBl. I S. 842), die zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


S. 1237) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, registriert sind. Soweit Strom 
ohne Zwischenspeicherung nach § 9 Absatz 1 
Nummer 1, 3, 4 oder Nummer 6 steuerfrei wäre, 
bleibt dieser nach Rückumwandlung in dem Ver-
hältnis zu der insgesamt im Veranlagungsjahr zur 
Zwischenspeicherung entnommenen Strom-
menge steuerfrei. Soweit Stromspeicher nicht als 
Teile des Versorgungsnetzes gelten und soweit 
Strom, der in einer Kundenanlage zur Zwischen-
speicherung entnommen wird, nach § 3 zu ver-
steuern ist, unterliegt dieser nach Rückumwand-
lung und Entnahme in dieser Kundenanlage in 
dem Verhältnis zu der insgesamt im Veranla-
gungsjahr zur Zwischenspeicherung entnomme-
nen Strommenge nicht erneut der Versteuerung. 
Erfolgt die Rückumwandlung der im Stromspei-
cher zwischengespeicherten Energie in Strom un-
ter Nutzung einer Anlage zur Stromerzeugung, 
findet für die Stromerzeugung § 9 Absatz 1 Num-
mer 2 Anwendung.“ 


4. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 4. u n v e r ä n d e r t  


„§ 5a 


 


Steuerliche Behandlung von Ladepunkten  


(1) Wird Strom an einem Ladepunkt ent-
nommen, so gilt dies als eine Entnahme nach § 5 
Absatz 1 durch den Betreiber des Ladepunkts. 
Dies gilt entsprechend, wenn Stromspeicher mit 
einem Ladepunkt unmittelbar und nicht nur vo-
rübergehend verbunden sind. Das Leisten von 
Strom an den Ladepunkt oder an mit dem Lade-
punkt unmittelbar und nicht nur vorübergehend 
verbundene Stromspeicher gilt als ein Leisten an 
den Betreiber des Ladepunkts. Steuerschuldner ist 
der oder sind die Versorger des Betreibers des La-
depunkts oder der Betreiber des Ladepunkts, 
wenn dieser selbst Versorger ist. Ist der Betreiber 
des Ladepunkts Eigenerzeuger, ist er für den ei-
generzeugten und am Ladepunkt entnommenen 
Strom Steuerschuldner. Der Betreiber des Lade-
punkts wird nicht zum Versorger, sofern er Strom 
nur am Ladepunkt leistet. 


 


(2) Die Entnahme nach Absatz 1 Satz 1 gilt 
im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 3 Buch-
stabe a als Selbstverbrauch des Betreibers des La-
depunkts. Im Falle des § 9 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe b gilt die Entnahme nach Absatz 1 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Satz 1 als Entnahme durch einen Letztverbrau-
cher. 


(3) Wer Strom im Rahmen des bidirektio-
nalen Ladens aus einem aufladbaren elektrischen 
Energiespeicher von Elektrofahrzeugen an einen 
Ladepunkt leistet, gilt insoweit nicht als Versor-
ger. Wird nach Satz 1 geleisteter Strom unmittel-
bar am Ort des Ladepunkts, ohne Nutzung des 
Netzes der allgemeinen Versorgung mit Strom, 
zum Verbrauch entnommen, entsteht keine 
Steuer.“ 


 


5. § 8 wird wie folgt geändert: 5. § 8 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 4a werden die folgenden Ab-
sätze 4b und 4c eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„(4b) Ablesezeiträume nach Absatz 4a 
enden auch dann später als der jeweilige Ver-
anlagungszeitraum, wenn die für den Veran-
lagungszeitraum abgerechnete oder ermit-
telte Menge auf einer Schätzung beruht oder 
sich im Nachhinein als unzutreffend heraus-
stellt und auf Grund einer Ablesung oder der 
Berichtigung eines abgelesenen Wertes eine 
Änderung der Abrechnung oder eine Ände-
rung der ermittelten Menge erfolgt. 


 


(4c) Ablesezeiträume nach Absatz 4a 
betreffen auch dann mehrere Veranlagungs-
jahre, wenn Geschäftsvorfälle der Abrech-
nung oder Ermittlung der Menge nicht mehr 
in dem Jahresabschluss zu berücksichtigen 
sind, der das Veranlagungsjahr umfasst.“ 


 


b) Dem Absatz 6 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 


„Das Hauptzollamt hat die monatlichen Vo-
rauszahlungen abweichend festzusetzen, 
wenn die voraussichtliche Steuerschuld des 
innerhalb des Veranlagungsjahres vorausge-
gangenen Kalendervierteljahres hochge-
rechnet auf das Veranlagungsjahr die vo-
raussichtlich zu erwartende Jahressteuer-
schuld um mehr als 20 Prozent übersteigt 
und diese Jahressteuerschuld mehr als 
100 000 Euro beträgt. Der Steuerschuldner 
hat Abweichungen nach Satz 4 bis zum 15. 
des auf das Ende des Kalendervierteiljahres 
folgenden Monats dem Hauptzollamt schrift-
lich anzuzeigen.“ 


„(6) Bei jährlicher Anmeldung sind 
auf die Steuerschuld monatliche Voraus-
zahlungen zu leisten. Die Höhe der monat-
lichen Vorauszahlungen wird durch das 
Hauptzollamt festgesetzt und beträgt ein 
Zwölftel der voraussichtlich im Veranla-
gungsjahr zu erwartenden Steuerschuld 
(voraussichtliche Jahressteuerschuld). 
Das Hauptzollamt kann die monatlichen Vo-
rauszahlungen auf Antrag abweichend fest-
setzen, wenn die Summe der vom Steuer-
schuldner zu leistenden Vorauszahlungen 
erheblich von der voraussichtlichen Jah-
ressteuerschuld abweichen würde. Der 
Steuerschuldner hat dem Hauptzollamt 
im Zeitraum zwischen dem 15. Dezember 
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des dem Veranlagungsjahr vorausgehen-
den Jahres und dem 15. Januar des Veran-
lagungsjahres, für das Vorauszahlungen zu 
leisten sind, eine sachgerechte, von einem 
Dritten nachvollziehbare Schätzung der 
voraussichtlichen Jahressteuerschuld mit-
zuteilen. Beträgt die voraussichtliche Jah-
ressteuerschuld nach der Schätzung des 
Steuerschuldners weniger als 2 400 Euro, 
ist die Schätzung nur auf Verlangen des 
Hauptzollamts mitzuteilen. Der Steuer-
schuldner hat zum 30. Juni für das Veran-
lagungsjahr eine weitere Schätzung der vo-
raussichtlichen Jahressteuerschuld vorzu-
nehmen und diese auf Verlangen des 
Hauptzollamts mitzuteilen. Übersteigt 
diese Schätzung 100 000 Euro und die vom 
Hauptzollamt bei der Festsetzung der vom 
Steuerschuldner für das Veranlagungs-
jahr zu leistenden Vorauszahlungen zu-
grunde gelegte voraussichtliche Jahres-
steuerschuld um mehr als 20 Prozent, hat 
der Steuerschuldner dem Hauptzollamt die 
Schätzung bis zum 15. August des Veran-
lagungsjahres mitzuteilen. Das Hauptzoll-
amt hat die monatlichen Vorauszahlungen 
abweichend festzusetzen.“ 


6. § 9 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 2 werden nach dem Wort 
„Stromerzeugung“ die Wörter „oder zur 
Aufrechterhaltung der Fähigkeit, 
elektrischen Strom zu erzeugen,“ einge-
fügt. 


 


bb) In Nummer 5 wird das Wort „ver-
braucht“ durch das Wort „entnommen“ 
ersetzt. 


 


cc) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:  


„6. Strom, zu dessen Erzeugung 
nachweislich versteuerte Ener-
gieerzeugnisse eingesetzt werden 
und der in Anlagen mit einer 
elektrischen Nennleistung von bis 
zu zwei Megawatt erzeugt und  


 


a) am Ort der Erzeugung ent-
nommen wird, sofern die 
Anlagen weder mittel- noch 
unmittelbar an das Netz der 
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allgemeinen Versorgung mit 
Strom angeschlossen sind, 
oder  


b) in der Kundenanlage ent-
nommen wird, in der er er-
zeugt wurde;“. 


 


b) Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b 
eingefügt: 


 


„(1b) Auf die Steuerbefreiungen nach 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 Buchstabe b 
kann unwiderruflich verzichtet werden, in-
dem die entnommene Menge durch den 
Steuerschuldner nachweislich nach § 3 ver-
steuert wird.“ 


 


c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „ver-
braucht“ durch das Wort „entnommen“ er-
setzt. 


 


d) In Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 werden die 
Wörter „Absatz 1 Nummer 1 bis 3“ durch 
die Wörter „Absatz 1 Nummer 1 bis 3 Buch-
stabe a“ ersetzt. 


 


7. § 9a wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:   


„§ 9a 


 


Steuerentlastung für bestimmte Prozesse 
und Verfahren“. 


 


b) In Absatz 1 werden die Wörter „Auf Antrag 
wird die Steuer für nachweislich versteuerten 
Strom erlassen, erstattet oder vergütet“ durch 
die Wörter „Eine Steuerentlastung wird auf 
Antrag gewährt für nachweislich nach § 3 
versteuerten Strom“ ersetzt. 


 


c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:   


„(2) Entlastungsberechtigt ist derje-
nige, der den Strom entnommen hat.“ 


 


8. § 9b wird wie folgt geändert: 8. § 9b wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „und der 
nicht von der Steuer befreit ist“ gestri-
chen. 


 


bb) In Satz 4 wird das Wort „verwendet“ 
durch das Wort „entnommen“ ersetzt. 
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b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Ab-
sätze 1a und 1b eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„(1a) Die Entnahme von Strom zur Zwi-
schenspeicherung in Stromspeichern stellt 
keine Entnahme zu betrieblichen Zwecken 
im Sinne von Absatz 1 dar, soweit der rück-
umgewandelte Strom anschließend an Dritte 
geleistet oder zu anderen als betrieblichen 
Zwecken entnommen wird. 


 


(1b) Absatz 1 gilt für Umwandlungs- 
oder Verteilverluste nur, soweit die Nut-
zenergie durch Unternehmen des Produzie-
renden Gewerbes oder Unternehmen der 
Land- und Forstwirtschaft genutzt worden 
ist.“ 


 


 c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „5,13 
Euro“ durch die Angabe „20 Euro“ er-
setzt. 


 d) Absatz 2a wird aufgehoben. 


9. § 10a wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t  


„§ 10a 


 


Datenübermittlung  


Die Generalzolldirektion sowie die Haupt-
zollämter dürfen Informationen, einschließlich 
personenbezogener Daten sowie Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen in einem Steuer-
verfahren bekannt geworden sind, an folgende 
Stellen übermitteln, soweit dies für die Erfüllung 
der jeweiligen gesetzlichen Aufgaben erforderlich 
ist: 


 


1. an die Übertragungsnetzbetreiber soweit sie 
öffentliche Aufgaben für den Betrieb und die 
Systemverantwortung der Energieversor-
gungsnetze nach dem Energiewirtschaftsge-
setz, zur Erhebung der nach Teil 4 Abschnitt 
4 des Energiefinanzierungsgesetzes begrenz-
ten Umlagen, im Rahmen der Vermarktungs-
pflichten nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz sowie auf Grund dieser Gesetze er-
gangenen Rechtsverordnungen wahrneh-
men, 


 


2. an die Bundesnetzagentur für ihre gesetzli-
chen Aufgaben nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz, dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz, dem Energiefinanzierungsgesetz, 
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dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder ei-
ner auf Grund dieser Gesetze ergangenen 
Rechtsverordnungen, 


3. an das Umweltbundesamt für seine gesetzli-
chen Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Stromkennzeichnung nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz oder 


 


4. an das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle für seine gesetzlichen Aufga-
ben im Zusammenhang mit der Begrenzung 
der Umlagen nach Teil 4 Abschnitt 4 des 
Energiefinanzierungsgesetzes sowie nach 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder ei-
ner auf Grund dieses Gesetzes ergangenen 
Rechtsverordnung. 


 


Die Übertragungsnetzbetreiber, die Bundesnetza-
gentur, das Umweltbundesamt sowie das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle dürfen 
Informationen, einschließlich personenbezogener 
Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
die ihnen vorliegen an die Generalzolldirektion 
und die Hauptzollämter übermitteln, soweit dies 
zur Durchführung eines Steuerverfahrens nach 
der Abgabenordnung, dem Stromsteuergesetz und 
der Stromsteuer-Durchführungsverordnung erfor-
derlich ist.“ 


 


10. § 11 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe b wird das Semikolon am 
Ende durch ein Komma ersetzt.  


 


bb) Die folgenden Buchstaben c und d wer-
den angefügt: 


 


„c) den Begriff der Anlage zur 
Stromerzeugung näher zu bestim-
men, dabei kann es nach einge-
setzten Energieträgern unter-
scheiden, 


 


d) den Begriff der Kundenanlage nä-
her zu bestimmen und dabei ins-
besondere Zweifelsfälle sowie 
zur Sicherstellung stromsteuerli-
cher Belange erforderliche Ab-
weichungen vom Energiewirt-
schaftsrecht zu regeln;“. 


 


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:  
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aa) In dem Satzteil vor Buchstabe a werden 
die Wörter „Bestimmungen für die 
Elektromobilität (§ 2 Nummer 8)“ 
durch die Wörter „Bestimmungen für 
die Elektromobilität (§ 2 Nummer 8) 
und für Ladepunkte und bidirektionales 
Laden (§ 2 Nummer 8a bis 8c, § 5a)“ 
ersetzt. 


 


bb) In Buchstabe d wird das Semikolon am 
Ende durch ein Komma ersetzt und die 
folgenden Buchstaben e und f werden 
angefügt: 


 


„e) Regelungen zur Steueranmel-
dung, zur Erfassung, Abgrenzung 
und Mitteilung von Strommen-
gen, zur Berechnung und Entrich-
tung der Steuer sowie zur Festset-
zung von monatlichen Voraus-
zahlungen vorzusehen, 


 


f) Regelungen zur Zwischenspei-
cherung von Strom in unmittelbar 
und dauerhaft mit Ladepunkten 
verbundenen Stromspeichern und 
zu bidirektionalen Ladevorgän-
gen an Ladepunkten und Ausnah-
men vom Versorgerstatus vorzu-
sehen;“. 


 


c) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:  


„6. zur Verfahrensvereinfachung vorzuse-
hen, wann Versorger nicht als Versor-
ger gelten oder wann Versorger als 
Letztverbraucher im Sinne des § 5 Ab-
satz 1 Satz 1 gelten, und die dafür er-
forderlichen Bestimmungen zu erlas-
sen;“. 


 


d) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a 
eingefügt: 


 


„6a. zur Sicherung des Steueraufkommens 
und zur Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung Verfahrensvorschriften und Best-
immungen zu Stromspeichern (§ 2 
Nummer 9, 9a und § 5 Absatz 4) zu er-
lassen und dabei insbesondere Rege-
lungen zur Erfassung, Abgrenzung und 
Mitteilung von Strommengen, zur Art 
und Weise der Zwischenspeicherung, 
zum Ort des Betriebs des Speichers 
und zur Weitergabe von aus Strom-
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speichern erzeugten Strommengen zu 
erlassen;“. 


e) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 7a 
eingefügt: 


 


„7a. vorzusehen, dass die Steuer auf der 
Rechnung gesondert auszuweisen ist 
und die hierfür notwendigen Vorgaben 
zu machen;“. 


 


f) Nummer 8 wird wie folgt geändert:  


aa) Buchstabe b wird wie folgt gefasst:  


„b) statt der Steuerbegünstigung eine 
Steuerentlastung anzuordnen und 
das dafür erforderliche Verfahren 
zu regeln sowie Vorschriften über 
die zum Zwecke der Steuerentlas-
tung erforderlichen Angaben und 
Nachweise einschließlich ihrer 
Aufbewahrung zu erlassen; dabei 
kann es anordnen, dass der An-
spruch auf Steuerentlastung in-
nerhalb bestimmter Fristen gel-
tend zu machen ist;“. 


 


bb) Die Buchstaben d und e werden wie 
folgt gefasst: 


 


„d) vorzuschreiben, in welchen Fäl-
len die Steuer oder die Steuerbe-
günstigungen auf der Rechnung 
gesondert auszuweisen sind und 
die hierfür notwendigen Vorga-
ben zu machen; 


 


e) Vorgaben zur Abgrenzung des 
Kraft-Wärme-Kopplungsprozes-
ses zu erlassen sowie den Betrei-
bern von Anlagen nach § 9 Vor-
gaben und Pflichten zum Nach-
weis der dort genannten Voraus-
setzungen aufzuerlegen;“. 


 


cc) Buchstabe f wird aufgehoben.  


g) Nummer 11 wird wie folgt gefasst:  


„11. zur Sicherung des Steueraufkommens 
und der Gleichmäßigkeit der Besteue-
rung Regelungen zur Ermittlung, Ab-
grenzung und des Nachweises der 
steuerrelevanten Strommengen zu er-
lassen und dabei insbesondere Vorga-
ben zur Zeitgleichheit von Erzeugung, 
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Stromleistung und Entnahme von 
Strommengen vorzusehen oder aus 
Vereinfachungsgründen Mengen-
schätzungen durch den Steuerpflichti-
gen zuzulassen, soweit eine genaue Er-
mittlung nur mit unvertretbarem Auf-
wand möglich ist;“. 


11. § 14 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 11. § 14 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig 


„(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder leichtfertig 


1. entgegen § 8 Absatz 6 Satz 5 eine Anzeige 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig er-
stattet oder 


1. entgegen § 8 Absatz 6 Satz 4, 5, 6 oder Satz 
7 eine Mitteilung nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig macht oder 


2. einer Rechtsverordnung nach § 11 Num-
mer 13 Buchstabe a bis c oder d oder einer 
vollziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist.“ 


2. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Energiesteuergesetzes Änderung des Energiesteuergesetzes 


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 107) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 107) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 44 wird folgende An-
gabe eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„§ 44a Datenübermittlung“.  


b) Die Angabe zu § 49 wird wie folgt gefasst: b) u n v e r ä n d e r t  


„§ 49 Steuerentlastung für zum Verheizen 
verwendete Energieerzeugnisse“. 


 


c) Die Angabe zu § 55 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t  


„§ 55 (weggefallen)“.  


d) Die Angabe zu § 60 wird wie folgt gefasst: entfällt 


„§ 60 (weggefallen)“.  


e) Die Angabe zu § 66b wird wie folgt gefasst: d) u n v e r ä n d e r t  
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„§ 66b (weggefallen)“.  


f) Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst: e) u n v e r ä n d e r t  


„§ 68 (weggefallen)“.  


g) Die Angabe zur Anlage wird wie folgt ge-
fasst: 


f) u n v e r ä n d e r t  


„Anlage (weggefallen)“.  


2. In § 1a Satz 1 Nummer 11 werden nach dem Wort 
„Personenvereinigungen“ die Wörter „ohne ei-
gene Rechtspersönlichkeit“ gestrichen. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. Dem § 2 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  


„Satz 7 gilt auch dann, wenn Pflanzenöl nicht die 
Voraussetzungen des § 1a Nummer 13a Satz 9 er-
füllt.“ 


 


4. § 3b wird wie folgt geändert: 4. § 3b wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Beantra-
gung“ durch das Wort „Gewährung“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) In Absatz 2 Satz 1 das Wort „Beantragung“ 
durch die Wörter „die Gewährung“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Beantra-
gung“ durch die Wörter „die Gewährung“ er-
setzt. 


c) In Absatz 3 wird die Angabe „§§ 3, 3a“ 
durch die Wörter „§§ 3, 3a und 28 Absatz 2“ 
ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


5. § 24 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „den 
§§ 25 bis 29“ durch die Wörter „den §§ 25, 
27 bis 29“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „der 
§§ 25 bis 29“ durch die Wörter „der §§ 25, 
27 bis 29“ ersetzt. 


 


6. In § 27 Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe 
„2710 2039“ das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt und werden nach den Wörtern „Schweröle 
der Unterposition 2010 20 90“ die Wörter „sowie 
Energieerzeugnisse der Unterposition 2905 11 00 
und 3826 00 90“ eingefügt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. § 28 wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 28 


 


Steuerbefreiung für gasförmige Energieerzeug-
nisse 


 


(1) Zur Stromerzeugung in ortsfesten Anla-
gen dürfen 


 


1. gasförmige Biokraft- und Bioheizstoffe, un-
vermischt mit anderen Energieerzeugnissen, 


 


2. gasförmige Kohlenwasserstoffe, die aus dem 
biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen 
gewonnen werden und bei der Lagerung von 
Abfällen oder bei der Abwasserreinigung an-
fallen, oder 


 


3. Energieerzeugnisse der Position 2705 der 
Kombinierten Nomenklatur 


 


steuerfrei verwendet werden, soweit der erzeugte 
Strom nicht nach § 9 Absatz 1 Nummer 4, 5 oder 
Nummer 6 des Stromsteuergesetzes von der 
Stromsteuer befreit ist. 


 


(2) Energieerzeugnisse der Position 2705 
der Kombinierten Nomenklatur dürfen steuerfrei 
zum Verheizen verwendet werden. 


 


(3) Ein Mischen mit anderen Energieer-
zeugnissen im Betrieb des Verwenders unmittel-
bar vor der Verwendung schließt für den einge-
setzten Anteil an Energieerzeugnissen nach den 
Absätzen 1 und 2 eine Steuerbefreiung nicht aus. 
Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 gelten nicht für 
Energieerzeugnisse der Position 2705 der Kombi-
nierten Nomenklatur, soweit diese Waren der Po-
sition 2710 oder 2711 der Kombinierten Nomen-
klatur, die nicht nach Satz 1 steuerfrei sind, durch 
Beimischung enthalten oder aus diesen Waren er-
zeugt worden sind. 


 


(4) Die Steuerbefreiung nach Absatz 2 
wird gewährt nach Maßgabe und bis zum Auslau-
fen der hierfür erforderlichen Freistellungsan-
zeige bei der Europäischen Kommission nach der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Auslaufen 
der Freistellungsanzeige ist vom Bundesministe-
rium der Finanzen im Bundesgesetzblatt Teil I ge-
sondert bekannt zu geben.“ 


 


8. In § 34 Satz 1 werden die Wörter „§§ 15, 16 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2“ durch die Wörter „die 
§§ 15 bis 15c, 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2“ 
ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  
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9. § 37 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t  


„Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für Kohle, die in 
Stromerzeugungsanlagen verwendet wird, soweit 
der erzeugte Strom nach § 9 Absatz 1 Nummer 4, 
5 und 6 des Stromsteuergesetzes von der Strom-
steuer befreit ist.“ 


 


10. § 39 wird wie folgt geändert: 10. § 39 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 5 wird Satz 6 aufgehoben und fol-
gende Sätze 6 bis 8 werden eingefügt:  


a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Das Hauptzollamt hat die monatlichen Vo-
rauszahlungen abweichend festzusetzen, 
wenn die voraussichtliche Steuerschuld des 
innerhalb des Veranlagungsjahres vorausge-
gangenen Quartals hochgerechnet auf das 
Veranlagungsjahr die voraussichtlich zu er-
wartende Jahressteuerschuld um mehr als 20 
Prozent übersteigt und diese Jahressteuer-
schuld mehr als 100 000 Euro beträgt. Der 
Steuerschuldner hat Abweichungen nach 
Satz 6 bis zum 15. des auf das Ende des 
Quartals folgenden Monats dem Hauptzoll-
amt schriftlich anzuzeigen. Kommt der Steu-
erschuldner den Verpflichtungen nach den 
Sätzen 5 bis 7 nicht nach, kann das Haupt-
zollamt ihn von dem Verfahren nach Ab-
satz 2 ausschließen.“ 


„(5) Bei jährlicher Anmeldung sind 
auf die Steuerschuld monatliche Voraus-
zahlungen zu leisten. Die Höhe der monat-
lichen Vorauszahlungen wird durch das 
Hauptzollamt festgesetzt und beträgt ein 
Zwölftel der voraussichtlich im Veranla-
gungsjahr zu erwartenden Steuerschuld 
(voraussichtliche Jahressteuerschuld). 
Das Hauptzollamt kann die monatlichen Vo-
rauszahlungen auf Antrag abweichend fest-
setzen, wenn die Summe der vom Steuer-
schuldner zu leistenden Vorauszahlungen 
erheblich von der voraussichtlichen Jah-
ressteuerschuld abweichen würde. Der 
Steuerschuldner hat dem Hauptzollamt 
im Zeitraum zwischen dem 15. Dezember 
des dem Veranlagungsjahr vorausgehen-
den Jahres und dem 15. Januar des Veran-
lagungsjahres für das Vorauszahlungen zu 
leisten sind, eine sachgerechte, von einem 
Dritten nachvollziehbare Schätzung der 
voraussichtlichen Jahressteuerschuld mit-
zuteilen. Beträgt die voraussichtliche Jah-
ressteuerschuld nach der Schätzung des 
Steuerschuldners weniger als 2 400 Euro, 
ist die Schätzung nur auf Verlangen des 
Hauptzollamts mitzuteilen. Der Steuer-
schuldner hat zum 30. Juni für das Veran-
lagungsjahr eine weitere Schätzung der 
voraussichtlichen Jahressteuerschuld vor-
zunehmen und diese auf Verlangen des 
Hauptzollamtes mitzuteilen. Übersteigt 
diese Schätzung 100 000 Euro und die vom 
Hauptzollamt bei der Festsetzung der vom 
Steuerschuldner für das Veranlagungsjahr 
zu leistenden Vorauszahlungen zugrunde 
gelegte voraussichtliche Jahressteuer-
schuld um mehr als 20 Prozent, hat der 
Steuerschuldner dem Hauptzollamt die 
Schätzung bis zum 15. August des Veran-
lagungsjahres mitzuteilen. Das Hauptzoll-


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 21 – Drucksache 20/13404 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


amt hat die monatlichen Vorauszahlun-
gen abweichend festzusetzen.“ 


b) Nach Absatz 6 werden die folgenden Ab-
sätze 6a und 6b eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„(6a) Ablesezeiträume nach Absatz 6 
enden auch dann später als der jeweilige Ver-
anlagungszeitraum, wenn die für den Veran-
lagungszeitraum abgerechnete oder ermit-
telte Menge auf einer Schätzung beruht oder 
sich im Nachhinein als unzutreffend heraus-
stellt und auf Grund einer Ablesung oder der 
Berichtigung eines abgelesenen Wertes eine 
Änderung der Abrechnung oder eine Ände-
rung der ermittelten Menge erfolgt. 


 


(6b) Ablesezeiträume nach Absatz 6 
betreffen auch dann mehrere Veranlagungs-
jahre, wenn Geschäftsvorfälle der Abrech-
nung oder Ermittlung der Menge nicht mehr 
in dem Jahresabschluss zu berücksichtigen 
sind, der das Veranlagungsjahr umfasst.“ 


 


11. In § 40 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§§ 15, 
16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2“ durch die Wör-
ter „§§ 15 bis 15c, 16 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2“ ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


12. Nach § 44 wird folgender § 44a eingefügt: 12. u n v e r ä n d e r t  


„§ 44a 


 


Datenübermittlung  


Für Energieerzeugnisse nach Kapitel 4 die-
ses Gesetzes dürfen die Generalzolldirektion und 
die Hauptzollämter Informationen, einschließlich 
personenbezogener Daten sowie Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse, die in einem Steuerverfah-
ren bekannt geworden sind, an die Bundesnetza-
gentur übermitteln, soweit die Bundesnetzagentur 
die Informationen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben aus dem Energiewirtschaftsgesetz be-
nötigt. Die Bundesnetzagentur darf Informatio-
nen, einschließlich personenbezogener Daten so-
wie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihr 
vorliegen, an die Generalzolldirektion und die 
Hauptzollämter übermitteln, soweit dies zur 
Durchführung eines Steuerverfahrens nach der 
Abgabenordnung, dem Energiesteuergesetz und 
der Energiesteuer-Durchführungsverordnung er-
forderlich ist.“ 
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13. § 46 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 


 


bb) Folgende Nummer 5 wird angefügt:  


„5. nachweislich versteuerte Waren 
der Unterpositionen 2710 12 21, 
2710 12 25, 2710 19 29 und mit-
telschwere Öle der Unterposition 
2710 20 90 der Kombinierten No-
menklatur, wenn sie nicht als lose 
Ware befördert und zu gewerbli-
chen Zwecken aus dem Steuerge-
biet verbracht oder ausgeführt 
worden sind.“ 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:  


„Abweichend von § 15c Absatz 1 muss bei 
der Beförderung der in Satz 1 Nummer 5 ge-
nannten Waren in andere Mitgliedstaaten ein 
vereinfachtes elektronisches Verwaltungs-
dokument nach Artikel 36 der Systemrichtli-
nie nicht mitgeführt werden.“ 


 


14. § 47 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  


„4. für nachweislich versteuerte, selbst herge-
stellte Energieerzeugnisse, die zu den in 
§ 26 oder in § 44 Absatz 2 genannten Zwe-
cken verwendet worden sind,“. 


 


15. § 49 wird wie folgt gefasst: 15. u n v e r ä n d e r t  


„§ 49 


 


Steuerentlastung für zum Verheizen verwendete 
Energieerzeugnisse 


 


(1) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag 
gewährt für nachweislich nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 4 versteuerte Gasöle bis zum Steuersatz des 
§ 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, soweit diese Gas-
öle nachweislich verheizt worden sind und ein be-
sonderes wirtschaftliches Bedürfnis für die Ver-
wendung von nicht gekennzeichnetem Gasöl zum 
Verheizen vorliegt. 


 


(2) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag 
gewährt für nachweislich 


 


1. nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 oder Absatz 2 
Nummer 1 versteuertes Erdgas oder gasför-
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mige Kohlenwasserstoffe bis auf den Betrag 
nach dem Steuersatz des § 2 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 4 oder 


2. nach § 2 Absatz 1 Nummer 8a versteuerte 
Flüssiggase bis auf den Betrag nach dem 
Steuersatz des § 2 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 5, 


 


soweit sie nachweislich zum Verheizen abgege-
ben worden sind. 


 


(3) Eine Steuerentlastung wird auf Antrag 
gewährt für nachweislich nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 versteuerte Energieerzeugnisse bis auf 
den Betrag nach dem Steuersatz des § 2 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, soweit sie zu ge-
werblichen Zwecken nachweislich verheizt wor-
den sind. 


 


(4) Entlastungsberechtigt ist, wer die Ener-
gieerzeugnisse nach Absatz 1 oder Absatz 3 ver-
wendet oder die Energieerzeugnisse nach Ab-
satz 2 abgegeben hat. Die Steuerentlastung wird 
nur gewährt, wenn der Entlastungsbetrag mindes-
tens 50 Euro im Kalenderjahr beträgt.“ 


 


16. § 53 wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Eine Steuerentlastung wird auf Antrag 
gewährt für Energieerzeugnisse, die 
nachweislich versteuert worden sind 
und zur Stromerzeugung in ortsfesten 
Anlagen verwendet worden sind, so-
weit der erzeugte Strom nicht nach § 9 
Absatz 1 Nummer 4, 5 oder Nummer 6 
des Stromsteuergesetzes von der 
Stromsteuer befreit ist.“ 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Für nicht nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 
und 10, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4a 
versteuerte Energieerzeugnisse ist die 
Höhe der Versteuerung auf Anforde-
rung des Hauptzollamts durch den Ent-
lastungsberechtigten nachzuweisen.“ 


 


b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steu-
erentlastung für nachweislich nach 
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1. § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
versteuerte Energieerzeugnisse 654,50 
Euro für 1 000 Liter, 


 


2. § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a 
versteuerte Energieerzeugnisse 470,40 
Euro für 1 000 Liter, 


 


3. § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a versteuerte Energieerzeugnisse 
61,35 Euro für 1 000 Liter.“ 


 


17. § 53a wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Vorbehaltlich des § 53 wird eine 
teilweise Steuerentlastung auf Antrag ge-
währt für Energieerzeugnisse, die nachweis-
lich nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 und 10, 
Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4a versteuert 
worden sind und die zur gekoppelten Erzeu-
gung von Kraft und Wärme in ortsfesten An-
lagen mit einem Monats- oder Jahresnut-
zungsgrad von mindestens 70 Prozent ver-
heizt worden sind, soweit der erzeugte Strom 
nicht nach § 9 Absatz 1 Nummer 4, 5 oder 
Nummer 6 des Stromsteuergesetzes von der 
Stromsteuer befreit ist.“ 


 


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Vorbehaltlich des § 53 wird eine 
teilweise Steuerentlastung auf Antrag ge-
währt für Energieerzeugnisse, die nachweis-
lich nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 und 10, 
Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4a versteuert 
worden sind und die zum Antrieb von Gas-
turbinen und Verbrennungsmotoren in be-
günstigten Anlagen zur gekoppelten Erzeu-
gung von Kraft und Wärme nach § 3 mit ei-
nem Monats- oder Jahresnutzungsgrad von 
mindestens 70 Prozent verwendet worden 
sind, soweit der erzeugte Strom nicht nach 
§ 9 Absatz 1 Nummer 4, 5 oder Nummer 6 
des Stromsteuergesetzes von der Strom-
steuer befreit ist.“ 


 


c) Die Absätze 6 bis 8 werden aufgehoben.  


d) Absatz 9 Satz 2 wird aufgehoben.  


e) Absatz 11 wird wie folgt gefasst:  


„(11) Die teilweise Steuerentlastung 
nach den Absätzen 1 und 4 wird gewährt 
nach Maßgabe und bis zum Auslaufen der 
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hierfür erforderlichen Freistellungsanzeige 
bei der Europäischen Kommission nach der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014. Das Aus-
laufen der Freistellungsanzeige ist vom Bun-
desministerium der Finanzen im Bundesge-
setzblatt gesondert bekannt zu geben.“ 


18. Nach § 54 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a ein-
gefügt: 


18. u n v e r ä n d e r t  


„(1a) Absatz 1 gilt für Umwandlungs- oder 
Verteilverluste nur dann, wenn Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes im Sinne des § 2 Num-
mer 3 des Stromsteuergesetzes oder Unternehmen 
der Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 2 
Nummer 5 des Stromsteuergesetzes mit der er-
zeugten Wärme Unternehmen des Produzieren-
den Gewerbes oder Unternehmen der Land- und 
Forstwirtschaft beliefern, die die Wärme nicht 
zum Ausgleich von Verlusten beziehen. Satz 1 ist 
nur anzuwenden, wenn die Wärme an Dritte wei-
tergeliefert wird.“ 


 


19. Die §§ 55 und 60 werden aufgehoben. 19. § 55 wird aufgehoben. 


20. In § 64 Nummer 2 werden die Wörter „§ 23 Ab-
satz 4 Satz 1“ durch die Wörter „entgegen § 23 
Absatz 4 Satz 1 oder § 39 Absatz 5 Satz 7“ ersetzt. 


20. § 64 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 4 wird am Ende das Wort 
„oder“ durch ein Komma ersetzt. 


 b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 
eingefügt: 


 „5. entgegen § 39 Absatz 5 Satz 4, 5, 6 
oder Satz 7 eine Mitteilung nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
macht oder“. 


 c) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6. 


21. § 66 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe g werden 
die Wörter „zur Ermittlung der Hocheffi-
zienzkriterien, Abschreibungskriterien,“ ge-
strichen. 


 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:  


„Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, die Zuständigkeit für den Erlass 
allgemeiner Verwaltungsvorschriften auf die 
Generalzolldirektion zu übertragen.“ 


 


22. Die §§ 66b und 68 werden aufgehoben. 22. u n v e r ä n d e r t  
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23. Die Anlage (zu § 55) wird aufgehoben. 23. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung der Stromsteuer-Durchführungsver-
ordnung 


Änderung der Stromsteuer-Durchführungsver-
ordnung 


Die Stromsteuer-Durchführungsverordnung vom 
31. Mai 2000 (BGBl. I S. 794), die zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 412) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


Die Stromsteuer-Durchführungsverordnung vom 
31. Mai 2000 (BGBl. I S. 794), die zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 412) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu § 1b wird wie folgt gefasst:  


„§ 1b (weggefallen)“.  


b) Die Angabe zu § 11a wird wie folgt gefasst:  


„§ 11a Zeitgleichheit, Mengenermittlung“.  


c) Die Angabe zu § 12b wird wie folgt gefasst:  


„§ 12b Anlagenbegriff und räumlicher 
Zusammenhang“. 


 


d) Nach § 14a wird die Zwischenüberschrift 
wie folgt gefasst: 


 


„Zu § 2 Nummer 3 bis 6 und den §§ 9a und 
9b des Gesetzes“. 


 


e) Die Angabe zu § 17a wird wie folgt gefasst:  


„§ 17a Steuerentlastung für bestimmte Pro-
zesse und Verfahren“. 


 


f) Nach § 17g wird die Zwischenüberschrift 
wie folgt gefasst: 


 


„Zu § 10 des Gesetzes (weggefallen)“.  


g) Die Angaben zu den §§ 18 und 19 werden 
wie folgt gefasst: 


 


„§ 18 (weggefallen)  


§ 19 (weggefallen)“.  


2. § 1a wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1a wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Satz 1 gilt nur dann, wenn ausschließ-
lich von im Steuergebiet ansässigen 
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Versorgern bezogener Strom geleistet 
wird.“ 


bb) In Satz 3 wird die Angabe „§§ 9a bis 
10“ durch die Angabe „§§ 9a bis 9e“ er-
setzt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Satz 1 gilt nur dann, wenn ausschließ-
lich von im Steuergebiet ansässigen 
Versorgern bezogener Strom geleistet 
wird.“ 


 


bb) In Satz 3 wird die Angabe „§§ 9a bis 
10“ durch die Angabe „§§ 9a bis 9e“ er-
setzt. 


 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Satz 1 gilt nur dann, wenn ausschließ-
lich von im Steuergebiet ansässigen 
Versorgern bezogener Strom geleistet 
wird.“ 


 


bb) In Satz 3 wird die Angabe „§§ 9a bis 
10“ durch die Angabe „§§ 9a bis 9e“ er-
setzt. 


 


d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a ein-
gefügt: 


 


„(3a) Wer Strom unmittelbar aus Strom-
speichern nach § 2 Nummer 9 des Gesetzes 
in einer Kundenanlage ausschließlich inner-
halb dieser Kundenanlage leistet oder aus 
dieser Kundenanlage heraus nur an andere 
als Letztverbraucher leistet und nicht aus an-
deren Gründen Versorger ist, gilt nicht als 
Versorger, sondern als Letztverbraucher im 
Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes. 
§ 5 Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes gilt entspre-
chend.“ 


 


e) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Versorger gelten als Letztverbrau-
cher im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes, soweit sie 


 


1. nach § 3 des Gesetzes zu versteuernden 
Strom an einer Marktlokation oder an 
einer Kundenanlage beziehen, der 
ihnen von im Steuergebiet ansässigen 
Versorgern geleistet und für die Ent-
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nahmestelle abgerechnet wird, und die-
sen Strom an dieser Marktlokation oder 
innerhalb dieser Kundenanlage entwe-
der zum Selbstverbrauch entnehmen 
oder an Letztverbraucher leisten, 


2. in den Fällen nach Nummer 1 und Ab-
satz 1a an einer Marktlokation oder in-
nerhalb einer Kundenanlage geleisteten 
Strom beziehen. 


 


Die Nummern 1 und 2 finden auf Unterneh-
men oder Personen nach § 1 Satz 2 entspre-
chende Anwendung. Für diejenigen, an die 
der Strom geleistet wird, besteht weiterhin 
die Möglichkeit, einen Steuerentlastungsan-
spruch nach den §§ 9a bis 9e des Gesetzes 
sowie nach den §§ 12a und 14a geltend zu 
machen.“ 


 


f) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Wer Strom leistet, der nach § 9 Absatz 1 
Nummer 4, 5 oder Nummer 6 Buchstabe a 
des Gesetzes von der Steuer befreit ist, gilt 
insoweit nicht als Versorger.“ 


 


g) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a ein-
gefügt: 


 


„(5a) Wer Strom innerhalb einer Kun-
denanlage erzeugt und diesen ausschließlich 
dort an Letztverbraucher leistet, gilt nicht als 
Versorger, wenn 


 


1. dieser Strom nach § 9 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe b oder Nummer 6 
Buchstabe b des Gesetzes von der 
Steuer befreit ist, 


 


2. für bezogenen Strom die Absätze 1a, 2, 
3 oder Absatz 3a Anwendung finden 
und 


 


3. die Stromerzeugungseinheiten im 
Marktstammdatenregister nach Maß-
gabe der Marktstammdatenregisterver-
ordnung registriert sind. 


 


§ 5 Absatz 4 des Gesetzes bleibt dadurch un-
berührt.“ 


 


h) In Absatz 6 Satz 1 werden die Nummern 2 
und 3 wie folgt gefasst: 


 


„2. diesen Strom, soweit er an Letztver-
braucher geleistet wird, an diese aus-
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schließlich innerhalb dieser Kunden-
anlage leistet und 


3. gegebenenfalls darüber hinaus aus-
schließlich nach § 3 des Gesetzes zu 
versteuernden Strom von im Steuerge-
biet ansässigen Versorgern bezieht und 
diesen ausschließlich innerhalb dieser 
Kundenanlage leistet,“. 


 


i) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:  


„(8) Das zuständige Hauptzollamt kann 
auf Antrag Ausnahmen von der Anwendung 
der Absätze 1a, 4, 6 und 7 zulassen, soweit 
Steuerbelange dadurch nicht gefährdet er-
scheinen.“ 


 


j) Absatz 9 wird aufgehoben.  


3. § 1b wird aufgehoben.  3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 1d Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn der 
Antrag spätestens bis zum Ablauf der Festset-
zungsfrist im Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 der Abgabenordnung beim Hauptzoll-
amt gestellt wird.“ 


 


5. § 1e Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„(2) Die Versicherung nach § 2a Absatz 2 
Satz 3 des Gesetzes ist nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck abzugeben. § 1d Absatz 3 Satz 2 
bis 5 gilt entsprechend. Steuerentlastungen nach 
§ 2a Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes sowie die Steu-
erentlastungen nach den §§ 12c, 12d und 14a dür-
fen nur gewährt werden, sofern sich das Unterneh-
men im Zeitpunkt der Antragstellung nicht in 
Schwierigkeiten befand.“ 


 


6. § 2 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.  


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Dem Antrag sind beizufügen:  


1. ein Verzeichnis der Betriebsstätten im 
Steuergebiet nach § 12 der Abgaben-
ordnung; 


 


2. eine Darstellung der Mengenermittlung 
und Mengenabrechnung; 


 


3. auf Verlangen des zuständigen Haupt-
zollamts eine Betriebserklärung nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
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für jede Anlage, die Teil einer allgemei-
nen Erlaubnis nach § 10 Absatz 2 ist; 


4. gegebenenfalls eine Erklärung über die 
Bestellung eines Beauftragten nach 
§ 214 der Abgabenordnung.“ 


 


7. Dem § 3 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 7. u n v e r ä n d e r t  


„Soweit im Eröffnungsbeschluss eines Insolvenz-
verfahrens die Eigenverwaltung nach § 270 der 
Insolvenzordnung angeordnet und ein Sachwalter 
bestellt wurde, kann die Mitteilung nach Satz 1 
ausschließlich durch den Erlaubnisinhaber erfol-
gen.“ 


 


8. § 4 wird wie folgt geändert: 8. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:  


aaa) Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„1. der geleistete, durch 
Letztverbraucher im 
Steuergebiet entnom-
mene Strom, getrennt 
nach dem Steuertarif des 
§ 3 des Gesetzes und den 
jeweiligen Steuerbe-
günstigungen des § 9 des 
Gesetzes sowie getrennt 
nach den jeweiligen 
Letztverbrauchern; bei 
steuerbegünstigten Ent-
nahmen durch Inhaber 
einer förmlichen Ein-
zelerlaubnis nach § 9 
Absatz 4 in Verbindung 
mit Absatz 1 Nummer 2, 
den Absätzen 2 und 3 des 
Gesetzes ist die Erlaub-
nisscheinnummer anzu-
geben;“. 


 


bbb) Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„3. der an andere Versorger 
unversteuert geleistete 
Strom getrennt nach Ver-
sorgern und unter An-
gabe der jeweiligen Er-
laubnisscheinnummer;“. 
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ccc) Nach Nummer 4 wird folgende 
Nummer 4a eingefügt: 


 


„4a. in den Fällen nach § 5a 
des Gesetzes die am je-
weiligen Ladepunkt ent-
nommenen Strommen-
gen, getrennt nach dem 
Steuertarif des § 3 des 
Gesetzes sowie gegebe-
nenfalls der Steuerbefrei-
ungen nach § 9 Absatz 1 
Nummer 1 und 3 des Ge-
setzes;“. 


 


bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Der Versorger hat in den Fällen des § 5 
Absatz 4 des Gesetzes für den Veranla-
gungszeitraum Aufzeichnungen nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
über den zur Zwischenspeicherung ent-
nommenen Strom zu führen, soweit er 
selbst Betreiber des Stromspeichers ist 
oder diesen entsprechend nutzt.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Die Aufzeichnungen und der be-
legmäßige Nachweis nach Absatz 2 müssen 
so beschaffen sein, dass es einem sachver-
ständigen Dritten innerhalb einer angemes-
senen Frist möglich ist, die Grundlagen für 
die Steuerberechnung festzustellen. Werden 
anstelle des amtlich vorgeschriebenen Vor-
drucks betriebliche Aufzeichnungen in elekt-
ronischer Form auf Grundlage des amtlich 
vorgeschriebenen Vordrucks zugelassen, 
sind Versorger, die nach dem Handelsgesetz-
buch oder der Abgabenordnung dazu ver-
pflichtet sind, ordnungsmäßig kaufmänni-
sche Bücher zu führen und rechtzeitig Jah-
resabschlüsse aufzustellen, verpflichtet, im 
Hauptbuch ein Stromsteuerkonto zu führen. 
In dem Stromsteuerkonto sind sämtliche Ge-
schäftsvorfälle zur Ermittlung der Steuer und 
der Grundlagen ihrer Berechnung zu erfas-
sen. Wenn ein Geschäftsjahr abweichend 
vom Kalenderjahr endet, ist zur Feststellung 
der Geschäftsvorfälle eines Veranlagungs-
jahres zum 31. Dezember des Kalenderjahres 
ein Buchungsstopp sowie eine Abgrenzung 
der laufenden Geschäftsvorfälle durchzufüh-


„(3) Die Aufzeichnungen und der be-
legmäßige Nachweis nach Absatz 2 müssen 
so beschaffen sein, dass es einem sachver-
ständigen Dritten innerhalb einer angemes-
senen Frist möglich ist, die Grundlagen für 
die Steuerberechnung festzustellen. Werden 
anstelle des amtlich vorgeschriebenen Vor-
drucks betriebliche Aufzeichnungen in elekt-
ronischer Form auf Grundlage des amtlich 
vorgeschriebenen Vordrucks zugelassen, 
sind Versorger, die nach dem Handelsgesetz-
buch oder der Abgabenordnung dazu ver-
pflichtet sind, ordnungsmäßig kaufmänni-
sche Bücher zu führen und rechtzeitig Jah-
resabschlüsse aufzustellen, verpflichtet, im 
Hauptbuch ein oder mehrere Stromsteuer-
konten zu führen. Ausgehend von den Auf-
zeichnungen in den Stromsteuerkonten 
müssen sämtliche Geschäftsvorfälle zur Er-
mittlung der Steuer und der Grundlagen ihrer 
Berechnung nachvollziehbar und nach-
prüfbar sein. Wenn ein Geschäftsjahr ab-
weichend vom Kalenderjahr endet, ist zur 
Feststellung der Geschäftsvorfälle eines Ver-
anlagungsjahres zum 31. Dezember des Ka-
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ren. Für Entnahmen von Strom zum Selbst-
verbrauch sind Eigenbelege zu erstellen. Die 
Geschäftsvorfälle sind aus den betrieblichen 
Aufzeichnungen zu extrahieren, um die An-
forderungen an die steuerlichen Aufzeich-
nungen zu erfüllen.“ 


lenderjahres ein Buchungsstopp sowie eine 
Abgrenzung der laufenden Geschäftsvorfälle 
durchzuführen. Für Entnahmen von Strom 
zum Selbstverbrauch sind Eigenbelege zu er-
stellen. Die Geschäftsvorfälle sind aus den 
betrieblichen Aufzeichnungen zu extrahie-
ren, um die Anforderungen an die steuerli-
chen Aufzeichnungen zu erfüllen.“ 


c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  


aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Versorger nach § 1a Absatz 6 und 7 
müssen die steuerfreien Strommengen 
nur auf Verlangen des zuständigen 
Hauptzollamts anmelden.“ 


 


bb) In dem neuen Satz 4 wird das Wort 
„Steueranmeldung“ durch das Wort 
„Anmeldung“ ersetzt. 


 


d) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: d) u n v e r ä n d e r t  


„(7) Der Versorger ist verpflichtet, die 
entstandene Stromsteuer nach § 3 des Geset-
zes in seinen Rechnungen an Letztverbrau-
cher gesondert auszuweisen. In seinen Rech-
nungen über den an gewerbliche Letztver-
braucher mit einem Stromverbrauch von 
mehr als 10 Megawattstunden pro Jahr ge-
leisteten Strom sind darüber hinaus die je-
weiligen Steuerbegünstigungen nach § 9 des 
Gesetzes gesondert auszuweisen. Die Aus-
weisung hat jeweils deutlich sichtbar und in 
gut lesbarer Schrift zu erfolgen. Die Strom-
mengen sind in Kilowattstunden getrennt 
nach den Steuersätzen und den jeweiligen 
Steuerbegünstigungen der §§ 3 und 9 des 
Gesetzes aufzuführen.“ 


 


e) Absatz 8 wird wie folgt geändert: e) u n v e r ä n d e r t  


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Die Absätze 1, 2, 3 Satz 1 und Ab-
satz 4 gelten sinngemäß für Eigener-
zeuger und Letztverbraucher nach § 4 
Absatz 1 des Gesetzes.“ 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „die Ab-
sätze 3, 4, 6 und 7“ durch die Wörter 
„der Absatz 3 Satz 1 sowie die Absätze 
4 und 7“ ersetzt.  
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9. § 6 wird wie folgt geändert 9. § 6 wird wie folgt gefasst: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 6 


„Kann die voraussichtlich zu erwartende 
Jahressteuerschuld nicht auf zwölf monatli-
che Vorauszahlungen festgesetzt werden, ist 
die Differenz zum Zwölftel der Steuer für die 
erste monatliche Vorauszahlung festzuset-
zen.“ 


Vorauszahlungen 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: (1) Die Festsetzung der Vorauszahlun-
gen erfolgt durch Vorauszahlungsbescheid. 
Die Mitteilungen der Schätzungen nach § 8 Ab-
satz 6 des Gesetzes sind schriftlich nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck vorzunehmen. Ist 
eine Steuer bislang noch nicht oder erstmals 
entstanden, ist die voraussichtliche Jahressteu-
erschuld für das Veranlagungsjahr maßge-
bend. Kann die voraussichtliche Jahressteuer-
schuld nicht auf zwölf monatliche Vorauszah-
lungen festgesetzt werden, ist die Differenz 
zum Zwölftel der Steuer für die erste monatli-
che Vorauszahlung festzusetzen. 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: (2) Das Hauptzollamt kann auf Antrag 
bei der Festsetzung der Höhe der Vorauszah-
lungen dem Steuerschuldner voraussichtlich 
im gleichen Zeitraum zu gewährende Steu-
erentlastungen nach den §§ 9a und 9b des Ge-
setzes berücksichtigen, soweit die Steuerbe-
lange dadurch nicht gefährdet sind. Satz 1 gilt 
nur, wenn der Entlastungsabschnitt das Kalen-
derjahr ist, die Festsetzung der zu entlastenden 
Steuer nicht vor der Festsetzung der Jahres-
steuerschuld erfolgt und wenn in den Fällen 
des 


 1. § 9a des Gesetzes 


 a) sich der maßgebende Zeitraum für 
die Zuordnung zum Produzierenden 
Gewerbe nach § 15 Absatz 3 Satz 1 
bestimmt und  


 b) die nach § 17a Absatz 3 erforderliche 
Betriebserklärung vorgelegt worden 
ist und die Beschreibung der wirt-
schaftlichen Tätigkeiten vom Antrag-
steller auf Verlangen des Hauptzoll-
amts vorgelegt wird; 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/13404 – 34 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 2. § 9b des Gesetzes 


 a) sich der maßgebende Zeitraum für 
die Zuordnung des Unternehmens 
zum Produzierenden Gewerbe oder 
zur Land- und Forstwirtschaft nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 1 bestimmt und 


 b) die nach § 17b Absatz 3 erforderliche 
Beschreibung der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten vom Antragsteller auf 
Verlangen des Hauptzollamts vorge-
legt wird. 


„Das Hauptzollamt kann auf Antrag bei 
der Festsetzung der Höhe der Voraus-
zahlungen dem Steuerschuldner vo-
raussichtlich im gleichen Zeitraum zu 
gewährende Steuerentlastungen nach 
den §§ 9a und 9b des Gesetzes berück-
sichtigen, soweit die Steuerbelange 
dadurch nicht gefährdet sind.“ 


(3) Beträgt die Höhe der monatlichen Vo-
rauszahlungen nicht mehr als 200 Euro, wird 
auf die Festsetzung von Vorauszahlungen ver-
zichtet, wenn die Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden.“ 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: entfällt 


aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 
werden nach dem Wort 
„wenn“ die Wörter „der Ent-
lastungsabschnitt das Kalen-
derjahr ist, die Festsetzung der 
zu entlastenden Steuer nicht 
vor der Festsetzung der Jah-
ressteuerschuld erfolgt und 
wenn“ eingefügt. 


 


bbb) In Nummer 2 Buchstabe b wird 
das Semikolon am Ende durch 
einen Punkt ersetzt. 


 


ccc) Nummer 3 wird aufgehoben.  


c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: entfällt 


„(3) Beträgt die Höhe der monatlichen 
Vorauszahlungen nicht mehr als 200 Euro, 
wird auf die Festsetzung von Vorauszahlun-
gen verzichtet, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden.“ 


 


10. § 8 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Wer Strom steuerbegünstigt ent-
nehmen oder im Falle des § 9 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe b des Gesetzes an Letztver-
braucher leisten will, hat die Erlaubnis nach 
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§ 9 Absatz 4 des Gesetzes, soweit sie nicht 
nach § 10 allgemein erteilt ist, schriftlich 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
beim zuständigen Hauptzollamt zu beantra-
gen.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) Die Nummern 1 und 2 werden wie folgt 
gefasst: 


 


„1. eine Betriebserklärung nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck, 
in den Fällen nach § 9 Absatz 1 
Nummer 1, 2 und 3 des Gesetzes 
je Anlage; 


 


2. in den Fällen nach § 9 Absatz 1 
Nummer 3 des Gesetzes je KWK-
Anlage im Sinne des § 2 Num-
mer 10 des Gesetzes ein Nach-
weis über die Hocheffizienz;“. 


 


bb) Nummer 2a wird aufgehoben.  


c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „steuerbe-
freit“ gestrichen. 


 


d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  


„(5) Als Nachweis für die Hocheffizi-
enz von KWK-Anlagen werden anerkannt:  


 


1. ein Gutachten, das von einem unabhän-
gigen Sachverständigen nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik 
erstellt wurde, oder 


 


2. Herstellernachweise, wenn die Anga-
ben von einem sachverständigen Drit-
ten in angemessener Zeit nachvollzogen 
werden können und die steuerlichen 
Belange dadurch nicht beeinträchtigt 
werden, oder 


 


3. für Anlagen mit einer elektrischen 
Nennleistung von bis zu 2 Megawatt: 
eine Kopie des jeweiligen Zulassungs-
bescheides des Bundesamtes für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle. 


 


Die Einhaltung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik wird vermutet, wenn das 
Sachverständigengutachten oder der Herstel-
lernachweis auf der Grundlage und nach den 
Rechenmethoden des Anhangs III der Richt-
linie (EU) 2023/1791 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 13. September 
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2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2023/955 (Neufas-
sung) (ABl. L 231 vom 20.09.2023, S. 1), in 
der jeweils geltenden Fassung, erstellt wor-
den ist. Ist der Betreiber der Anlage nicht zu-
gleich Inhaber eines Nachweises nach 
Satz 1, hat er neben dem Nachweis eine Er-
klärung abzugeben, dass die dem Nachweis 
zugrunde liegenden technischen Parameter 
nicht verändert wurden. Abweichend davon 
gilt für KWK-Anlagen mit einer elektrischen 
Nennleistung von weniger als 1 Megawatt 
der Nachweis der Hocheffizienz als erbracht; 
sofern fossile Brennstoffe eingesetzt werden, 
gilt der Nachweis der Hocheffizienz für 
KWK-Anlagen mit einer elektrischen Nenn-
leistung von weniger als 1 Megawatt als er-
bracht, sofern die direkten CO2-Emissionen 
aus der kombinierten Erzeugung mit fossilen 
Brennstoffen je Kilowattstunde Energieer-
trag, einschließlich Wärme, Kälte, Strom 
und mechanischer Energie weniger als 270 
Gramm betragen. Das zuständige Hauptzoll-
amt kann Auskünfte verlangen, die für die 
Prüfung der Hocheffizienz der Anlage erfor-
derlich sind.“ 


11. § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach dem Wort „Entnahme“ werden die 
Wörter „oder die Leistung“ eingefügt. 


 


b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:  


„2. in einer hocheffizienten KWK-Anlage 
mit einer elektrischen Nennleistung 
von weniger als 1 Megawatt erzeugt 
wird und diese Anlage im Markt-
stammdatenregister nach Maßgabe der 
Marktstammdatenregisterverordnung 
registriert ist.“ 


 


c) Folgender Satz wird angefügt:  


„Anlagen nach Satz 1 Nummer 2 gelten als 
hocheffizient, wenn die Voraussetzungen 
nach § 8 Absatz 5 Satz 4 vorliegen.“ 


 


12. § 11 Absatz 3a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 12. u n v e r ä n d e r t  


„Der Erlaubnisinhaber hat die Hocheffizienz nach 
§ 8 Absatz 2 Nummer 2 für jede hocheffiziente 
KWK-Anlage nach § 2 Nummer 10 des Gesetzes 
jährlich bis zum 31. Mai für das vorangegangene 
Kalenderjahr nachzuweisen.“ 
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13. § 11a wird wie folgt gefasst: 13. u n v e r ä n d e r t  


„§ 11a 


 


Zeitgleichheit, Mengenermittlung  


(1) Soll eine bestimmte nicht nach § 3 des 
Gesetzes zu versteuernde oder eine bestimmte zu 
entlastende Strommenge einer bestimmten Ent-
nahmestelle bilanziell zugeordnet werden, weil 
eine physikalische Zuordnung nicht möglich ist 
oder eine Leistungsbeziehung über diese Menge 
besteht, darf diese Menge höchstens bis zur Höhe 
der Entnahme bezogen auf jedes 15-Minuten-In-
tervall berücksichtigt werden (Zeitgleichheit). 
Zum Nachweis der Zeitgleichheit ist die jeweilige 
Menge zur Abgrenzung bezogen auf jedes 15-Mi-
nuten-Intervall in geeigneter Form mit mess- und 
eichrechtskonformen Messeinrichtungen zu erfas-
sen. In anderen Fällen als nach Satz 1 kann die 
Zeitgleichheit auch auf andere Weise nachgewie-
sen werden. In diesen Fällen ist eine sachgerechte, 
von einem Dritten nachvollziehbare Schätzung 
zur Ermittlung der Mengen zulässig, soweit eine 
genaue Ermittlung nur mit unvertretbarem Auf-
wand möglich ist und die Steuerbelange dadurch 
nicht beeinträchtigt werden. 


 


(2) Wird Strom innerhalb einer Kundenan-
lage erzeugt, in die Kundenanlage eingespeist und 
dort entnommen, gilt die Zeitgleichheit zwischen 
der Erzeugung und der Entnahme der nach § 9 
Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 oder Nummer 6 des Ge-
setzes steuerfreien und der nach den §§ 12c und 
12d entlastungsfähigen Menge abweichend von 
Absatz 1 auch dann als sichergestellt, wenn diese 
Mengen jeweils gemäß ihrem Verhältnis zu der 
insgesamt im Veranlagungszeitraum in der Kun-
denanlage entnommenen Menge den Entnahme-
stellen zugeordnet wird (quotale Zuordnung). 
Vorhandene Messungen sind zu berücksichtigen, 
insbesondere wenn sie bezogen auf jedes 15-Mi-
nuten-Intervall der quotalen Zuordnung entgegen-
stehen.“ 


 


14. § 12 wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:   


„(1) Zur Stromerzeugung entnommen 
im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 2 des 
Gesetzes wird Strom, der insbesondere in 
den Neben- und Hilfsanlagen einer Stromer-
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zeugungseinheit insbesondere zur Wasser-
aufbereitung, Dampferzeugerwasserspei-
sung, Frischluftversorgung, Brennstoffver-
sorgung oder Rauchgasreinigung zur Erzeu-
gung von Strom im technischen Sinne ent-
nommen wird.“ 


b) Absatz 2 wird aufgehoben.  


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird aufgehoben.  


bb) In dem neuen Satz 1 wird das Wort 
„Strombegünstigung“ durch das Wort 
„Steuerbegünstigung“ ersetzt. 


 


d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) In den Fällen des § 1a Absatz 5a, 6 
und 7 kann nur für den selbst erzeugten und 
entnommenen Strom eine Erlaubnis nach § 9 
Absatz 4 des Gesetzes erteilt werden. Für an-
deren Strom wird die Steuerbegünstigung in 
diesen Fällen nur in Form einer Steuerentlas-
tung nach § 12a gewährt.“ 


 


15. § 12a wird wie folgt geändert: 15. § 12a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Die Steuerentlastung ist“ die Wörter 
„für jede Anlage (§ 12b Absatz 1)“ ein-
gefügt. 


 


bb) Satz 3 wird aufgehoben.  


cc) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur ge-
währt, wenn der Antrag spätestens bis 
zum Ablauf der Festsetzungsfrist im 
Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 der Abgabenordnung beim 
Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: b) u n v e r ä n d e r t  


„Das Wahlrecht kann einmalig für jeweils 
ein Kalenderjahr ausgeübt werden.“ 


 


c) Nach Absatz 4a wird folgender Absatz 4b 
eingefügt: 


c) Nach Absatz 4a wird folgender Absatz 4b 
eingefügt: 


„(4b) Wird Strom zur Stromerzeugung 
von einer anderen Person als dem Betreiber 
der Stromerzeugungsanlage entnommen, ist 
dem Antrag nach Absatz 3 zusätzlich für jede 
den Strom entnehmende andere Person eine 


„(4b) Wird Strom zur Stromerzeugung 
von einer anderen Person als dem Betreiber 
der Stromerzeugungsanlage entnommen, ist 
auf Verlangen des Hauptzollamts zusätz-
lich zum Antrag nach Absatz 3 für jede den 
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Selbsterklärung dieser anderen Person beizu-
fügen. Die Selbsterklärung gemäß Satz 1 ist 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
abzugeben und gilt als Steuererklärung im 
Sinne der Abgabenordnung. In der Selbster-
klärung hat die andere Person im Sinne von 
Satz 1 Angaben über die zur Stromerzeu-
gung entnommenen Mengen zu machen. 
Wer eine Selbsterklärung abgibt, hat Auf-
zeichnungen zu führen, aus denen sich die 
Entnahme der Strommengen eindeutig her-
leiten lässt. Die Aufzeichnungen müssen so 
beschaffen sein, dass es einem sachverstän-
digen Dritten innerhalb einer angemessenen 
Frist möglich ist, die Aufzeichnungen zu 
prüfen.“ 


Strom entnehmende andere Person eine 
Selbsterklärung dieser anderen Person vor-
zulegen. Die Selbsterklärung gemäß Satz 1 
ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
abzugeben und gilt als Steuererklärung im 
Sinne der Abgabenordnung. In der Selbster-
klärung hat die andere Person im Sinne von 
Satz 1 Angaben über die zur Stromerzeu-
gung entnommenen Mengen zu machen. 
Eine andere Person im Sinne des Satzes 1 
hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen 
sich die Entnahme der Strommengen eindeu-
tig herleiten lässt. Die Aufzeichnungen müs-
sen so beschaffen sein, dass es einem sach-
verständigen Dritten innerhalb einer ange-
messenen Frist möglich ist, die Aufzeich-
nungen zu prüfen.“ 


d) Dem Absatz 5 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


16. § 12b wird wie folgt gefasst: 16. § 12b wird wie folgt gefasst: 


„§ 12b „§ 12b 


Anlagenbegriff und räumlicher Zusammenhang Anlagenbegriff und räumlicher Zusammenhang 


(1) Mit Ausnahme von Stromspeichern 
nach § 2 Nummer 9 des Gesetzes gilt als Anlage 
im Sinne des Gesetzes und dieser Verordnung ein 
Verbund aus technischen Komponenten, mit dem 
der Energiegehalt von Energieträgern in elektri-
schen Strom umgewandelt wird. Als Anlage nach 
Satz 1 gelten insbesondere Stromerzeugungsein-
heiten, die von demselben Betreiber innerhalb ei-
ner Kundenanlage oder an einem Standort betrie-
ben werden und in denen Strom entweder 


(1) Mit Ausnahme von Stromspeichern 
nach § 2 Nummer 9 des Gesetzes gilt als Anlage 
im Sinne des Gesetzes und dieser Verordnung ein 
Verbund aus technischen Komponenten, mit dem 
der Energiegehalt von Energieträgern in elektri-
schen Strom umgewandelt wird. Als Anlage nach 
Satz 1 gelten insbesondere Stromerzeugungsein-
heiten, die von demselben Betreiber innerhalb ei-
ner Kundenanlage oder an einem Standort betrie-
ben werden und in denen Strom entweder 


1. aus gleichartigen erneuerbaren Energieträ-
gern nach § 2 Nummer 7 des Gesetzes, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. aus Energieträgern im Sinne der §§ 2 und 3 
der Biomasseverordnung in einem Kraft-
Wärme-Kopplungsprozess, 


2. u n v e r ä n d e r t  
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3. aus sonstigen Energieträgern in einem Kraft-
Wärme-Kopplungsprozess oder 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. auf andere Art und Weise 4. u n v e r ä n d e r t  


erzeugt und die netto erzeugte Strommenge ganz 
oder teilweise in die Kundenanlage oder am 
Standort jeweils zur Entnahme eingespeist wird. 
Stromerzeugungseinheiten nach Nummer 2 gelten 
auch als eine Anlage, wenn mindestens die netto 
erzeugte Strommenge in ein gemeinsames Netz 
oder in eine gemeinsame Direktleitung einge-
speist wird. § 9 Absatz 1a Satz 2 des Gesetzes gilt 
entsprechend. 


erzeugt und die netto erzeugte Strommenge ganz 
oder teilweise in die Kundenanlage oder am 
Standort jeweils zur Entnahme eingespeist wird. 
Stromerzeugungseinheiten nach Satz 2 gelten 
auch als eine Anlage, wenn mindestens die netto 
erzeugte Strommenge in ein gemeinsames Netz 
oder in eine gemeinsame Direktleitung einge-
speist wird. § 9 Absatz 1a Satz 2 des Gesetzes gilt 
entsprechend. 


(2) Eine Leistung von Strom an Letztver-
braucher durch denjenigen, der die Anlage be-
treibt oder betreiben lässt (§ 9 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe b des Gesetzes), liegt nur dann 
vor, wenn an den Leistungsbeziehungen über den 
in der Anlage erzeugten Strom keine weiteren als 
die in § 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b des 
Gesetzes genannten Personen beteiligt sind. 
Satz 1 gilt für die Steuerbefreiung nach § 9 Ab-
satz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Gesetzes sinn-
gemäß. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Der räumliche Zusammenhang nach § 9 
Absatz 1 Nummer 3 des Gesetzes umfasst Ent-
nahmestellen in einem Radius von bis zu 4,5 Ki-
lometern um die jeweilige Stromerzeugungsein-
heit.“ 


(3) u n v e r ä n d e r t  


17. § 12c wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Die Steuerentlastung ist“ die Wörter 
„für jede Anlage (§ 12b Absatz 1)“ ein-
gefügt. 


 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur ge-
währt, wenn der Antrag spätestens bis 
zum Ablauf der Festsetzungsfrist im 
Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 der Abgabenordnung beim 
Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für jeweils 
ein Kalenderjahr ausgeübt werden.“ 
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c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird das Wort „jede“ durch 
das Wort „die“ ersetzt. 


 


bb) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben.  


d) Dem Absatz 6 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


18. § 12d wird wie folgt geändert: 18. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird nach den Wörtern „für 
jede Anlage“ die Angabe „(§ 12b Ab-
satz 1)“ eingefügt. 


 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur ge-
währt, wenn der Antrag spätestens bis 
zum Ablauf der Festsetzungsfrist im 
Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 der Abgabenordnung beim 
Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


bb) Satz 4 wird aufgehoben.  


c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 
wird das Wort „jede“ durch das 
Wort „die“ ersetzt. 


 


bbb) In Nummer 2 werden die Wör-
ter „und eine Nutzungsgradbe-
rechnung“ gestrichen. 
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bb) In Satz 3 werden die Wörter „§ 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 3 der Energie-
steuer-Durchführungsverordnung“ 
durch die Wörter „§ 12b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2“ ersetzt. 


 


d) Dem Absatz 6 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


19. § 14a wird wie folgt geändert: 19. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „ver-
braucht“ durch das Wort „entnommen“ er-
setzt. 


 


b) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für jeweils 
ein Kalenderjahr ausgeübt werden.“ 


 


20. Nach § 14a wird die Zwischenüberschrift wie 
folgt gefasst:  


20. u n v e r ä n d e r t  


„Zu § 2 Nummer 3 bis 6 und den §§ 9a und 9b des 
Gesetzes“. 


 


21. § 15 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Das Hauptzollamt ist für die Zuordnung ei-
nes Unternehmens nach § 2 Nummer 3 und 5 
des Gesetzes zu einem Abschnitt oder einer 
Klasse der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige zuständig.“ 


 


b) Die Absätze 8 bis 9 werden wie folgt gefasst:  


„(8) Unternehmen oder Unternehmens-
teile im Vertrieb und in der Produktion von 
Gütern ohne eigene Warenproduktion (Con-
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verter) sind abweichend vom Abschnitt 3.4 
der Vorbemerkungen zur Klassifikation der 
Wirtschaftszweige auch dann, wenn sie die 
gewerblichen Schutzrechte an den Produkten 
besitzen, nicht so zu klassifizieren, als wür-
den sie die Waren selbst herstellen. 


(8a) Unternehmen oder Unternehmens-
teile, die zur Verarbeitung ihrer Stoffe an-
dere Unternehmen beauftragen, werden ab-
weichend von den Erläuterungen zu Ab-
schnitt D Absatz 3 der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige nicht im verarbeitenden 
Gewerbe erfasst. 


 


(9) Soweit in den Erläuterungen zur 
Abteilung 45 der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige bestimmt wird, dass Arbeiten 
im Baugewerbe auch durch Subunternehmen 
ausgeführt werden können, gilt dies nicht, 
wenn die Arbeiten für das zuzuordnende Un-
ternehmen Investitionen darstellen.“ 


 


22. § 17a wird wie folgt gefasst: 22. § 17a wird wie folgt gefasst: 


„§ 17a „§ 17a 


Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und 
Verfahren 


Steuerentlastung für bestimmte Prozesse und 
Verfahren 


(1) Die Steuerentlastung nach § 9a des Ge-
setzes ist bei dem für den Antragsteller zuständi-
gen Hauptzollamt mit einer Anmeldung nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck für den Strom zu 
beantragen, der innerhalb eines Entlastungsab-
schnitts entnommen worden ist. Der Antragsteller 
hat in der Anmeldung alle Angaben zu machen, 
die für die Bemessung der Steuerentlastung erfor-
derlich sind, und die Steuerentlastung selbst zu 
berechnen. Die Steuerentlastung wird nur ge-
währt, wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung beim 
Hauptzollamt gestellt wird. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Entlastungsabschnitt ist das Kalender-
jahr. Bestimmt sich der maßgebende Zeitraum für 
die Zuordnung des Unternehmens zum Produzie-
renden Gewerbe nach § 15 Absatz 3 Satz 1, kann 
der Antragsteller das Kalendervierteljahr oder das 
Kalenderhalbjahr als Entlastungsabschnitt wäh-
len. Das Hauptzollamt kann im Fall des Satzes 2 
auf Antrag auch den Kalendermonat als Entlas-
tungsabschnitt zulassen. Das Wahlrecht kann ein-


(2) u n v e r ä n d e r t  
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malig für jeweils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den. Eine Steuerentlastung nach den Sätzen 2 und 
3 wird jedoch nur gewährt, sofern die nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 1 dem Steuer-
schuldner voraussichtlich im gleichen Zeitraum 
zu gewährende Steuerentlastung nicht bereits bei 
der Festsetzung der Höhe der Vorauszahlungen 
berücksichtigt wurde. 


(3) Dem Antrag ist bei erstmaliger Antrag-
stellung eine Betriebserklärung beizufügen, in der 
die Verwendung des Stroms genau beschrieben 
ist. Weiteren Anträgen muss eine Betriebserklä-
rung nur beigefügt werden, wenn sich Änderun-
gen gegenüber der dem Hauptzollamt bereits vor-
liegenden Betriebserklärung ergeben haben. Der 
Antragsteller hat die Änderungen besonders 
kenntlich zu machen. Darüber hinaus hat der An-
tragsteller auf Verlangen des Hauptzollamts eine 
Beschreibung seiner wirtschaftlichen Tätigkeiten 
im maßgebenden Zeitraum nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck vorzulegen. Die Beschrei-
bung muss es dem Hauptzollamt ermöglichen, das 
Unternehmen einem Abschnitt oder einer Klasse 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige zuzu-
ordnen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Der Antragsteller hat einen buchmäßi-
gen Nachweis zu führen, aus dem sich für den 
Entlastungsabschnitt die Menge und der genaue 
Verwendungszweck des Stroms ergeben müssen. 
Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige Nach-
weise anstelle des buchmäßigen Nachweises aus-
reichend, wenn die Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. Satz 2 gilt nicht für An-
tragsteller, die nach dem Handelsgesetzbuch oder 
der Abgabenordnung dazu verpflichtet sind, ord-
nungsmäßig kaufmännische Bücher zu führen und 
rechtzeitig Jahresabschlüsse aufzustellen. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(4a) Zur Ermittlung der entlastungsfähigen 
Mengen ist der Strom zu messen, der zu den Zwe-
cken nach § 9a des Gesetzes entnommen wurde. 
Das zuständige Hauptzollamt kann auf Antrag 
weitere Ermittlungsmethoden zulassen, soweit die 
Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt wer-
den. 


(4a) u n v e r ä n d e r t  


(6) Das Laden und das Wiederaufladen von 
Batterien und Akkumulatoren gelten nicht als 
Elektrolyse oder chemisches Reduktionsverfah-
ren im Sinn des § 9a Absatz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 4 des Gesetzes.“ 


(5) u n v e r ä n d e r t  
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23. § 17b wird wie folgt geändert: 23. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur ge-
währt, wenn der Antrag spätestens bis 
zum Ablauf der Festsetzungsfrist im 
Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 der Abgabenordnung beim 
Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Abweichend von § 3 Absatz 4 der 
Verbrauch-und-Luftverkehrsteuerda-
ten-Übermittlungs-Verordnung vom 
14. August 2020 (BGBl. I S. 1960, 
1961), die durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 24. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1838) geändert worden ist, ist der 
Antrag ab dem 1. Januar 2025 nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung an das zu-
ständige Hauptzollamt zu übermitteln 
(elektronische Datenübermittlung).“ 


 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt ge-
fasst: 


 


„(2) Entlastungsabschnitt ist das Ka-
lenderjahr. Bestimmt sich der maßgebende 
Zeitraum für die Zuordnung eines Unterneh-
mens des Produzierenden Gewerbes oder zur 
Land- und Forstwirtschaft nach § 15 Ab-
satz 3 Satz 1, kann der Antragsteller abwei-
chend von Satz 1 das Kalenderhalbjahr, das 
Kalendervierteljahr oder den Kalendermonat 
als Entlastungsabschnitt wählen. Das Wahl-
recht kann einmalig für jeweils ein Kalender-
jahr ausgeübt werden. Eine Steuerentlastung 
nach Satz 2 wird jedoch nur gewährt, sofern 


 


1. der Entlastungsbetrag, ohne Berück-
sichtigung des Betrags nach § 9b Ab-
satz 2 Satz 2 des Gesetzes, bereits im 
jeweils ersten gewählten Entlastungs-
abschnitt eines Kalenderjahres mindes-
tens 1 000 Euro beträgt und 


 


2. die nach § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 
Nummer 2 dem Steuerschuldner vo-
raussichtlich im gleichen Zeitraum zu 
gewährende Steuerentlastung nicht be-
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reits bei der Festsetzung der Höhe der 
Vorauszahlungen berücksichtigt wurde. 


(3) Der Antragsteller hat auf Verlan-
gen des Hauptzollamts eine Beschreibung 
seiner wirtschaftlichen Tätigkeiten im maß-
gebenden Zeitraum nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck vorzulegen. Die Be-
schreibung muss es dem Hauptzollamt er-
möglichen, das Unternehmen einem Ab-
schnitt oder einer Klasse der Klassifikation 
der Wirtschaftszweige zuzuordnen.“ 


 


c) Dem Absatz 6 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


24. § 17d wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„buchmäßigen Nachweis“ die Wörter „oder 
aus den buchmäßigen Belegen“ eingefügt. 


 


25. § 17f wird wie folgt geändert: 25. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für jeweils 
ein Kalenderjahr ausgeübt werden.“ 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 47 – Drucksache 20/13404 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


c) Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


26. § 17g wird wie folgt geändert: 26. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für jeweils 
ein Kalenderjahr ausgeübt werden.“ 


 


c) Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


27. Nach § 17g wird die Zwischenüberschrift aufge-
hoben. 


27. u n v e r ä n d e r t  


28. Die §§ 18 und 19 werden aufgehoben. 28. u n v e r ä n d e r t  


29. § 20 wird wie folgt geändert: 29. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 2 werden nach den Wörtern 
„§ 17c Absatz 4 Satz 1“ das Komma und die 
Wörter „auch in Verbindung mit § 19 Ab-
satz 4 Satz 1,“ gestrichen. 


 


b) In Nummer 5 werden nach den Wörtern 
„§ 17c Absatz 2 Satz 1“ das Komma und die 
Wörter „auch in Verbindung mit § 19 Ab-
satz 4 Satz 1, oder entgegen § 19 Absatz 4 
Satz 2“ gestrichen. 
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30. § 21 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  30. u n v e r ä n d e r t  


„(1) Erlaubnisse nach § 4 des Gesetzes in 
Verbindung mit § 2 Absatz 3 und § 3 Absatz 2 
Satz 1 gelten mit Ablauf des 31. Dezember 2024 
als erloschen, sofern die angezeigten Tätigkeiten 
die Voraussetzungen des § 1a Absatz 5a in der am 
1. Januar 2025 geltenden Fassung erfüllen.“ 


 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung der Energiesteuer-Durchführungs-
verordnung 


Änderung der Energiesteuer-Durchführungs-
verordnung 


Die Energiesteuer-Durchführungsverordnung 
vom 31. Juli 2006 (BGBl. I S. 1753), die zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 107) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


Die Energiesteuer-Durchführungsverordnung 
vom 31. Juli 2006 (BGBl. I S. 1753), die zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 107) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu § 93 wird wie folgt gefasst:  


„§ 93 Steuerentlastung für zum Verheizen 
verwendete Energieerzeugnisse“. 


 


b) Die Angaben zu den §§ 99b und 99c werden 
wie folgt gefasst: 


 


„§ 99b (weggefallen)  


§ 99c (weggefallen)“.  


c) Nach § 100a wird die Zwischenüberschrift 
wie folgt gefasst: 


 


„Zu § 55 des Gesetzes (weggefallen)“.  


d) Die Angabe zu § 101 wird wie folgt gefasst:  


„§ 101 (weggefallen)“.  


2. In § 1b werden die Absätze 6 bis 8 aufgehoben.  2. u n v e r ä n d e r t  


3. In § 2 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Das 
Bundesministerium der Finanzen“ durch die Wör-
ter „Die Generalzolldirektion“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. Dem § 8a Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 4. u n v e r ä n d e r t  


„Soweit im Eröffnungsbeschluss eines Insolvenz-
verfahrens die Eigenverwaltung nach § 270 der 
Insolvenzordnung angeordnet und ein Sachwalter 
bestellt wurde, kann die Mitteilung nach Satz 1 
ausschließlich durch den Erlaubnisinhaber erfol-
gen.“ 
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5. § 9 wird wie folgt gefasst: 5. u n v e r ä n d e r t  


„§ 9 


 


Anlagenbegriff  


§ 12b der Stromsteuer-Durchführungsver-
ordnung gilt mit der Maßgabe sinngemäß, dass 
nur diejenigen technischen Komponenten berück-
sichtigt werden, in denen Energieerzeugnisse im 
Sinne des Energiesteuergesetzes eingesetzt wer-
den oder eingesetzt werden können.“ 


 


6. § 11b Absatz 2 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 1 werden die Wörter „den in den 
§§ 3, 3a und 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2 des Gesetzes genannten Steuerbefrei-
ungen und Steuerermäßigungen“ durch die 
Wörter „der in den §§ 3 und 3a des Gesetzes 
genannten Steuerermäßigungen oder der in 
§ 28 Absatz 2 des Gesetzes genannten Steu-
erbefreiung“ ersetzt. 


 


b) Satz 4 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


7. § 11c Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t  


„(2) Die Versicherung nach § 3b Absatz 2 
Satz 3 des Gesetzes ist nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck abzugeben. § 11b Absatz 3 
Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Steuerentlastungen 
nach § 3b Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes dürfen nur 
gewährt werden, sofern sich das Unternehmen im 
Zeitpunkt der Antragstellung nicht in Schwierig-
keiten befand.“ 


 


8. Dem § 14 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 8. u n v e r ä n d e r t  


„Soweit im Eröffnungsbeschluss eines Insolvenz-
verfahrens die Eigenverwaltung nach § 270 der 
Insolvenzordnung angeordnet und ein Sachwalter 
bestellt wurde, kann die Mitteilung nach Satz 1 
ausschließlich durch den Erlaubnisinhaber erfol-
gen.“ 
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9. § 23 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Energieerzeugnisse gelten nicht 
als aus dem Steuerlager entfernt oder als in-
nerhalb des Steuerlagers entnommen, wenn 
sie nur kurzfristig 


 


1. zur Prüfung oder Eichung von Messge-
räten, 


 


2. zur Wartung, Reparatur oder Reinigung 
von Rohrleitungen und Lagerstätten 
oder 


 


3. als notwendige Proben zur Qualitätssi-
cherung 


 


entnommen und anschließend wieder unmit-
telbar in das Steuerlager aufgenommen wer-
den. Dies gilt auch für die in Absatz 1 ge-
nannten Fälle.“ 


 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  


„In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 2 hat der Steuerlagerinhaber die Durch-
führung dem zuständigen Hauptzollamt vor-
her anzuzeigen.“ 


 


10. Dem § 49 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 10. u n v e r ä n d e r t  


„Handelt es sich um eine versehentliche Vermi-
schung, für die der Verfügungsberechtigte beab-
sichtigt, eine Entlastung nach § 48 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 zweite Alternative des Gesetzes 
zu beantragen, so hat er die Vermischung dem 
Hauptzollamt unverzüglich anzuzeigen.“ 


 


11. Dem § 49a Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 


11. u n v e r ä n d e r t  


„Satz 1 gilt für Biokraft- und Bioheizstoffe, un-
vermischt mit anderen Energieerzeugnissen, sinn-
gemäß.“ 


 


12. Dem § 54 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 12. u n v e r ä n d e r t  


„Soweit im Eröffnungsbeschluss eines Insolvenz-
verfahrens die Eigenverwaltung nach § 270 der 
Insolvenzordnung angeordnet und ein Sachwalter 
bestellt wurde, kann die Mitteilung nach Satz 1 
ausschließlich durch den Erlaubnisinhaber erfol-
gen.“ 
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13. § 57 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „nicht 
selbst“ durch die Wörter „nur mittel-
bar“ ersetzt. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Fälle des Geheißerwerbs gelten nicht 
als Liefergeschäfte im Rahmen eines 
Streckengeschäfts.“ 


 


b) Absatz 10 wird wie folgt gefasst:  


„(10) Wer als Erlaubnisinhaber steuer-
freie Energieerzeugnisse nach § 4 des Geset-
zes in ein Drittland ausführen will, hat die 
Ausfuhr der Energieerzeugnisse anhand zoll-
rechtlicher Ausfuhrdokumente auf Verlan-
gen des Hauptzollamtes zweifelsfrei nachzu-
weisen.“ 


 


c) In Absatz 11 Satz 2 wird das Wort „Zollko-
dex“ durch das Wort „Unionszollkodex“ er-
setzt. 


 


d) In den Absätzen 13 und 14 werden jeweils 
die Wörter „Absatz 10 oder“ gestrichen. 


 


14. In § 61 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Das 
Bundesministerium der Finanzen“ durch die Wör-
ter „Die Generalzolldirektion“ ersetzt. 


14. u n v e r ä n d e r t  


15. § 79 wird wie folgt geändert: 15. § 79 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Satz 3 bis 5 wird aufgehoben. a) u n v e r ä n d e r t  


b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a ein-
gefügt: 


b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a ein-
gefügt: 


„(2a) Das Hauptzollamt kann anstelle 
der Aufzeichnungen nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck betriebliche Auf-
zeichnungen, einfachere Aufzeichnungen 
oder einen belegmäßigen Nachweis zulas-
sen, wenn die Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. Die Aufzeichnungen 
und der belegmäßige Nachweis müssen so 
beschaffen sein, dass es einem sachverstän-
digen Dritten innerhalb einer angemessenen 
Frist möglich ist, die Grundlagen für die Be-
steuerung festzustellen. Der Anmeldepflich-
tige hat dem Hauptzollamt auf Verlangen die 
abgeschlossenen Aufzeichnungen oder die 
belegmäßigen Nachweise vorzulegen. Wer-
den anstelle des amtlich vorgeschriebenen 


„(2a) Das Hauptzollamt kann anstelle 
der Aufzeichnungen nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck betriebliche Auf-
zeichnungen, einfachere Aufzeichnungen 
oder einen belegmäßigen Nachweis zulas-
sen, wenn die Steuerbelange dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. Die Aufzeichnungen 
und der belegmäßige Nachweis müssen so 
beschaffen sein, dass es einem sachverstän-
digen Dritten innerhalb einer angemessenen 
Frist möglich ist, die Grundlagen für die Be-
steuerung festzustellen. Der Anmeldepflich-
tige hat dem Hauptzollamt auf Verlangen die 
abgeschlossenen Aufzeichnungen oder die 
belegmäßigen Nachweise vorzulegen. Wer-
den anstelle des amtlich vorgeschriebenen 
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Vordrucks betriebliche Aufzeichnungen in 
elektronischer Form auf Grundlage des amt-
lich vorgeschriebenen Vordrucks zugelas-
sen, sind Anmeldepflichtige, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen, ver-
pflichtet, im Hauptbuch ein Energiesteuer-
konto für Erdgas zu führen. In dem Energie-
steuerkonto für Erdgas sind sämtliche Ge-
schäftsvorfälle zur Ermittlung der Steuer und 
der Grundlagen ihrer Berechnung zu erfas-
sen. Wenn ein Geschäftsjahr abweichend 
vom Kalenderjahr endet, ist zur Feststellung 
der Geschäftsvorfälle eines Veranlagungs-
jahres zum 31. Dezember des Kalenderjahres 
ein Buchungsstopp sowie eine Abgrenzung 
der laufenden Geschäftsvorfälle durchzufüh-
ren. Für Entnahmen von Erdgas zum Selbst-
verbrauch sind Eigenbelege zu erstellen. Die 
Geschäftsvorfälle sind aus den betrieblichen 
Aufzeichnungen zu extrahieren, um die An-
forderungen an die steuerlichen Aufzeich-
nungen zu erfüllen.“ 


Vordrucks betriebliche Aufzeichnungen in 
elektronischer Form auf Grundlage des amt-
lich vorgeschriebenen Vordrucks zugelas-
sen, sind Anmeldepflichtige, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen, ver-
pflichtet, im Hauptbuch ein oder mehrere 
Energiesteuerkonten für Erdgas zu führen. 
Ausgehend von den Aufzeichnungen in 
den Energiesteuerkonten für Erdgas müs-
sen sämtliche Geschäftsvorfälle zur Er-
mittlung der Steuer und der Grundlagen 
ihrer Berechnung nachvollziehbar und 
nachprüfbar sein. In dem Energie-
steuerkonto für Erdgas sind sämtliche Ge-
schäftsvorfälle zur Ermittlung der Steuer und 
der Grundlagen ihrer Berechnung zu erfas-
sen. Wenn ein Geschäftsjahr abweichend 
vom Kalenderjahr endet, ist zur Feststellung 
der Geschäftsvorfälle eines Veranlagungs-
jahres zum 31. Dezember des Kalenderjahres 
ein Buchungsstopp sowie eine Abgrenzung 
der laufenden Geschäftsvorfälle durchzufüh-
ren. Für Entnahmen von Erdgas zum Selbst-
verbrauch sind Eigenbelege zu erstellen. Die 
Geschäftsvorfälle sind aus den betrieblichen 
Aufzeichnungen zu extrahieren, um die An-
forderungen an die steuerlichen Aufzeich-
nungen zu erfüllen.“ 


16. § 80 wird wie folgt geändert: 16. § 80 wird wie folgt gefasst: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 80 


„Kann die voraussichtlich zu erwartende 
Jahressteuerschuld nicht auf zwölf monatli-
che Vorauszahlungen festgesetzt werden, ist 
die Differenz zum Zwölftel der Steuer für die 
erste monatliche Vorauszahlung festzuset-
zen.“ 


Vorauszahlungen 


b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: (1) Die Festsetzung der Vorauszahlun-
gen erfolgt durch Vorauszahlungsbescheid. 
Die Mitteilungen der Schätzungen nach § 39 
Absatz 5 des Gesetzes sind schriftlich nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck vorzuneh-
men. Ist eine Steuer bislang noch nicht oder 
erstmals entstanden, ist die voraussichtliche 
Jahressteuerschuld für das Veranlagungsjahr 
maßgebend. Kann die voraussichtliche Jahres-
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steuerschuld nicht auf zwölf monatliche Vo-
rauszahlungen festgesetzt werden, ist die Diffe-
renz zum Zwölftel der Steuer für die erste mo-
natliche Vorauszahlung festzusetzen. 


aa) Die Wörter „Eine Steuerentlastung 
kann nach Satz 1 nur berücksichtigt 
werden, wenn“ werden durch die Wör-
ter „Satz 1 gilt nur, wenn der Entlas-
tungsabschnitt das Kalenderjahr ist, die 
Festsetzung der zu entlastenden Steuer 
nicht vor der Festsetzung der Jahres-
steuerschuld erfolgt und wenn“ ersetzt. 


(2) Das Hauptzollamt kann auf Antrag 
bei der Festsetzung der Höhe der Vorauszah-
lungen dem Steuerschuldner voraussichtlich 
im gleichen Zeitraum zu gewährende Steu-
erentlastungen berücksichtigen, soweit die 
Steuerbelange dadurch nicht gefährdet sind. 
Satz 1 gilt nur dann, wenn der Entlastungsab-
schnitt das Kalenderjahr ist, die Festsetzung der 
zu entlastenden Steuer nicht vor der Festsetzung 
der Jahressteuerschuld erfolgt und wenn in den 
Fällen des 


 1. § 51 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 


 a) sich der maßgebende Zeitraum für 
die Zuordnung des Unternehmens 
zum Produzierenden Gewerbe nach § 
15 Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung be-
stimmt und 


 b) die nach § 95 Absatz 3 erforderliche 
Betriebserklärung vorgelegt worden 
ist und die Beschreibung der wirt-
schaftlichen Tätigkeiten vom Antrag-
steller auf Verlangen des Hauptzoll-
amts vorgelegt wird; 


 2. § 53 des Gesetzes die nach § 99 Absatz 3 
erforderlichen Angaben und Unterlagen 
vom Antragsteller bereits vorgelegt wor-
den sind; 


 3. § 53a Absatz 1 oder Absatz 4 des Gesetzes 


 a) die nach § 99a Absatz 4 erforderli-
chen Angaben und Unterlagen vom 
Antragsteller bereits vorgelegt wor-
den sind und 


 b) im Fall des § 53a Absatz 1 in Verbin-
dung mit Absatz 3 des Gesetzes dar-
über hinaus sich der maßgebende 
Zeitraum für die Zuordnung des Un-
ternehmens zum Produzierenden Ge-
werbe oder zur Land- und Forstwirt-
schaft nach § 15 Absatz 3 Satz 1 der 
Stromsteuer-Durchführungsverord-
nung bestimmt und die Beschreibung 
der wirtschaftlichen Tätigkeiten vom 
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Antragsteller auf Verlangen des 
Hauptzollamts vorgelegt wird; 


 4. § 54 des Gesetzes 


 a) sich der maßgebende Zeitraum für 
die Zuordnung des Unternehmens 
zum Produzierenden Gewerbe oder 
zur Land- und Forstwirtschaft nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 1 der Stromsteuer-
Durchführungsverordnung be-
stimmt und 


 b) die nach § 100 Absatz 3 erforderliche 
Beschreibung der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten vom Antragsteller auf 
Verlangen des Hauptzollamts vorge-
legt wird. 


bb) Die Nummern 3 und 4 werden aufgeho-
ben. 


(3) Beträgt die Höhe der monatlichen 
Vorauszahlungen nicht mehr als 200 Euro, 
wird auf die Festsetzung von Vorauszahlungen 
verzichtet, wenn die Steuerbelange dadurch 
nicht beeinträchtigt werden.“ 


cc) In Nummer 5 wird das Semikolon am 
Ende durch einen Punkt ersetzt. 


entfällt 


dd) Nummer 6 wird aufgehoben. entfällt 


c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: entfällt 


„(3) Beträgt die Höhe der monatlichen 
Vorauszahlungen nicht mehr als 200 Euro, 
wird auf die Festsetzung von Vorauszahlun-
gen verzichtet, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden.“ 


 


17. § 87 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 
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c) In Absatz 4 werden die Wörter „Nummer 2 
bis 4“ durch die Wörter „Nummer 2 bis 5“ 
ersetzt. 


 


18. § 88 wird wie folgt geändert: 18. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „zulassen, 
außerdem die Steuerentlastung in Ein-
zelfällen unverzüglich gewähren“ 
durch das Wort „zulassen“ ersetzt. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


19. § 89 wird wie folgt geändert: 19. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „zulassen, 
außerdem die Steuerentlastung in Ein-
zelfällen unverzüglich gewähren“ 
durch das Wort „zulassen“ ersetzt. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


c) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
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nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


d) In Absatz 4 werden die Wörter „Das Bundes-
ministerium der Finanzen“ durch die Wörter 
„Die Generalzolldirektion“ ersetzt. 


 


20. § 90 wird wie folgt geändert: 20. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nummer 3“ 
durch die Wörter „Nummer 3 und 4“ er-
setzt. 


 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur ge-
währt, wenn der Antrag spätestens bis 
zum Ablauf der Festsetzungsfrist im 
Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 der Abgabenordnung beim 
Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


c) Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


21. § 91 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


c) Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


22. § 91a wird wie folgt geändert: 22. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


c) Dem Absatz 3 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
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kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


23. § 91b wird wie folgt geändert: 23. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


c) Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


24. § 92 wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag für Gemische, die bei be-
willigten Spülvorgängen angefallen sind, 
oder für Gemische, die versehentlich ent-
standen sind, spätestens bis zum Ablauf der 
Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 
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bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:  


„Das Hauptzollamt kann auf die Vorlage 
verzichten, soweit die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden.“ 


 


25. § 93 wird wie folgt geändert: 25. u n v e r ä n d e r t  


a) In der Überschrift werden die Wörter „oder 
in begünstigten Anlagen“ gestrichen. 


 


b) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


„(3) Der Antragsteller hat einen buch-
mäßigen Nachweis zu führen, aus dem sich 
für den Entlastungsabschnitt Folgendes erge-
ben muss: 


 


1. in den Fällen des § 49 Absatz 1 oder 
Absatz 3 des Gesetzes die Menge, die 
Herkunft und der genaue Verwen-
dungszweck der Energieerzeugnisse, 


 


2. im Fall des § 49 Absatz 2 des Gesetzes 
die Menge und die Herkunft der Ener-
gieerzeugnisse. 


 


Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
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nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


26. § 95 wird wie folgt geändert: 26. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 3 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den. Eine Steuerentlastung wird in den 
Fällen der Sätze 2 und 3 jedoch nur ge-
währt, sofern die nach § 80 Absatz 2 
Satz 1 und 2 Nummer 1 dem Steuer-
schuldner voraussichtlich zu gewäh-
rende Steuerentlastung nicht bereits bei 
der Festsetzung der Höhe der Voraus-
zahlungen für den gleichen Zeitraum 
berücksichtigt wurde.“ 


 


c) Absatz 2a wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Dem Antrag ist bei erstmaliger An-
tragstellung eine Betriebserklärung, in 
der die Verwendung der Energieerzeug-
nisse genau beschrieben ist, beizufü-
gen.“ 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Im Fall des § 51 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes hat der Antragsteller auf 
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Verlangen des Hauptzollamts eine Be-
schreibung seiner wirtschaftlichen Tä-
tigkeiten im maßgebenden Zeitraum 
nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck vorzulegen. Die Beschreibung 
muss es dem Hauptzollamt ermögli-
chen, das Unternehmen einem Ab-
schnitt oder einer Klasse der Klassifika-
tion der Wirtschaftszweige zuzuord-
nen.“ 


e) Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


27. § 96 wird wie folgt geändert: 27. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


28. § 97 wird wie folgt geändert: 28. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/13404 – 62 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


 29. § 98 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


 a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 „Wird aus Energieerzeugnissen erzeugte 
mechanische oder thermische Energie von 
einer anderen Person als dem Verwender 
der Energieerzeugnisse zur Stromerzeu-
gung oder zur gekoppelten Erzeugung von 
Kraft und Wärme genutzt, ist auf Verlan-
gen des Hauptzollamts zusätzlich zum An-
trag nach § 99 oder § 99a für jede die me-
chanische oder die thermische Energie 
verwendende andere Person eine Selbster-
klärung dieser anderen Person vorzule-
gen.“ 


 b) In Satz 4 werden die Wörter „Wer eine 
Selbsterklärung abgibt,“ durch die Wör-
ter „Eine andere Person im Sinne des Sat-
zes 1“ ersetzt. 


29. § 99 wird wie folgt geändert: 30. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Entlastungsabschnitt ist das Ka-
lenderjahr. Hiervon abweichend kann der 
Antragsteller das Kalenderhalbjahr, das Ka-
lendervierteljahr oder den Kalendermonat 
als Entlastungsabschnitt wählen. Das Wahl-
recht kann einmalig für jeweils ein Kalender-
jahr ausgeübt werden. Eine Steuerentlastung 
wird in den Fällen des Satzes 2 nur gewährt, 
sofern 


 


1. der Entlastungsbetrag bereits im jeweils 
ersten Entlastungsabschnitt eines Ka-
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lenderjahres mindestens 10 000 Euro 
beträgt und 


2. die nach § 80 Absatz 2 Satz 1 und 2 
Nummer 2 dem Steuerschuldner vo-
raussichtlich zu gewährende Steuerent-
lastung nicht bereits bei der Festsetzung 
der Höhe der Vorauszahlungen für den 
gleichen Zeitraum berücksichtigt 
wurde.“ 


 


c) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Bei mehreren an einem Standort unmittel-
bar miteinander verbundenen KWK-Einhei-
ten, Stromerzeugungseinheiten oder KWK- 
und Stromerzeugungseinheiten sind die nach 
den Sätzen 1 und 2 erforderlichen Angaben 
für jede zur Anlage gehörende KWK-Einheit 
oder Stromerzeugungseinheit vorzulegen.“ 


 


30. § 99a wird wie folgt geändert: 31. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Entlastungsabschnitt ist im Fall 
des § 53a Absatz 1 des Gesetzes in Verbin-
dung mit § 53a Absatz 2 des Gesetzes sowie 
im Fall des § 53a Absatz 4 des Gesetzes in 
Verbindung mit § 53a Absatz 5 des Gesetzes 
das Kalenderjahr. Hiervon abweichend kann 
der Antragsteller das Kalenderhalbjahr, das 
Kalendervierteljahr oder den Kalendermonat 
als Entlastungsabschnitt wählen. Das Wahl-
recht kann einmalig für jeweils ein Kalender-
jahr ausgeübt werden. Eine Steuerentlastung 
wird in den Fällen des Satzes 2 jedoch nur 
gewährt, sofern der Entlastungsbetrag bereits 
im jeweils ersten gewählten Entlastungsab-
schnitt eines Kalenderjahres mindestens 
10 000 Euro beträgt. Wird als Entlastungsab-
schnitt das Kalenderjahr zugrunde gelegt, ist 
der Jahresnutzungsgrad oder für jeden Ka-
lendermonat des Kalenderjahres der jewei-
lige Monatsnutzungsgrad der Anlage nach-
zuweisen. Wird dagegen ein anderer Entlas-
tungsabschnitt gewählt, ist für jeden Monat 
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des Entlastungsabschnitts der jeweilige Mo-
natsnutzungsgrad nachzuweisen.“ 


c) Nach Absatz 3 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 


„Das Wahlrecht kann einmalig für jeweils 
ein Kalenderjahr ausgeübt werden.“ 


 


d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 2 wird aufgehoben.  


bb) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Bei mehreren an einem Standort un-
mittelbar miteinander verbundenen 
KWK-Einheiten, Stromerzeugungsein-
heiten oder KWK- und Stromerzeu-
gungseinheiten sind die nach Satz 1 er-
forderlichen Angaben für jede zur An-
lage gehörende KWK-Einheit oder 
Stromerzeugungseinheit vorzulegen.“ 


 


cc) In dem neuen Satz 4 werden die Wörter 
„nach den Sätzen 1 bis 4“ durch die 
Wörter „nach den Sätzen 1 bis 3“ er-
setzt. 


 


e) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Im Fall einer Steuerentlastung nach § 53a 
Absatz 1 des Gesetzes in Verbindung mit 
§ 53a Absatz 3 des Gesetzes hat der Antrag-
steller auf Verlangen des Hauptzollamts eine 
Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkei-
ten für den maßgebenden Zeitraum nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck vorzu-
legen.“ 


 


31. Die §§ 99b und 99c werden aufgehoben. 32. u n v e r ä n d e r t  


32. § 100 wird wie folgt geändert: 33. § 100 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur ge-
währt, wenn der Antrag spätestens bis 
zum Ablauf der Festsetzungsfrist im 
Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 der Abgabenordnung beim 
Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Abweichend von § 3 Absatz 4 der 
Verbrauch-und-Luftverkehrsteuer-
daten-Übermittlungs-Verordnung vom 
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14. August 2020 (BGBl. I S. 1960, 
1961), die durch Artikel 11 des Geset-
zes vom 24. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1838) geändert worden ist, ist der 
Antrag ab dem 1. Januar 2025 nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung an das zu-
ständige Hauptzollamt zu übermitteln 
(elektronische Datenübermittlung).“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Entlastungsabschnitt ist das Ka-
lenderjahr. Bestimmt sich der maßgebende 
Zeitraum für die Zuordnung eines Unterneh-
mens zum Produzierenden Gewerbe oder zur 
Land- und Forstwirtschaft nach § 15 Ab-
satz 3 Satz 1 der Stromsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung, kann der Antragsteller ab-
weichend von Satz 1 das Kalenderhalbjahr, 
das Kalendervierteljahr oder den Kalender-
monat als Entlastungsabschnitt wählen. Das 
Wahlrecht kann einmalig für jeweils ein Ka-
lenderjahr ausgeübt werden. Eine Steuerent-
lastung wird in den Fällen des Satzes 2 nur 
gewährt, sofern 


„(2) Entlastungsabschnitt ist das Ka-
lenderjahr. Bestimmt sich der maßgebende 
Zeitraum für die Zuordnung eines Unterneh-
mens zum Produzierenden Gewerbe oder zur 
Land- und Forstwirtschaft nach § 15 Ab-
satz 3 Satz 1 der Stromsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung, kann der Antragsteller ab-
weichend von Satz 1 das Kalenderhalbjahr, 
das Kalendervierteljahr oder den Kalender-
monat als Entlastungsabschnitt wählen. Das 
Wahlrecht kann einmalig für jeweils ein Ka-
lenderjahr ausgeübt werden. Eine Steuerent-
lastung wird in den Fällen des Satzes 2 nur 
gewährt, sofern 


1. der Entlastungsbetrag den Betrag nach 
§ 54 Absatz 3 des Gesetzes bereits im 
jeweils ersten Entlastungsabschnitt ei-
nes Kalenderjahres überschreitet und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die nach § 80 Absatz 2 Satz 1 und 2 
Nummer 5 dem Steuerschuldner vo-
raussichtlich zu gewährende Steuerent-
lastung nicht bereits bei der Festsetzung 
der Höhe der Vorauszahlungen für den 
gleichen Zeitraum berücksichtigt 
wurde.“ 


2. die nach § 80 Absatz 2 Satz 1 und 2 
Nummer 4 dem Steuerschuldner vo-
raussichtlich zu gewährende Steuerent-
lastung nicht bereits bei der Festsetzung 
der Höhe der Vorauszahlungen für den 
gleichen Zeitraum berücksichtigt 
wurde.“ 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t  


„Der Antragsteller hat auf Verlangen des 
Hauptzollamts eine Beschreibung der wirt-
schaftlichen Tätigkeiten für den maßgeben-
den Zeitraum gemäß § 15 Absatz 3 der 
Stromsteuer-Durchführungsverordnung 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
vorzulegen.“ 


 


d) Dem Absatz 5 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
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dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


33. Nach § 100a wird die Zwischenüberschrift wie 
folgt gefasst: 


34. u n v e r ä n d e r t  


„Zu § 55 des Gesetzes (weggefallen)“.  


34. § 101 wird aufgehoben. 35. u n v e r ä n d e r t  


35. § 102 wird wie folgt geändert: 36. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 werden die Wörter „oder in 
Einzelfällen die Steuerentlastung un-
verzüglich gewähren“ gestrichen. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für je-
weils ein Kalenderjahr ausgeübt wer-
den.“ 


 


36. § 103 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 37. u n v e r ä n d e r t  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn der 
Antrag spätestens bis zum Ablauf der Festset-
zungsfrist im Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 der Abgabenordnung beim Hauptzoll-
amt gestellt wird.“ 


 


37. § 103a wird wie folgt geändert: 38. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für jeweils 
ein Kalenderjahr ausgeübt werden.“ 
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c) Dem Absatz 4 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Abweichend von Satz 1 sind belegmäßige 
Nachweise anstelle des buchmäßigen Nach-
weises ausreichend, wenn die Steuerbelange 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Satz 2 
gilt nicht für Antragsteller, die nach dem 
Handelsgesetzbuch oder der Abgabenord-
nung dazu verpflichtet sind, ordnungsmäßig 
kaufmännische Bücher zu führen und recht-
zeitig Jahresabschlüsse aufzustellen.“ 


 


38. § 103b wird wie folgt geändert: 39. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, 
wenn der Antrag spätestens bis zum Ablauf 
der Festsetzungsfrist im Sinne des § 169 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung beim Hauptzollamt gestellt wird.“ 


 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  


„Das Wahlrecht kann einmalig für jeweils 
ein Kalenderjahr ausgeübt werden.“ 


 


39. § 104 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 40. u n v e r ä n d e r t  


„Die Steuerentlastung wird nur gewährt, wenn der 
Antrag spätestens bis zum Ablauf der Festset-
zungsfrist im Sinne des § 169 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 der Abgabenordnung beim Hauptzoll-
amt gestellt wird.“ 


 


40. § 110 Satz 1 wird wie folgt geändert: 41. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  


„3. für die Bestimmung des Brennwerts 
von Erdgas und gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen die DIN EN ISO 6976, 
Ausgabe Dezember 2016,“. 


 


b) Nummer 5 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe c wird die Angabe „Ja-
nuar 2012“ durch die Angabe „Dezem-
ber 2019“ ersetzt. 


 


bb) In Buchstabe d wird die Angabe „Juli 
2011“ durch die Angabe „Januar 2022“ 
ersetzt. 


 


cc) Buchstabe e wird aufgehoben.  


c) In Nummer 6 werden die Wörter „DIN 
51900-1, Ausgabe April 2000“ durch die 
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Wörter „DIN 51900, Ausgabe Dezember 
2023“ ersetzt. 


d) In Nummer 7 Buchstabe c wird die Angabe 
„Oktober 2011“ durch die Angabe „Februar 
2018“ ersetzt. 


 


e) Nummer 8 wird aufgehoben.  


f) In Nummer 10 wird die Angabe „September 
2000“ durch die Angabe „März 2023“ er-
setzt. 


 


41. § 111 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 42. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 12 werden die Wörter „oder 
§ 38c Absatz 1“ durch ein Komma und die 
Wörter „§ 38c Absatz 1 oder § 38e Absatz 1 
Satz 1“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 16a werden die Wörter „§ 79 
Absatz 2 Satz 5“ durch die Wörter „§ 79 Ab-
satz 2a Satz 3“ ersetzt. 


 


42. In Anlage 1 Nummer 5 Buchstabe a werden die 
Wörter „§ 28 Absatz 1 des Gesetzes“ durch die 
Wörter „§ 28 Absatz 1 und 2 des Gesetzes“ er-
setzt. 


43. u n v e r ä n d e r t  


43. Anlage 3 wird aufgehoben. 44. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Artikel 5 


Aufhebung der Spitzenausgleich-Effizienzsys-
temverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung 
vom 31. Juli 2013 (BGBl. I S. 2858), die zuletzt durch 
Artikel 205 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird aufgeho-
ben. 


 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung der Energiesteuer- und Stromsteuer-
Transparenzverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


In § 15 Absatz 2 der Energiesteuer- und Strom-
steuer-Transparenzverordnung vom 4. Mai 2016 
(BGBl. I S. 1158), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 14. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 367) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 14 
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Absatz 1“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 1 Num-
mer 2“ ersetzt. 


Artikel 7 Artikel 7 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 
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A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/12351 in seiner 188. Sitzung am 26. Septem-
ber 2024 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsaus-
schuss, dem Wirtschaftsausschuss, dem Verkehrsausschuss, dem Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz und dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Mitberatung überwiesen. 
Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Der Gesetzentwurf dient vorrangig der Modernisierung und dem Bürokratieabbau im Bereich des Strom- und 
Energiesteuerrechts. 


Im Bereich der Elektromobilität wird durch einen neuen § 5a des Stromsteuergesetzes unter Beachtung der strom-
steuerrechtlichen Systematik eine Vereinfachung in der Steuerpraxis vorgenommen, womit fortan Einzelfallprü-
fungen von komplexen Geschäftsmodellen „innerhalb der Ladesäule“ entfallen. 


Für das bidirektionale Laden werden klare Vorgaben geschaffen, die verhindern, dass Nutzer von Elektrofahrzeu-
gen zum Versorger und Steuerschuldner werden. 


Mit der Aufnahme von anderen Formen von Energiespeichern als Stromspeicher ins Gesetz wird zudem ein inno-
vativer Ansatz verfolgt. Eine doppelte Steuerentstehung wird künftig umfassend vermieden. 


Zudem wird die sog. Anlagenverklammerung bei der dezentralen Stromerzeugung aufgehoben und für die Beur-
teilung der Steuerbefreiungen künftig einheitlich auf den Standort der jeweiligen Stromerzeugungsanlage abge-
stellt. 


Das Strom- und Energiesteuerrecht wird zudem im Bereich der Regelungen im Zusammenhang mit der Stromer-
zeugung verschlankt und an EU-rechtliche Vorgaben angepasst. Im Energiesteuerbereich wird dazu konsequent 
der EU-rechtlich vorgegebene Grundsatz der Steuerbefreiung aller zur Stromerzeugung eingesetzten Energieer-
zeugnisse vereinheitlicht. 


Zusätzlich werden zum Zwecke des Bürokratieabbaus Anzeige- und Berichtspflichten verringert. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderungen am Gesetzentwurf: 


- Verstetigung der Stromsteuerentlastung nach § 9b Stromsteuergesetz für Unternehmen des Produzierenden Ge-
werbes und der Land- und Forstwirtschaft. In Ergänzung des noch bis Ende 2025 wirkenden Strompreispakets 
wird damit die Wachstumsinitiative vom 5. Juli 2024 im Hinblick auf das Stromsteuerrecht umgesetzt. Mit einer 
zusätzlichen jährlichen Entlastung von bis zu 3,25 Milliarden Euro ab 2026 erhalten hunderttausende Unterneh-
men zusätzliche Planungs- und Investitionssicherheit durch die Absenkung der Stromsteuerlast bis auf den EU-
Mindeststeuersatz. 


- Umsetzung von Vereinfachungen bei der Festsetzung von Vorauszahlungen bei Strom und Erdgas sowie weitere 
Klarstellungen bei Aufzeichnungs- und Vorlagepflichten und Beibehaltung der Steuerentlastung bei Zahlungsaus-
fall nach § 60 Energiesteuergesetz. 
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III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 103. Sitzung am 9. Oktober 2024 eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf 
durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung-
nahme: 


1. Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) 


2. Bundesverband WindEnergie e.V. 


3. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) 


4. Hauptstadtbüro Bioenergie 


5. Jansen, Dr. Dirk, Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung 


6. Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. 


7. Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 119. Sitzung am 16. Oktober 2024 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und AfD bei Abwesenheit der Gruppe Die Linke Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 92. Sitzung am 16. Oktober 2024 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Gruppen Die Linke und BSW Annahme. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 83. Sitzung am 16. Oktober 2024 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Gruppe Die Linke Annahme. 


Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 85. Sitzung am 16. Oktober 2024 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Gruppe Die Linke Annahme. 


Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf 
in seiner 84. Sitzung am 16. Oktober 2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD sowie der Gruppe 
BSW bei Abwesenheit der Gruppe Die Linke Annahme. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 121. Sitzung am 16. Oktober 2024 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Gruppe Die Linke Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie in seiner 64. Sitzung am 5. Juni 2024 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsre-
levanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte 
sei daher nicht erforderlich. 
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V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/12351 in seiner 99. Sitzung am 25. Septem-
ber 2024 erstmalig beraten sowie die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen und hat den Gesetz-
entwurf in seiner 102. Sitzung am 9. Oktober 2024 weiterberaten. Nach Durchführung der Anhörung am 9. Okto-
ber 2024 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 105. Sitzung am 16. Oktober 2024 
abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Gruppe Die Linke sowie bei 
Abwesenheit der Gruppe BSW Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/12351 in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, sie hätten viele der Vor-
schläge und Anregungen aus der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf ausgewertet und intensiv beraten. Im 
Ergebnis habe man die beiden vorliegenden Änderungsanträge und weiterführende Protokollerklärungen erarbei-
tet. Es sei dabei wichtig, einen Schritt zurückzutreten und das Gesamtbild zu betrachten: Der Kern des Gesetzes-
vorhabens sei eine verstetigte Entlastung der deutschen Wirtschaft bei den Energiepreisen um mehr als drei Mil-
liarden Euro jährlich. Dies sei eine große Summe, die bei den Unternehmen des produzierenden Gewerbes auch 
in der Breite ankomme und eine starke Entlastungswirkung entfalte. Dies sei der wichtigste Aspekt des vorliegen-
den Gesetzentwurfs und der eingebrachten Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen. Mit dem Gesetzentwurf 
und den vorgelegten Änderungsanträgen schaffe die Ampelkoalition Planungssicherheit für das produzierende 
Gewerbe sowie für die forst- und landwirtschaftlichen Betriebe. 


Der Gesetzentwurf stärke auch die Elektromobilität durch Klarstellungen beim bidirektionalen Laden sowie bei 
der stromsteuerlichen Behandlung von Ladesäulen. Durch die Einbeziehung weiterer Energiespeicher als Strom-
speicher könne eine doppelte Besteuerung vermieden werden. Der Gesetzentwurf enthalte wichtige Maßnahmen, 
die allerdings nicht das Ende der Entwicklung markierten. Der Strom- und Energiesektor sei hoch dynamisch und 
werde auch in Zukunft Anpassungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen erforderlich machen. 


Der Gesetzentwurf bewirke in der Tat auch einen Abbau von Bürokratie, dies habe der Sachverständige Dr. Dirk 
Jansen von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung bei der öffentlichen Anhörung zum Gesetzent-
wurf bestätigt. Einige Vertreter aus der Wirtschaft hätten dagegen in der Anhörung einerseits einen stärkeren 
Abbau von Bürokratie gefordert, sich aber gleichzeitig für eine Vielzahl von Ausnahmen und Rückausnahmen 
von den Regelungen stark gemacht. 


Die Koalitionsfraktionen begrüßten, dass der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU betone, dass „für 
eine nachhaltige Klima- und Energiepolitik […] ein Hochlauf der Erneuerbaren Energieträger konsequent erfol-
gen“ müsse. Darüber hinaus biete der Entschließungsantrag wenig Substanzielles und lasse insbesondere die Frage 
der Gegenfinanzierung der geforderten weitergehenden Steuersenkungen offen. 


Der Gesetzentwurf sei in seiner Gesamtheit ein guter Wurf. Er trage zur Entbürokratisierung und vor allem zur 
finanziellen Entlastung der produzierenden Unternehmen bei. Wenn eine Fraktion den geänderten Gesetzentwurf 
insgesamt ablehne, dann lehne sie eben auch diese verstetigte Entlastung der deutschen Wirtschaft – insbesondere 
des Mittelstandes – in Höhe von über drei Milliarden Euro jährlich ab. 


Protokollerklärungen der Koalitionsfraktionen: 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP forderten die Bundesregierung auf, für ein 
künftiges Rechtsetzungsverfahren eine unbürokratischere Ausgestaltung der Begünstigung für Strom zur Strom-
erzeugung nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 Stromsteuergesetz bei Querlieferungen zwischen verschiedenen Betrei-
bern in Windparks zu prüfen. Ein Bürokratieabbau in diesem Bereich unterstütze den weiteren Ausbau der Wind-
energie und die Erreichung der Klimaziele. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, mit Umsetzung des Strom-
preispakets und der Entfristung der Steuerentlastung nach § 9b Stromsteuergesetz gäben sie nicht nur Unterneh-
men des produzierenden Gewerbes, sondern auch der Land- und Forstwirtschaft Planungssicherheit und entlaste-
ten sie unbürokratisch. Diese Unternehmen würden nun auch zukünftig nur noch den EU-Mindeststeuersatz zah-
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len. Durch die Beibehaltung des Sockelbetrags in Höhe von 250 Euro würde erreicht, dass die Entlastung bereits 
ab einem Mindestverbrauch von 12,5 Megawattstunden im Jahr beantragt werden könne. Davon könnten voraus-
sichtlich über eine halbe Millionen Unternehmen in Deutschland profitieren. Im Hinblick auf den geringen Min-
destverbrauch forderten die Koalitionsfraktionen die Bundesregierung auf, die Anzahl der Begünstigten sowie den 
Vollzugsaufwand bei der Zollverwaltung zu überwachen und gegebenenfalls erforderliche Anpassungen vorzu-
schlagen. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, in der Anhörung am 9. Oktober 
2024 zum Gesetzentwurf habe sich gezeigt, dass weiterer Anpassungsbedarf durch den Gesetzgeber bestehe. Die 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP hätten daher über die Entfristung der Stromsteuerentlas-
tung hinaus mit ihrem Änderungsantrag 2 auf Ausschussdrucksache 20(7)641 folgende Änderungen vorgesehen: 


„Das Verfahren zur Festsetzung der monatlichen Vorauszahlungen im Falle der jährlichen Steueranmeldung bei 
Strom und Erdgas wird modernisiert und gegenüber dem Regierungsentwurf wesentlich vereinfacht. 


Statt Zahlen des Vorvorjahres zu nutzen, wird zukünftig auf aktuelle Schätzungen zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraums abgestellt. Hierdurch wird eine wesentlich realistischere Festsetzung der Vorauszahlungen ermöglicht, 
einhergehend mit weniger Korrekturbedarf durch die Wirtschaftsbeteiligten. Dies ermöglicht auch unter Berück-
sichtigung der fiskalischen Interessen auf die im Regierungsentwurf vorgesehenen quartalsweisen Korrekturmel-
dungen zu verzichten. Stattdessen ist eine einmalige Schätzung zur Mitte des Jahres ausreichend. Diese ist dem 
Hauptzollamt lediglich dann mitzuteilen, wenn die Steuerschuld über 100 000 Euro beträgt und die Abweichung 
die bisherigen Vorauszahlungen um mehr als 20 Prozent übersteigt. 


Sofern bei den Festsetzungen von Vorauszahlungen auch Steuerentlastungen berücksichtigt werden sollen, wird 
im Gegensatz zum bisherigen Verfahren grundsätzlich auf die Vorlage von entsprechenden Nachweisen bereits 
zum Beginn des Jahres verzichtet. 


Zudem werden die Vorgaben bei den Aufzeichnungspflichten nach § 4 Stromsteuer-Durchführungsverordnung 
klarer gefasst und somit im Gegensatz zum Regierungsentwurf der Eindruck vermieden, dass einzelne Geschäfts-
vorfälle tatsächlich im Hauptbuch zu buchen wären. Perspektivisch sollen diese Vorgaben zu einem einheitliche-
ren und bürokratieärmeren Nachweis der steuerrelevanten Mengen, einer einfacheren Erstellung von Steuer- und 
Entlastungsanmeldungen sowie mehr Rechtssicherheit für die Wirtschaft führen. Da dieses Verfahren mit Um-
stellungsaufwand verbunden sein kann und die Regelung bereits zum 1. Januar 2025 in Kraft treten soll, wird die 
Bundesregierung gebeten, die Vorgaben insbesondere in der Anfangszeit mit dem notwendigen Augenmaß zu 
handhaben.  


Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus in § 12a Absatz 4b der Stromsteuer-Durchführungsverordnung erstmals 
vor, dass von der Steuerbegünstigung für Strom zur Stromerzeugung auch andere Personen als der Betreiber der 
Stromerzeugungsanlage profitieren können. Der Regierungsentwurf sieht hierfür eine Nachweis- sowie Vorlage-
pflicht jedes Beteiligten vor. Im Sinne des Bürokratieabbaus ist nunmehr vorgesehen, dass eine Vorhaltepflicht 
zu begünstigt entnommenen Strommengen ausreichend ist. Zudem ist durch die Bundesregierung sicherzustellen, 
dass der Wortlaut „andere Person“ nicht derart ausgelegt wird, dass beispielsweise einzelne Arbeitnehmer eines 
Dienstleistungsunternehmens hierunter zu fassen sind.“ 


Die Fraktion der CDU/CSU kritisierte, dass die Koalitionsfraktionen im Nachgang zur öffentlichen Anhörung 
nur wenige Änderungen am Gesetzentwurf vorsähen. Offensichtlich hätten die Koalitionsfraktionen den von den 
Sachverständigen angemahnten Änderungsbedarf nicht zur Kenntnis genommen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN habe nicht einmal einen Sachverständigen zur Anhörung benannt. Zusätzliche Änderungen am Gesetz-
entwurf wären dringend geboten. Die Anhörung habe klar gezeigt, dass der Titel des Gesetzentwurfs, der einen 
Abbau von Bürokratie im Energie- und Stromsteuerrecht ankündige, nicht gerechtfertigt sei. Die Sachverständigen 
hätten das Gegenteil dargelegt – der Gesetzentwurf schaffe zusätzliche Bürokratie bei den Unternehmen, selbst 
wenn es gewisse Vereinfachungen auf Seite der Verwaltung gebe. Die Ampelkoalition hätte die Zeit seit der An-
hörung nutzen sollen, den Gesetzentwurf sinnvoll zu ändern und zu ergänzen, anstatt lediglich Protokollerklärun-
gen vorzulegen. 


Der vorliegende Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU lege wichtige Punkte dar, die die Rückmeldun-
gen aus der öffentlichen Anhörung aufnähmen. Im Übrigen sei in der Regierungszeit der CDU/CSU ein Hochlauf 
der Erneuerbaren Energien erfolgt, so dass diese Formulierung keine Verwunderung auf Seiten der Koalitions-
fraktionen auslösen sollte. 
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Die Fraktion der CDU/CSU stellte fest, dass die Koalitionsfraktionen daran festgehalten hätten, die Steuerbegüns-
tigung für erneuerbare Energien aus Biomasse, Klär- und Deponiegas abzuschaffen. Außerdem versäume die Re-
gierungskoalition eine breiter angelegte Senkung der Stromsteuer. Die Preise für Betriebe, die nicht dem produ-
zierenden Gewerbe angehörten, sowie für Verbraucherinnen und Verbraucher blieben weiterhin hoch. 


Die Fraktion der CDU/CSU stimme den beiden vorgelegten Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen zu, da 
sie in die richtige Richtung wiesen. Dennoch wären darüberhinausgehende Änderungen notwendig gewesen, um 
tatsächlich Bürokratie ab- und nicht aufzubauen, so dass die Fraktion der CDU/CSU den vorliegenden Gesetzent-
wurf insgesamt ablehne. 


Die Fraktion der AfD unterstrich ihre Ablehnung des Gesetzentwurfs. Zwar spreche der Gesetzentwurf von einer 
Bürokratieentlastung, doch in der Realität würden insbesondere kleine und mittlere Unternehmen durch zusätzli-
che Vorgaben wie die komplexe Messung und Besteuerung zentral erzeugten Stroms weiter belastet. Anstatt einer 
echten Entlastung schaffe der Gesetzentwurf nur neue administrative Hürden und behindere einen ideologiefreien 
Wettbewerb. 


Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU sei durch den fehlenden Verweis auf die Atomenergie nicht 
technologieoffen. Der Entschließungsantrag fordere weiterhin einen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, obwohl 
Thyssenkrupp gerade erst verkündet habe, ernsthaft zu prüfen, aus den Plänen für die Erzeugung „grünen Stahls“ 
mit Hilfe von Wasserstoff auszusteigen. Auch eine gänzliche Aufgabe der Standorte von Thyssenkrupp in Nord-
rhein-Westfalen stehe zur Debatte. Hier zeige sich die fehlgeleitete Wirtschaftspolitik der etablierten Parteien für 
den Standort Deutschland deutlich. Weder die Koalition noch die Fraktion der CDU/CSU hätten die Realität be-
griffen, dass sich Deutschland in einer Deindustrialisierung befinde. 


Die Gruppe Die Linke betonte, wer ernsthaft die Rückkehr Deutschlands zur Atomkraft fordere, verfüge weder 
über energie- noch über wirtschaftspolitisches Knowhow. Im Übrigen sollte eine solche Forderung mit einem 
konkreten Vorschlag einer Endlagerstätte für nukleare Abfälle in Deutschland verbunden sein. Ohne einen solchen 
Vorschlag sei die Forderung nach einer Rückkehr zur Kernenergie nicht ernst zu nehmen. 


Viele Regelungen des vorliegenden Gesetzentwurfs seien sinnvoll, um die Energiewende zu beschleunigen. Die 
Ungleichbehandlung von Biomasse führe allerdings zu einer Verkomplizierung und dem Bestehenbleiben von 
bürokratischen Hürden. 


Die Gruppe Die Linke erkannte Licht und Schatten im vorliegenden Gesetzentwurf, so dass sie sich insgesamt 
enthielt. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 20/12351 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten zwei Änderungsanträge auf den Ausschussdrucksachen 20(7)640 und 
20(7)641 ein. 


Voten der Fraktionen: 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Stromsteuerentlastung - Wachstumsinitiative) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: Die Linke 
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Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Weitergehende Änderungen und Klarstellungen, Beibehaltung § 60 
Energiesteuergesetz) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: Die Linke 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte einen Entschließungsantrag auf Ausschussdrucksache 20(7)643 zum Gesetz-
entwurf auf Drucksache 20/12351 ein: 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
20/12351 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


 


Der Bundestag wolle beschließen: 


 


I.  Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Die Strom- und Energiepreise in Deutschland sind weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Für Unternehmen ist 
das ein Standortnachteil, für Verbraucherinnen und Verbraucher eine hohe Belastung. Die Großhandelspreise 
sind in den vergangenen Monaten zwar wieder gesunken, dass Wirtschaft und Haushalte in Deutschland aber nur 
ungenügend davon profitieren, ist der verfehlten Energiepolitik der Ampel anzulasten. 


Die Bundesregierung unternimmt bisher wenig gegen die hohen Strom- und Energiepreise. Zudem hat die ab April 
2024 wieder erfolgte Angleichung an die bisherige Umsatzsteuer und die Streichung des Zuschusses zu den Über-
tragungsnetzentgelten für einen zusätzlichen Anstieg der Preise gesorgt. 


Eine Absenkung der Stromsteuer auf das unionsrechtliche Minimum wäre in diesem Kontext längst angezeigt. 
Betriebe, die nicht dem produzierenden Gewerbe angehören, haben in Deutschland mit einer Stromsteuer in Höhe 
von 20,50 Euro/MWh vierzig Mal höhere Kosten als es der Mindestsatz der EU erfordert. 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau im Strom- und Energiesteu-
errecht kommt es erneut zu Preissteigerungen. So plant die Bundesregierung, die Steuerbegünstigung für Erneu-
erbare Energien aus Biomasse, Klär- und Deponiegas abzuschaffen und riskiert damit zusätzliche Belastungen 
für Biomasse-Stromerzeuger – und damit für ihre kommunalen Eigentümer und den ländlichen Raum. 


Für eine nachhaltige Klima- und Energiepolitik muss stattdessen ein Hochlauf der Erneuerbaren Energieträger 
konsequent erfolgen und Strom, der für die Elektrifizierung der Volkswirtschaft und für die Defossilisierung der 
Industrie benötigt wird, muss zu wettbewerbsfähigen Marktpreisen bezogen werden können. 


Im durch seine hohe Komplexität gekennzeichneten Strom- und Energiesteuerrecht muss Bürokratie konsequent 
abgebaut werden. Zusätzliche, nicht aufeinander abgestimmte Detailregelungen sind hingegen nicht zielführend. 
Rechtsklarheit sowie verlässliche Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für eine gelingende Energiewende. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auf:  


1. die Stromsteuer von derzeit 20,50 Euro/MWh auf den unionsrechtlich zulässigen Mindeststeuersatz von 
1 Euro/MWh bei nichtgewerblicher Nutzung und 0,50 Euro/MWh bei gewerblicher Nutzung dauerhaft abzu-
senken;  


2. Energieeffizienz mit steuerlichen Vorteilen anzureizen, um einen geeigneten Marktrahmen für die beschleu-
nigte und breite Umsetzung wirtschaftlicher Energieeffizienzmaßnahmen zu ermöglichen; 


V
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3. steuerliche Anreize zu schaffen, um die Potentiale Erneuerbarer Energien, insbesondere von Bioenergie, 


Geothermie, Wasserkraft und Abwasserwärme sowie Wärmerückgewinnung zur Dekarbonisierung zu heben; 


4. einen technologieoffenen Ansatz mit gleichen Wettbewerbsbedingungen in der klimaneutralen Mobilität zu 
forcieren sowie auf kongruente Regeln hinsichtlich der Besteuerung von klimafreundlichen, grünstromba-
sierten und synthetischen Kraftstoffen hinzuwirken;  


5. die Energiesteuer bei Kraftstoffen umgehend entsprechend der Treibhausgasminderung durch beigemischte 
klimaneutrale Kraftstoffe zu reduzieren und sich im Rahmen der aktuellen Reform der EU-Energiesteuer-
richtlinie dafür einzusetzen, dass die Steuerfreiheit erneuerbarer, klimaneutraler Energieerzeugnisse festge-
schrieben wird; 


6. im Einklang mit den Anforderungen der aktuellen Erneuerbare-Energien-Richtlinie Klär-, Deponiegas und 
Biomasse auch weiterhin als Erneuerbare Energieträger im Steuerecht anzuerkennen; 


7. bestehende Zertifizierungssysteme zum Nachweis der Einhaltung von Nachhaltigkeitsanforderungen sowie 
Anforderungen zur Treibhausgasminderung im Rahmen der Biomassestromnachhaltigkeitsverordnung 
(BioSt-NachV) auch bei der Anwendung des Stromsteuerrechts anzuerkennen;  


8. bei einer Umsetzung der novellierten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) auf eine praxisgerechte 
und verhältnismäßige Ausgestaltung zu achten, die technologieoffen und diskriminierungsfrei den Hochlauf 
aller Erneuerbaren Energieträger ermöglicht; 


9. auf die Vermeidung einer doppelten Besteuerung von Vehicle-to-Grid-Anwendungen, wenn Strom in das öf-
fentliche Netz gespeist wird, hinzuwirken, da die Flexibilität des bidirektionalen Ladens von Elektrofahrzeu-
gen in Bezug auf die Ausschöpfung der energiewirtschaftlichen Möglichkeiten ein enormes Potential bietet; 


10. klarzustellen, dass die Energiesteuerentlastung für den Einsatz von Energieerzeugnissen im KWK–Prozess 
nach § 53a EnergieStG auch bei freiwilligem Verzicht auf die Steuerbefreiung des eigenerzeugten Stroms 
nach dem neuen § 9 Absatz 1b StromStG gewährt wird; 


11. die Stromsteuerbefreiung nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b StromStG auch auf Versorger zu erstre-
cken, die den Strom im räumlichen Zusammenhang zu der Anlage entnehmen; 


12. Vorgaben zur buchmäßigen Erfassung von strom- und energiesteuerlichen Geschäftsvorgängen bei strom-
steuerlichen Versorgern und Lieferern von Energieerzeugnissen nach § 4 Absatz 3 Satz 2 ff. StromStV für 
Unternehmen so bürokratiearm wie möglich zu gestalten und Eingriffe in das Bilanzrecht zu vermeiden; 


13. auf den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft hinzuwirken und Wasserstoff als einen entscheidenden Baustein 
zur Energiewende zu fördern, indem nationale Möglichkeiten im Rahmen der aktuellen EU- Energiesteuer-
lichtlinie für eine Steuerbefreiung von Wasserstoff auch im Einsatz als Kraftstoff ausgeschöpft werden.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP, AfD 


Enthaltung: Die Linke 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Stromsteuergesetzes) 


Zu Nummer 5 Buchstabe b (§ 8 Absatz 6) 


Die Berechnung der monatlichen Vorauszahlungen im Falle einer jährlichen Steueranmeldung wird umgestellt. 
Die Umstellung folgt der ohnehin gängigen Praxis vieler Hauptzollämter, dass zum Jahreswechsel von den Ver-
sorgern aktuelle Daten zur Festsetzung der Vorauszahlungsbescheide eingeholt werden. Fortan ist damit zur Fest-
setzung der Vorauszahlungen nicht mehr die Steuer maßgeblich, die im vorletzten dem Veranlagungsjahr vorher-
gehenden Kalenderjahr zu entrichten war, sondern die voraussichtliche Jahressteuerschuld für das jeweilige Ver-
anlagungsjahr. 


Der Steuerschuldner hat dazu eine sachgerechte, von einem Dritten nachvollziehbare Schätzung vorzunehmen. 
Diese hat er dem Hauptzollamt zwischen dem 15. Dezember des dem Veranlagungsjahr vorausgehenden Jahres 
und dem 15. Januar des Veranlagungsjahres mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht entfällt, wenn die voraussichtliche 
Jahressteuerschuld weniger als 2400 Euro beträgt. In diesen Fällen ist die Schätzung nur auf Verlangen des Haupt-
zollamts mitzuteilen. 


Zudem wird Anregungen des Bundesrechnungshofs folgend zur Reduzierung etwaiger Steuerausfallrisiken eine 
weitere Schätzung zum 30. Juni des Veranlagungsjahres vorgeschrieben, welche dem Hauptzollamt grundsätzlich 
auf Verlangen mitzuteilen ist. Diese Schätzung ist dem Hauptzollamt bis zum 15. August des Veranlagungsjahres 
mitzuteilen, soweit die hierbei geschätzte voraussichtliche Jahressteuerschuld (ohne Anrechnung möglicher Steu-
erentlastungen) die im aktuellen Vorauszahlungsbescheid vom Hauptzollamt zugrunde gelegte voraussichtliche 
Jahressteuerschuld um mehr als 20 Prozent sowie kumulativ den Betrag von 100 000 Euro übersteigt. In diesem 
Fall hat das Hauptzollamt die monatlichen Vorauszahlungen abweichend festzusetzen beziehungsweise demnach 
zu erhöhen. Einhergehend mit weniger Korrekturbedarf kann durch die Änderungen insgesamt eine bessere Da-
tenqualität zur Festsetzung der Vorauszahlungen erreicht werden. 


Zusätzlich kann das Hauptzollamt nach Satz 3 die monatlichen Vorauszahlungen auf Antrag abweichend festset-
zen, wenn die Summe der vom Steuerschuldner zu leistenden Vorauszahlungen erheblich von der zu erwartenden 
Jahressteuerschuld abweichen würde. Diese Regelung kann nur in Fällen Anwendung finden, in denen sich die 
voraussichtliche Jahressteuerschuld zum Beispiel aufgrund eines massiven Rückgangs der Kundenzahlen des Ver-
sorgers erheblich verringert, da für die Erhöhung der voraussichtlichen Jahressteuerschuld die zuvor beschriebe-
nen Regelungen Anwendung finden. 


Zu Nummer 8 Buchstaben c und d (§ 9b Absatz 2 und Absatz 2a – aufgehoben–) 


Mit dem Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 412 vom 29.12.2023) 
wurde in Umsetzung des am 9. November 2023 verkündeten Strompreispakets die Absenkung der Stromsteuerlast 
für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft bis auf den EU-Mindest-
steuersatz von 0,50 Euro je Megawattstunde beschlossen. Hierzu wurde der Entlastungssatz der Steuerentlastung 
für Unternehmen nach § 9b des Stromsteuergesetzes von 5,13 Euro je Megawattstunde auf 20,00 Euro je Mega-
wattstunde erhöht. Dies galt zunächst für den im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2025 ent-
nommenen Strom. Die zusätzliche Entlastungswirkung für die Wirtschaft beträgt bis zu 3,25 Mrd. Euro jährlich. 


Mit der jetzigen Anpassung erfolgt die Umsetzung der Einigung auf den Regierungsentwurf für den Haushalt 
2025 und der Wachstumsinitiative vom 5. Juli 2024 im Hinblick auf das Stromsteuerrecht. Diese sieht vor, die 
Stromsteuerentlastung nach § 9b Stromsteuergesetz für den jetzigen Begünstigtenkreis zu verstetigen, um den 
Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit zu geben. Hierzu wird der Entlastungssatz in § 9b Absatz 2 
Satz 1 Stromsteuergesetz unbefristet auf 20,00 Euro je Megawattstunde festgelegt und der bisherige Absatz 2a zur 
zeitlichen Befristung der bisherigen Maßnahme wird aufgehoben. 


Zu Nummer 11 (§ 14 Absatz 1 Nummer 1) 


Dem Petitum des Bundesrechnungshofes folgend wird eine Ordnungswidrigkeit normiert, um die Einhaltung der 
in § 8 Absatz 6 Satz 4, 5, 6 und 7 Stromsteuergesetz neu geschaffenen Mitteilungspflichten sicherzustellen. 
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Zu Artikel 2 (Änderung des Energiesteuergesetzes) 


Zum Inhaltsverzeichnis 


Die Streichung des § 60 Energiesteuergesetz aus dem Inhaltsverzeichnis wird rückgängig gemacht. 


Zu Nummer 10 Buchstabe a (§ 39 Absatz 5 Energiesteuergesetz)  


Auch im Energiesteuerrecht wird bei der Besteuerung von Erdgas die Berechnung der monatlichen Vorauszah-
lungen im Falle einer jährlichen Steueranmeldung umgestellt. Für die Begründung wird auf die entsprechenden 
Ausführungen zu Artikel 1 Buchstabe a analog verwiesen.  


Zu Nummer 19 (§ 60 Energiesteuergesetz) 


Mit diesem Vorschlag wird die Beibehaltung von § 60 Energiesteuergesetz vorgesehen. Bislang kann der Verkäu-
fer von Benzin und Diesel bei Zahlungsunfähigkeit des Warenempfängers unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Steuerentlastung für die im Verkaufspreis enthaltene Energiesteuer beantragen. Diese Regelung ist vor allem 
für den mittelständischen Mineralölhandel von elementarer Bedeutung. Sie reduziert nicht nur dessen wirtschaft-
lichen Schaden bei einer Insolvenz von Kunden, sondern auch dessen Aufwand für Versicherungen. In der Regel 
müssen Mineralölhändler sich zu Gunsten ihrer Vorlieferanten gegen einen Zahlungsausfall versichern. Seit der 
Einführung von § 60 Energiesteuergesetz im Jahre 1991 kann die Versicherungssumme auf den Warenwert (ohne 
Energiesteuer) begrenzt werden. Diese Möglichkeit würde durch die komplette Streichung der Vorschrift entfal-
len. Die Versicherung müsste zusätzlich zum Warenwert den Energiesteueranteil absichern, was die Versiche-
rungsprämien erhöhen würde. Eine Streichung der Norm ist unionsrechtlich nicht zwingend geboten. Der Verweis 
auf die Billigkeitsvorschriften steht zur europarechtlichen Würdigung in Widerspruch und schafft keine Entlas-
tung, da die Billigkeitsvorschriften in der Praxis sehr restriktiv gehandhabt werden. 


Zu Nummer 20 (§ 64 Nummer 5 – neu – Energiesteuergesetz) 


Dem Petitum des Bundesrechnungshofes folgend wird eine Ordnungswidrigkeit normiert, um die Einhaltung der 
in § 39 Absatz 5 Satz 4, 5, 6 und 7 Energiesteuergesetz neu geschaffenen Mitteilungspflichten sicherzustellen. 


 


Zu Artikel 3 (Änderung der Stromsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 8 Buchstabe b (§ 4 Absatz 3) 


Die bereits im Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau im Strom- und Energiesteu-
errecht (BT-Drucksache 20/12351) enthaltene Regelung zu den Stromsteuerkonten wird vom Wortlaut her klarer 
gefasst.  


Versorger, die bereits heute nach dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung dazu verpflichtet sind, ord-
nungsmäßig kaufmännische Bücher zu führen und damit alle Geschäftsvorfälle mit Bezug zur Stromsteuer GoBD-
konform zu erfassen, werden verpflichtet, im Hauptbuch ein oder mehrere Stromsteuerkonten zu führen. Ausge-
hend von den Aufzeichnungen in den Stromsteuerkonten müssen sämtliche Geschäftsvorfälle zur Ermittlung der 
Steuer und der Grundlagen ihrer Berechnung nachvollziehbar und nachprüfbar sein. Dies gewährleistet ein ein-
heitliches Vorgehen, dient der Angleichung an andere Rechtsbereiche, bietet eine bessere Prüfbarkeit und bringt 
größere Rechtssicherheit für die Beteiligten.  


Zu Nummer 9 (§ 6) 


Folgeänderung zur Neuregelung der Vorauszahlungen in § 8 Absatz 6 Stromsteuergesetz (Umstellung der Berech-
nung auf die voraussichtliche Jahressteuerschuld).  


Zudem wird klarstellend normiert, dass die voraussichtliche Jahressteuerschuld für das Veranlagungsjahr ebenso 
maßgebend ist, wenn eine Steuer bislang noch nicht beziehungsweise erstmals im Veranlagungsjahr entstanden 
ist.  


Kann die voraussichtliche Jahressteuerschuld nicht auf zwölf monatliche Vorauszahlungen festgesetzt werden, ist 
die Differenz, d.h. der die ursprüngliche Festsetzung übersteigende Betrag, zum Zwölftel der Steuer für die erste 
monatliche Vorauszahlung festzusetzen.  
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Bei den Regelungen zur Berücksichtigung der Steuerentlastungen bei der Höhe der festzusetzenden Vorauszah-
lungen wird weitergehend Bürokratie abgebaut, indem die Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeiten nur noch 
auf Verlangen des Hauptzollamts vorgelegt werden muss.  


Zu Nummer 15 Buchstabe c (§ 12a Absatz 4b) 


Bei den Regelungen zu Strom zur Stromerzeugung wird weitergehend Bürokratie abgebaut, indem die erforderli-
che Selbsterklärung von einer anderen Person als dem Betreiber der Stromerzeugungsanlage nicht mehr in jedem 
Fall vorzulegen ist, sondern nur noch auf Verlangen des Hauptzollamts. 


Zu Nummer 16 (§ 12b Absatz 1 Nummer 4) 


Korrektur des Verweises. 


 


Zu Artikel 4 (Änderung der Energiesteuer-Durchführungsverordnung) 


Die in Artikel 3 ersichtlichen Änderungen in der Stromsteuer-Durchführungsverordnung werden in der Energie-
steuer-Durchführungsverordnung entsprechend nachvollzogen. Auf die Begründungen zu den Änderungen an Ar-
tikel 3 wird daher verwiesen. 


 


Berlin, den 16. Oktober 2024 


Johannes Steiniger 
Berichterstatter 


Till Mansmann 
Berichterstatter 
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Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des 
Steuerrechts und zur Anpassung des Einkom-
mensteuertarifs (Steuerfortentwicklungsgesetz – 
SteFeG) 


Formulierungshilfe für einen Änderungsan-
trag der Fraktionen der SPD, von Bündnis 


90/DIE GRÜNEN und der FDP 


Stichwort: Anpassung des Einkommensteuertarifs für die Veranla-
gungszeiträume 2025 und 2026 an die Ergebnisse des 
6. Steuerprogressionsberichts (Erhöhung Grundfreibe-
trag und Rechtsverschiebung Tarifeckwerte)


Zu Artikel 2 Nummer 3 und 4 sowie Artikel 3 Nummer 2 und 3 (§ 32a 
Absatz 1 und § 39b Absatz 2 Satz 7 EStG) 


Änderung 


1. Artikel 2 Nummer 3 und 4 wird wie folgt gefasst:


‚3. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem auf 
volle Euro abgerundeten zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt ab 
dem Veranlagungszeitraum 2025 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 
34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen 


1. bis 12 096 Euro (Grundfreibetrag):


0;


2. von 12 097 Euro bis 17 443 Euro:


(932,30 • y + 1 400) • y;


3. von 17 444 Euro bis 68 480 Euro:


(176,64 • z + 2 397) • z + 1 015,13;


4. von 68 481 Euro bis 277 825 Euro:


0,42 • x – 10 911,92;


5. von 277 826 Euro an:


0,45 • x – 19 246,67.







 – 2 –  


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag über-
steigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist ein Zehntausendstel des 
17 443 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag ab-
gerundeten zu versteuernden Einkommens. Die Größe „x“ ist das auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. 
Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Be-
trag abzurunden.“ 


4. In § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz wird die Angabe „13 432 
Euro“ durch die Angabe „13 785 Euro“ und die Angabe „33 380 Euro“ 
durch die Angabe „34 240 Euro“ ersetzt.‘ 


2. Artikel 3 Nummer 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 


‚2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem auf 
volle Euro abgerundeten zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt ab 
dem Veranlagungszeitraum 2026 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 
34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen 


1. bis 12 348 Euro (Grundfreibetrag): 


0; 


2. von 12 349 Euro bis 17 799 Euro: 


(914,51 • y + 1 400) • y; 


3. von 17 800 Euro bis 69 878 Euro: 


(173,10 • z + 2 397) • z + 1 034,87; 


4. von 69 879 Euro bis 277 825 Euro: 


0,42 • x – 11 135,63; 


5. von 277 826 Euro an: 


0,45 • x – 19 470,38. 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag über-
steigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist ein Zehntausendstel des 
17 799 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag ab-
gerundeten zu versteuernden Einkommens. Die Größe „x“ ist das auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. 
Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Be-
trag abzurunden.“ 


3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 zweiter Halbsatz wird die Angabe „13 785 
Euro“ durch die Angabe „14 071 Euro“ und die Angabe „34 240 Euro“ 
durch die Angabe „34 939 Euro“ ersetzt.‘ 
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Begründung 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 


§ 32a Absatz 1 
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG 
wird der für den Veranlagungszeitraum 2025 geltende Einkommensteuertarif nor-
miert. Die Anpassung des steuerlichen Grundfreibetrags im Gesetzentwurf be-
ruhte einstweilen auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 15. Existenzmini-
mumberichts und der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung. Der 15. Existenz-
minimumbericht und der 6. Steuerprogressionsbericht liegen zwischenzeitlich vor 
und mit der Herbstprojektion auch das Maß der notwendigen Tarifverschiebung 
zum Ausgleich der kalten Progression. Danach ist der in den Einkommensteuerta-
rif integrierte Grundfreibetrag für 2025 nun um 312 Euro (statt 300 Euro) auf 
nunmehr 12 096 Euro zu erhöhen, um die Effekte der kalten Progression auszu-
gleichen.   


Darüber hinaus wird zum vollständigen Ausgleich der kalten Progression die 
Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte des Einkommensteuertarifs, die 
im Gesetzentwurf auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 6. Steuerprogressi-
onsberichts beruht, an das endgültige Berichtsergebnis angepasst. Das heißt, mit 
Ausnahme des Eckwerts zur sog. „Reichensteuer“ werden die Tarifeckwerte im 
Umfang der maßgeblichen Inflationsrate nun um 2,6 Prozent (statt 2,5 Prozent) 
nach rechts verschoben.  


Zu Nummer 4 


§ 39b Absatz 2 Satz 7 
Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aus der Anpassung des Grundfreibe-
trags resultiert. Sie ist erforderlich, um den zutreffenden Lohnsteuerabzug zu ge-
währleisten.  


 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 2 


§ 32a Absatz 1 
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG 
wird der ab dem Veranlagungszeitraum 2026 geltende Einkommensteuertarif nor-
miert. Die Anpassung des steuerlichen Grundfreibetrags im Gesetzentwurf be-
ruhte einstweilen auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 15. Existenzmini-
mumberichts und der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung. Der 15. Existenz-
minimumbericht und der 6. Steuerprogressionsbericht liegen zwischenzeitlich vor 
und mit der Herbstprojektion auch das Maß der notwendigen Tarifverschiebung 
zum Ausgleich der kalten Progression. Auf Basis des erhöhten Grundfreibetrags 
für den Veranlagungszeitraum 2025 (siehe Gesetzesbegründung zu Artikel 2 
Nummer 3) und unter Berücksichtigung der bestätigten Inflationsrate in Höhe von 
2,0 Prozent wird der Grundfreibetrag für den Veranlagungszeitraum 2026 um 252 
Euro auf nunmehr 12 348 Euro erhöht.   
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Darüber hinaus wird zum vollständigen Ausgleich der kalten Progression die 
Rechtsverschiebung der übrigen Tarifeckwerte des Einkommensteuertarifs, die 
im Gesetzentwurf auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 6. Steuerprogressi-
onsberichts beruht, an das endgültige Berichtsergebnis angepasst (wie bisher 
Rechtsverschiebung um 2,0 Prozent, aber Folgeänderung aufgrund der Anpassun-
gen für den Veranlagungszeitraum 2025; siehe Gesetzesbegründung zu Artikel 2 
Nummer 3).  


Zu Nummer 3 


§ 39b Absatz 2 Satz 7 
Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aus der Anpassung des Grundfreibe-
trags resultiert. Sie ist erforderlich, um den zutreffenden Lohnsteuerabzug zu ge-
währleisten. 


Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 


Die Änderungen in Artikel 2 treten nach Artikel 22 Absatz 2 des vorliegenden 
Änderungsgesetzes am 1. Januar 2025, die Änderungen in Artikel 3 nach Arti-
kel 22 Absatz 3 am 1. Januar 2026 in Kraft.  


Finanzielle Auswirkungen 


Die Anpassungen zum Ausgleich der kalten Progression im Verlauf des Einkom-
mensteuertarifs aufgrund der Ergebnisse des 6. Steuerprogressionsberichts führen 
zu einer Erhöhung der Steuermindereinnahmen um rd. 205 Mio. Euro ab dem 
Veranlagungszeitraum 2025 und weiteren rd. 55 Mio. Euro ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2026 auf dann insgesamt 260 Mio. Euro jährlich. 


Erfüllungsaufwand 


Keiner. 
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POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder     nachrichtlich:     Bundeszentralamt  
für Steuern  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 18. Oktober 2024 


BETREFF   Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug für Dezember 2024  


ANLAGEN 2 
GZ IV C 5 - S 2361/19/10008 :012 


DOK 2024/0923007 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


1 Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder werden hiermit 


- ein Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn 
einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für die 
Kirchenlohnsteuer für Dezember 2024 - Anlage 1 - und 


- ein Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen für Dezember 2024 
zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer (einschließlich der Berechnung des Soli-
daritätszuschlags und der Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer) - Anlage 2 -


bekannt gemacht (§ 39b Absatz 6 und § 51 Absatz 4 Nummer 1a EStG).  


2 Ausgehend davon, dass das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 
in der vorliegenden Entwurfsfassung (siehe Bundesrats-Drs. 375/24 und 
Bundestags-Drs. 20/12783) so beschlossen wird, berücksichtigen die Programmablaufpläne 
die lohnsteuerliche Entlastung durch die Anhebung des Grundfreibetrags für 2024, die 
Entlastung bei der Kirchenlohnsteuer und beim Solidaritätszuschlag durch den erhöhten 
Kinderfreibetrag sowie die Nachholung der Entlastungen beim Lohnsteuerabzug 
ab 1. Dezember 2024. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de
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Seite 2 


Im Übrigen wird auf die Erläuterungen unter „1. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeines“ 
hingewiesen. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung  
der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags  


und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer für Dezember 2024 
 
 
Das Programm bietet die Möglichkeit, die Werte von Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und 
Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer in Euro maschinell zu berechnen. Das 
Programm kann als Unterprogramm in ein Lohnabrechnungsverfahren eingefügt werden, 
wenn die unter 3.1 beschriebenen Eingangsparameter zur Verfügung gestellt werden. Es ist 
auch für den Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber nach § 42b EStG 
einsetzbar. 
 
 
Inhalt 
 
1. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeines 
2. Erläuterungen 


2.1 Allgemeines 
2.2 Feldlängen 
2.3 Symbole 
2.4 Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz bei gesetzlich krankenversicherten 


Arbeitnehmern 
3. Schnittstellenkonventionen 


3.1 Eingangsparameter 
3.2 Ausgangsparameter 
3.3 Ausgangsparameter DBA 


4. Interne Felder 
5. Programmablaufplan Dezember 2024 
 
 
1. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeines 
 
Der Programmablaufplan enthält gem. § 39b Absatz 6 EStG: 
 
a) die Berechnung der vom laufenden Arbeitslohn nach § 39b Absatz 2 EStG 


einzubehaltenden Lohnsteuer für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
30. November 2024, aber vor dem 1. Januar 2025 enden, 


 
b) die Berechnung der von sonstigen Bezügen nach § 39b Absatz 3 Satz 1 bis 8 EStG 


einzubehaltenden Lohnsteuer für sonstige Bezüge, die nach dem 30. November 
2024, aber vor dem 1. Januar 2025 zufließen, 


 
c) die Berechnung des Solidaritätszuschlags auf laufenden Arbeitslohn, der für einen 


nach dem 30. November 2024, aber vor dem 1. Januar 2025 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 
30. November 2024, aber vor dem 1. Januar 2025 zufließen, 


 
d) die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die einzubehaltende Kirchenlohnsteuer 


(Minderung der ermittelten Lohnsteuer nach § 51a EStG). 
 
Der Programmablaufplan berücksichtigt folgende Änderungen durch das Gesetz zur 
steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024: 
 
Entlastung durch 
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- die Anhebung des Grundfreibetrags für 2024 und Nachholung ab 1. Dezember 2024 
bei täglichem, wöchentlichem und monatlichem Lohnzahlungszeitraum, 


- den erhöhten Kinderfreibetrag bei der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer und 
beim Solidaritätszuschlag sowie Nachholung ab 1. Dezember 2024 bei täglichem, 
wöchentlichem und monatlichem Lohnzahlungszeitraum. 


 
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen berücksichtigt, dass  
 
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die 


Beitragsbemessungsgrenze 62.100 Euro (2023: 59.850 Euro) beträgt, 
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) 


weiterhin 14,0 % beträgt, 
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen 


Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche 
Zusatzbeitragssatz 1,7 % beträgt, 


-  in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz weiterhin 
3,40 %, der Zuschlag für Kinderlose weiterhin 0,6 % und die Beitragsabschläge für 
zweite und weitere Kinder bis zum 5. Kind jeweils 0,25 % betragen,  


- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze 
(BBG West) 90.600 Euro (2023: 87.600 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze 
Ost (BBG Ost) 89.400 Euro (2023: 85.200 Euro) beträgt, 


- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt. 
 
 
2. Erläuterungen 
 
2.1 Allgemeines 
 
Es sind tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Lohnzahlungszeiträume 
berücksichtigt. Die Aufteilung von Jahresbeträgen auf unterjährige Lohnzahlungszeiträume 
sowie die Hochrechnung von Beträgen für unterjährige Lohnzahlungszeiträume auf 
Jahresbeträge wird entsprechend den in § 39b Absatz 2 Satz 9 EStG angegebenen 
Bruchteilen vorgenommen. Die Berechnung abweichender Lohnzahlungszeiträume - z. B. 
drei Tage - ist nicht möglich. In diesen Fällen ist die Steuer für den nächstkleineren Zeitraum 
zu ermitteln, hier z. B. Berechnung für alle drei Tage einzeln als Tageslohnsteuer. Bruchteile 
eines Cent werden entsprechend den Angaben im Programmablaufplan auf ganze Cent 
aufgerundet bzw. bleiben außer Ansatz.  
 
2.2 Feldlängen 
 
Das Format und die Länge der Parameter und internen Felder sind bei der Programmierung 
(Codierung) zu bestimmen, soweit sie sich nicht unmittelbar aus den Erläuterungen oder 
dem Programmablaufplan ergeben. Feldbeschreibungen ohne Stellenangaben beziehen sich 
auf Ganzzahlen, ansonsten sind die Nachkommastellen angegeben. Bei der 
Steuerberechnung werden Gleitkommafelder verwendet. 
 
2.3 Symbole 
 
Die im Programmablaufplan verwendeten Sinnbilder entsprechen der Zeichenschablone 
nach DIN 66001. Darüber hinaus bedeuten: 


   = Wert nach unten abrunden (z. B. Euro  = auf volle Euro abrunden) 


   = Wert nach oben aufrunden (z. B. Cent  = auf volle Cent aufrunden) 


→ = „übertragen nach“ (Zuweisung) 
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2.4 Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz bei gesetzlich krankenversicherten 
Arbeitnehmern (ergänzende Erläuterungen zum BMF-Schreiben zur 
Vorsorgepauschale im Lohnsteuerabzugsverfahren vom 26. November 2013, BStBl I 
S. 1532) 


 
Beim Eingangsparameter KVZ ist Folgendes zu beachten: 
 
Maßgeblich ist der für den Arbeitnehmer bei der Beitragsberechnung zu berücksichtigende 
kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ist 
unmaßgeblich. Es ist stets der volle Zusatzbeitragssatz einzutragen. Die Aufteilung in 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil ist im Programmablauf umgesetzt. Bei der Berechnung 
der Lohnsteuer für sonstige Bezüge ist der am Ende des Kalendermonats des Zuflusses 
geltende Zusatzbeitragssatz maßgeblich (R 39b.6 LStR). Bei der Nachforderung von 
Lohnsteuer nach R 41c.3 Absatz 2 LStR oder im Rahmen der Lohnsteuer-Außenprüfung 
nach Ablauf des Kalenderjahres mittels Jahreslohnsteuerberechnung ist der zuletzt im 
jeweiligen Kalenderjahr geltende Zusatzbeitragssatz maßgeblich. Bei Entschädigungen im 
Sinne des § 24 Nummer 1 EStG, die nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Schlusssatz 
Halbsatz 1 EStG bei der Berechnung der Vorsorgepauschale außen vor bleiben, aber im Fall 
der regulären Besteuerung aus Vereinfachungsgründen nach R 39b.6 Absatz 5 Satz 2 LStR 
einbezogen werden können, ist der am Ende des Kalendermonats des Zuflusses geltende 
Zusatzbeitragssatz maßgeblich. Bei der Berechnung des Durchschnittssteuersatzes nach 
§ 40 Absatz 1 EStG i.V.m. R 40.1 LStR kann der Arbeitgeber aus Vereinfachungsgründen 
beim Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die gesetzliche Krankenversicherung den 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz nach § 242a SGB V zugrunde legen. Bei bestimmten 
Personengruppen (vgl. § 242 Absatz 3 SGB V) ist bei der Beitragsberechnung der 
durchschnittliche Zusatzbeitragssatz nach § 242a SGB V maßgeblich; dies gilt für den 
Lohnsteuerabzug entsprechend. Für bestimmte Übergangszeiträume kann es bei dem 
Lohnsteuerabzug unterliegenden Versorgungsbezügen zu Abweichungen zwischen dem von 
der Krankenkasse festgesetzten Zusatzbeitragssatz und dem tatsächlich vom Arbeitgeber 
anzuwendenden Zusatzbeitragssatz kommen (vgl. § 248 SGB V). Hier ist der der 
Beitragsberechnung zugrunde liegende Zusatzbeitragssatz maßgeblich; der von der 
Krankenkasse (aktuell) festgesetzte Zusatzbeitragssatz ist unmaßgeblich. Vor dem 
Hintergrund, dass § 248 SGB V nicht für freiwillig versicherte Selbstzahler gilt, ist bei diesem 
Personenkreis der von der Krankenkasse (aktuell) festgesetzte Zusatzbeitragssatz ohne 
zeitliche Verzögerung zugrunde zu legen. 
 
Auf den Ausschlusstatbestand für den Lohnsteuer-Jahresausgleich nach einer unterjährigen 
Änderung des Zusatzbeitragssatzes wird hingewiesen (vgl. § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 
EStG). 
 
 
3. Schnittstellenkonventionen 
 
Hat ein Rechenergebnis oder ein zu übertragendes Feld Dezimalstellen, die im 
Empfangsfeld nicht vorgesehen sind, und ist im Programmablaufplan nichts anderes 
angegeben, sind diese überschüssigen Dezimalstellen wegzulassen. Dies gilt jedoch nur für 
die im Programmablaufplan genannten Felder. Zwischenfelder, die durch die 
Programmierung oder die verwendete Programmiersprache notwendig werden, sind nicht zu 
runden. 
 
3.1 Eingangsparameter 
 
Die Plausibilität der Parameter wird im Programm nicht geprüft. Sie müssen daher in 
Vorprogrammen des Arbeitgebers abgesichert werden. Es kommen z. B. in Betracht: 
 
- Vorzeichenprüfung (z. B. darf der Wert in RE4 nicht negativ sein); 
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- Prüfung auf gültigen Inhalt (z. B. Wert in LZZ nur 1, 2, 3 oder 4, Wert in ALTER1); 
- Prüfung von Eingangswerten im Verhältnis zu anderen Eingangswerten, z. B.: 


• VBEZ darf nicht größer als RE4 sein, da die Versorgungsbezüge im Bruttolohn 
enthalten sein müssen; 


• wenn STKL = 6 ist, darf die Eingabe von JHINZU und LZZHINZU nicht 
möglich sein; 


• das Faktorverfahren kommt nur in der Steuerklasse IV zur Anwendung; 
• neben dem Faktor darf kein Freibetrag eingetragen werden. 


 
Es werden folgende Eingangsparameter benötigt: 
 
Name 
 


Bedeutung 


AF 1, wenn die Anwendung des Faktorverfahrens gewählt wurde (nur in 
Steuerklasse IV) 
 


AJAHR Auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgendes Kalenderjahr 
(erforderlich, wenn ALTER1=1) 
 


ALTER1 1, wenn das 64. Lebensjahr vor Beginn des Kalenderjahres vollendet 
wurde, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet (§ 24a EStG), sonst 
= 0 
 


ENTSCH In VKAPA und VMT enthaltene Entschädigungen nach § 24 
Nummer 1 EStG sowie tarifermäßigt zu besteuernde Vorteile bei 
Vermögensbeteiligungen (§ 19a Absatz 4 EStG) in Cent 
 


F eingetragener Faktor mit drei Nachkommastellen 
 


JFREIB Jahresfreibetrag für die Ermittlung der Lohnsteuer für die sonstigen 
Bezüge sowie für Vermögensbeteiligungen nach § 19a Absatz 1 
und 4 EStG nach Maßgabe der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39e EStG oder der Eintragung 
auf der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2024 in Cent 
(ggf. 0) 
 


JHINZU Jahreshinzurechnungsbetrag für die Ermittlung der Lohnsteuer für 
die sonstigen Bezüge sowie für Vermögensbeteiligungen nach § 19a 
Absatz 1 und 4 EStG nach Maßgabe der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39e EStG oder der Eintragung 
auf der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2024 in Cent 
(ggf. 0) 
 


JRE4 Voraussichtlicher Jahresarbeitslohn ohne sonstige Bezüge (d.h. 
auch ohne Vergütung für mehrjährige Tätigkeit und ohne die zu 
besteuernden Vorteile bei Vermögensbeteiligungen, § 19a Absatz 4 
EStG) in Cent. Anmerkung: Die Eingabe dieses Feldes (ggf. 0) ist 
erforderlich bei Eingaben zu sonstigen Bezügen (Felder SONSTB, 
VMT oder VKAPA).  
 
Sind in einem vorangegangenen Abrechnungszeitraum bereits 
sonstige Bezüge gezahlt worden, so sind sie dem voraussichtlichen 
Jahresarbeitslohn hinzuzurechnen. Gleiches gilt für zu besteuernde 
Vorteile bei Vermögensbeteiligungen (§ 19a Absatz 4 EStG). 
Vergütungen für mehrjährige Tätigkeit aus einem vorangegangenen 
Abrechnungszeitraum werden in voller Höhe hinzugerechnet. 
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Name 
 


Bedeutung 


JRE4ENT In JRE4 enthaltene Entschädigungen nach § 24 Nummer 1 EStG 
und zu besteuernde Vorteile bei Vermögensbeteiligungen (§ 19a 
Absatz 4 EStG in Cent 
 


JVBEZ In JRE4 enthaltene Versorgungsbezüge in Cent (ggf. 0) 
 


KRV Merker für die Vorsorgepauschale 
 
0 = der Arbeitnehmer ist in der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
pflichtversichert oder bei Befreiung von der Versicherungspflicht 
freiwillig versichert; es gilt die allgemeine 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 
 
1 = der Arbeitnehmer ist in der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
pflichtversichert oder bei Befreiung von der Versicherungspflicht 
freiwillig versichert; es gilt die Beitragsbemessungsgrenze Ost 
(BBG Ost) 
 
2 = wenn nicht 0 oder 1 
 


KVZ Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz bei einem gesetzlich 
krankenversicherten Arbeitnehmer in Prozent (bspw. 1,70 für 
1,70 %) mit 2 Dezimalstellen. Es ist der volle Zusatzbeitragssatz 
anzugeben. Die Aufteilung in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil 
erfolgt im Programmablauf. 
 
Siehe i.Ü. auch Erläuterungen unter Pkt. 2.4. 
 


LZZ Lohnzahlungszeitraum: 
 
1 = Jahr 
2 = Monat 
3 = Woche 
4 = Tag 
 


LZZFREIB Der als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal für den 
Arbeitgeber nach § 39e EStG festgestellte oder in der Bescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug 2024 eingetragene Freibetrag für den 
Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


LZZHINZU Der als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal für den 
Arbeitgeber nach § 39e EStG festgestellte oder in der Bescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug 2024 eingetragene Hinzurechnungsbetrag 
für den Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


MBV Nicht zu besteuernde Vorteile bei Vermögensbeteiligungen (§ 19a 
Absatz 1 Satz 4 EStG) in Cent 
 


PKPV Dem Arbeitgeber mitgeteilte Beiträge des Arbeitnehmers für eine 
private Basiskranken- bzw. Pflege-Pflichtversicherung im Sinne des 
§ 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG in Cent; der Wert ist unabhängig vom 
Lohnzahlungszeitraum immer als Monatsbetrag anzugeben 
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Name 
 


Bedeutung 


PKV 0 = gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer 
1 = ausschließlich privat krankenversicherte Arbeitnehmer ohne 
Arbeitgeberzuschuss 
2 = ausschließlich privat krankenversicherte Arbeitnehmer mit 
Arbeitgeberzuschuss 
 


PVA Zahl der beim Arbeitnehmer zu berücksichtigenden 
Beitragsabschläge in der sozialen Pflegeversicherung bei mehr als 
einem Kind  
 
0 = kein Abschlag 
1 = Beitragsabschlag für das 2. Kind  
2 = Beitragsabschläge für das 2. und 3. Kind 
3 = Beitragsabschläge für 2. bis 4. Kinder 
4 = Beitragsabschläge für 2. bis 5. oder mehr Kinder 
 


PVS 1, wenn bei der sozialen Pflegeversicherung die Besonderheiten in 
Sachsen zu berücksichtigen sind bzw. zu berücksichtigen wären 
 


PVZ 1, wenn der Arbeitnehmer den Zuschlag zur sozialen 
Pflegeversicherung zu zahlen hat 
 


R Religionsgemeinschaft des Arbeitnehmers lt. elektronischer 
Lohnsteuerabzugsmerkmale oder der Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug 2024 (bei keiner Religionszugehörigkeit = 0) 
 


RE4 Steuerpflichtiger Arbeitslohn für den Lohnzahlungszeitraum vor 
Berücksichtigung des Versorgungsfreibetrags und des Zuschlags 
zum Versorgungsfreibetrag, des Altersentlastungsbetrags und des 
als elektronisches Lohnsteuerabzugsmerkmal festgestellten oder in 
der Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2024 für den 
Lohnzahlungszeitraum eingetragenen Freibetrags bzw. 
Hinzurechnungsbetrags in Cent 
 


SONSTB Sonstige Bezüge (ohne Vergütung aus mehrjähriger Tätigkeit) 
einschließlich nicht tarifermäßigt zu besteuernde Vorteile bei 
Vermögensbeteiligungen und Sterbegeld bei Versorgungsbezügen 
sowie Kapitalauszahlungen/Abfindungen, soweit es sich nicht um 
Bezüge für mehrere Jahre handelt, in Cent (ggf. 0) 
 


SONSTENT In SONSTB enthaltene Entschädigungen nach § 24 Nummer 1 EStG 
sowie nicht tarifermäßigt zu besteuernde Vorteile bei 
Vermögensbeteiligungen in Cent 
 


STERBE Sterbegeld bei Versorgungsbezügen sowie 
Kapitalauszahlungen/Abfindungen, soweit es sich nicht um Bezüge 
für mehrere Jahre handelt (in SONSTB enthalten), in Cent 
 


STKL Steuerklasse:  
 
1 = I 
2 = II 
3 = III 
4 = IV 
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Name 
 


Bedeutung 


5 = V 
6 = VI 
 


VBEZ In RE4 enthaltene Versorgungsbezüge in Cent (ggf. 0) ggf. unter 
Berücksichtigung einer geänderten Bemessungsgrundlage nach 
§ 19 Absatz 2 Satz 10 und 11 EStG 
 


VBEZM Versorgungsbezug im Januar 2005 bzw. für den ersten vollen Monat, 
wenn der Versorgungsbezug erstmalig nach Januar 2005 gewährt 
wurde, in Cent 
 


VBEZS Voraussichtliche Sonderzahlungen von Versorgungsbezügen im 
Kalenderjahr des Versorgungsbeginns bei Versorgungsempfängern 
ohne Sterbegeld, Kapitalauszahlungen/Abfindungen in Cent 
 


VBS In SONSTB enthaltene Versorgungsbezüge einschließlich 
Sterbegeld in Cent (ggf. 0) 
 


VJAHR Jahr, in dem der Versorgungsbezug erstmalig gewährt wurde; 
werden mehrere Versorgungsbezüge gezahlt, wird aus 
Vereinfachungsgründen für die Berechnung das Jahr des ältesten 
erstmaligen Bezugs herangezogen; auf die Möglichkeit der 
getrennten Abrechnung verschiedenartiger Bezüge (§ 39e Absatz 5a 
EStG) wird im Übrigen verwiesen 
 


VKAPA Entschädigungen/Kapitalauszahlungen/Abfindungen/ 
Nachzahlungen bei Versorgungsbezügen für mehrere Jahre in Cent 
(ggf. 0) 
 


VMT Entschädigungen und Vergütung für mehrjährige Tätigkeit sowie 
tarifermäßigt zu besteuernde Vorteile bei Vermögensbeteiligungen 
(§ 19a Absatz 4 Satz 2 EStG) ohne Kapitalauszahlungen und ohne 
Abfindungen bei Versorgungsbezügen in Cent (ggf. 0) 
 


ZKF Zahl der Freibeträge für Kinder (eine Dezimalstelle, nur bei 
Steuerklassen I, II, III und IV) 
 


ZMVB Zahl der Monate, für die im Kalenderjahr Versorgungsbezüge 
gezahlt werden [nur erforderlich bei Jahresberechnung (LZZ = 1)] 
 


3.2 Ausgangsparameter 
 
Als Ergebnis stellt das Programm folgende Ausgangsparameter zur Verfügung: 
 
Name 
 


Bedeutung 


BK Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer in Cent 
 


BKS Bemessungsgrundlage der sonstigen Bezüge (ohne Vergütung für 
mehrjährige Tätigkeit) für die Kirchenlohnsteuer in Cent.  
 
Hinweis: Negativbeträge, die aus nicht zu besteuernden Vorteilen bei 
Vermögensbeteiligungen (§ 19a Absatz 1 Satz 4 EStG) resultieren, 
mindern BK (maximal bis 0). Der Sonderausgabenabzug für 
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Name 
 


Bedeutung 


tatsächlich erbrachte Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der 
Veranlagung zur Einkommensteuer bleibt unberührt. 
 


BKV Bemessungsgrundlage der Vergütung für mehrjährige Tätigkeit und 
der tarifermäßigt zu besteuernden Vorteile bei 
Vermögensbeteiligungen für die Kirchenlohnsteuer in Cent 
 


LSTLZZ Für den Lohnzahlungszeitraum einzubehaltende Lohnsteuer in Cent 
 


SOLZLZZ Für den Lohnzahlungszeitraum einzubehaltender 
Solidaritätszuschlag in Cent 
 


SOLZS Solidaritätszuschlag für sonstige Bezüge (ohne Vergütung für 
mehrjährige Tätigkeit in Cent.  
 
Hinweis: Negativbeträge, die aus nicht zu besteuernden Vorteilen bei 
Vermögensbeteiligungen (§ 19a Absatz 1 Satz 4 EStG) resultieren, 
mindern SOLZLZZ (maximal bis 0). Der Sonderausgabenabzug für 
tatsächlich erbrachte Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der 
Veranlagung zur Einkommensteuer bleibt unberührt. 
 


SOLZV Solidaritätszuschlag für die Vergütung für mehrjährige Tätigkeit und 
der tarifermäßigt zu besteuernden Vorteile bei 
Vermögensbeteiligungen in Cent 
 


STS Lohnsteuer für sonstige Bezüge (ohne Vergütung für mehrjährige 
Tätigkeit und ohne tarifermäßigt zu besteuernde Vorteile bei 
Vermögensbeteiligungen) in Cent 
 
Hinweis: Negativbeträge, die aus nicht zu besteuernden Vorteilen bei 
Vermögensbeteiligungen (§ 19a Absatz 1 Satz 4 EStG) resultieren, 
mindern LSTLZZ (maximal bis 0). Der Sonderausgabenabzug für 
tatsächlich erbrachte Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der 
Veranlagung zur Einkommensteuer bleibt unberührt. 
 


STV Lohnsteuer für die Vergütung für mehrjährige Tätigkeit und der 
tarifermäßigt zu besteuernden Vorteile bei Vermögensbeteiligungen 
in Cent 
 


VKVLZZ Für den Lohnzahlungszeitraum berücksichtigte Beiträge des 
Arbeitnehmers zur privaten Basis-Krankenversicherung und privaten 
Pflege-Pflichtversicherung (ggf. auch die Mindestvorsorgepauschale) 
in Cent beim laufenden Arbeitslohn. Für Zwecke der 
Lohnsteuerbescheinigung sind die einzelnen Ausgabewerte 
außerhalb des eigentlichen Lohnsteuerberechnungsprogramms zu 
addieren; hinzuzurechnen sind auch die Ausgabewerte VKVSONST. 
 


VKVSONST Für den Lohnzahlungszeitraum berücksichtigte Beiträge des 
Arbeitnehmers zur privaten Basis-Krankenversicherung und privaten 
Pflege-Pflichtversicherung (ggf. auch die Mindestvorsorgepauschale) 
in Cent bei sonstigen Bezügen. Der Ausgabewert kann auch negativ 
sein. Für tarifermäßigt zu besteuernde Vergütungen für mehrjährige 
Tätigkeiten enthält der PAP keinen entsprechenden Ausgabewert.  
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3.3 Ausgangsparameter DBA 
 
Zusätzlich stellt das Programm Ausgangsparameter zur Verfügung, die für die Ermittlung der 
Lohnsteuer unter Berücksichtigung von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mittels DBA-
PAP benötigt werden. Soweit eine Kompatibilität des Programms mit der 
Lohnsteuerermittlung nach DBA nicht gegeben sein soll, sind die Parameter zumindest als 
interne Felder zu definieren. 
 
Name 
 


Bedeutung 


VFRB Verbrauchter Freibetrag bei Berechnung des laufenden Arbeitslohns, 
in Cent  
 


VFRBS1 Verbrauchter Freibetrag bei Berechnung des voraussichtlichen 
Jahresarbeitslohns, in Cent  
 


VFRBS2 Verbrauchter Freibetrag bei Berechnung der sonstigen Bezüge, in 
Cent  
 


WVFRB Für die weitergehende Berücksichtigung des Steuerfreibetrags nach 
dem DBA Türkei verfügbares ZVE über dem Grundfreibetrag bei der 
Berechnung des laufenden Arbeitslohns, in Cent  
 


WVFRBM Für die weitergehende Berücksichtigung des Steuerfreibetrags nach 
dem DBA Türkei verfügbares ZVE über dem Grundfreibetrag bei der 
Berechnung der sonstigen Bezüge, in Cent  
 


WVFRBO Für die weitergehende Berücksichtigung des Steuerfreibetrags nach 
dem DBA Türkei verfügbares ZVE über dem Grundfreibetrag bei der 
Berechnung des voraussichtlichen Jahresarbeitslohns, in Cent  
 
 


4. Interne Felder 
 
Das Programm verwendet intern folgende Felder (wenn ggf. solche Felder im Umfeld des 
Programms verwendet werden sollen, können sie als Ausgangsparameter behandelt 
werden, soweit sie nicht während des Programmdurchlaufs noch verändert wurden). Die 
internen Felder müssen vor Aufruf des Programms gelöscht werden: 
 
Name 
 


Bedeutung 


ALTE Altersentlastungsbetrag in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ANP Arbeitnehmer-Pauschbetrag/Werbungskosten-Pauschbetrag in Euro 
 


ANTEIL1 Auf den Lohnzahlungszeitraum entfallender Anteil von Jahreswerten 
auf ganze Cent abgerundet 
 


BBGKVPV Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung in Euro 


BBGRV Allgemeine Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung in Euro 
 


BMG Bemessungsgrundlage für Altersentlastungsbetrag in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
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Name 
 


Bedeutung 


 
DIFF Differenz zwischen ST1 und ST2 in Euro 


 
EFA Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Euro 


 
FVB Versorgungsfreibetrag in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 


 
FVBSO Versorgungsfreibetrag in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) für die 


Berechnung der Lohnsteuer für den sonstigen Bezug 
 


FVBZ Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in Euro 
 


FVBZSO 
 


Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in Euro für die Berechnung der 
Lohnsteuer beim sonstigen Bezug 
 


GFB Grundfreibetrag in Euro 
 


HBALTE Maximaler Altersentlastungsbetrag in Euro 
 


HFVB Maßgeblicher maximaler Versorgungsfreibetrag in Euro 
 


HFVBZ Maßgeblicher maximaler Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


HFVBZSO Maßgeblicher maximaler Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) für die Berechnung der Lohnsteuer für 
den sonstigen Bezug 
 


HOCH Zwischenfeld zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro 
 


J Nummer der Tabellenwerte für Versorgungsparameter 
 


JBMG Jahressteuer nach § 51a EStG, aus der Solidaritätszuschlag und 
Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer ermittelt werden, in 
Euro 
 


JLFREIB Auf einen Jahreslohn hochgerechneter LZZFREIB in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


JLHINZU Auf einen Jahreslohn hochgerechneter LZZHINZU in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


JW Jahreswert, dessen Anteil für einen Lohnzahlungszeitraum in 
UPANTEIL errechnet werden soll, in Cent 
 


JWLSTA Jahreswert Lohnsteuer vor Gesetz zur steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums 2024 in Cent 
 


JWLSTN Jahreswert Lohnsteuer unter Berücksichtigung des Gesetzes zur 
steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 in Cent 
 


JWSOLZA Jahreswert Solidaritätszuschlag vor Gesetz zur steuerlichen 
Freistellung des Existenzminimums 2024 in Cent 
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Name 
 


Bedeutung 


 


JWSOLZN Jahreswert Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung des 
Gesetzes zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 
in Cent 
 


JWBKA Jahreswert Bemessungsgrundlage Kirchensteuer vor Gesetz zur 
steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 in Cent 
 


JWBKN Jahreswert Bemessungsgrundlage Kirchensteuer unter 
Berücksichtigung des Gesetzes zur steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums 2024 in Cent 
 


K Nummer der Tabellenwerte für Parameter bei 
Altersentlastungsbetrag 
 


KENNVMT Merker für Berechnung Lohnsteuer für mehrjährige Tätigkeit 
 
0 = normale Steuerberechnung 
1 = Steuerberechnung für mehrjährige Tätigkeit 
2 = Ermittlung der Vorsorgepauschale ohne Entschädigungen i.S.d. 
§ 24 Nummer 1 EStG 
 


KFB Summe der Freibeträge für Kinder in Euro 
 


KVSATZAG Beitragssatz des Arbeitgebers zur Krankenversicherung unter 
Berücksichtigung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes für die 
Ermittlung des Arbeitgeberzuschusses (5 Dezimalstellen) 
 


KVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers zur Krankenversicherung 
(5 Dezimalstellen) 
 


KZTAB Kennzahl für die Einkommensteuer-Tarifarten: 
 
1 = Grundtarif 
2 = Splittingverfahren 
 


LSTJAHR Jahreslohnsteuer in Euro 
 


LST1, LST2, 
LST3, LSTOSO, 
LSTSO 


 
 
Zwischenfelder der Jahreslohnsteuer in Cent 
 


MIST Mindeststeuer für die Steuerklassen V und VI in Euro 
 


PVSATZAG Beitragssatz des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung 
(6 Dezimalstellen) 
 


PVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers zur Pflegeversicherung 
(6 Dezimalstellen) 
 


RVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers in der allgemeinen gesetzlichen 
Rentenversicherung (4 Dezimalstellen) 
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Name 
 


Bedeutung 


RW Rechenwert in Gleitkommadarstellung 
 


SAP Sonderausgaben-Pauschbetrag in Euro 
 


SCHLEIFZ Schleifenzähler für Differenzberechnung 


SOLZFREI Freigrenze für den Solidaritätszuschlag in Euro 
 


SOLZJ Solidaritätszuschlag auf die Jahreslohnsteuer in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


SOLZMIN Zwischenwert für den Solidaritätszuschlag auf die Jahreslohnsteuer 
in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


SOLZSBMG Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags zur Prüfung der 
Freigrenze beim Solidaritätszuschlag für sonstige Bezüge (ohne 
Vergütung für mehrjährige Tätigkeit) in Euro 
 


SOLZSZVE Zu versteuerndes Einkommen für die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags zur Prüfung der 
Freigrenze beim Solidaritätszuschlag für sonstige Bezüge (ohne 
Vergütung für mehrjährige Tätigkeit) in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


SOLZVBMG Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags für die Prüfung der 
Freigrenze beim Solidaritätszuschlag für die Vergütung für 
mehrjährige Tätigkeit in Euro 
 


ST Tarifliche Einkommensteuer in Euro 
 


ST1 Tarifliche Einkommensteuer auf das 1,25-fache ZX in Euro 
 


ST2 Tarifliche Einkommensteuer auf das 0,75-fache ZX in Euro 
 


STOVMT Zwischenfeld zur Ermittlung der Steuer auf Vergütungen für 
mehrjährige Tätigkeit in Euro 
 


TAB1 Tabelle für die Prozentsätze des Versorgungsfreibetrags 
 


TAB2 Tabelle für die Höchstbeträge des Versorgungsfreibetrags 
 


TAB3 Tabelle für die Zuschläge zum Versorgungsfreibetrag 
 


TAB4 Tabelle für die Prozentsätze des Altersentlastungsbetrags 
 


TAB5 Tabelle für die Höchstbeträge des Altersentlastungsbetrags 
 


VBEZB Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag in Cent 
 


VBEZBSO Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag in Cent für 
den sonstigen Bezug 
 


VERGL Zwischenfeld zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro 
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Name 
 


Bedeutung 


VHB Höchstbetrag der Mindestvorsorgepauschale für die Kranken- und 
Pflegeversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VKV Jahreswert der berücksichtigten Beiträge zur privaten Basis-
Krankenversicherung und privaten Pflege-Pflichtversicherung (ggf. 
auch die Mindestvorsorgepauschale) in Cent 
 


VSP Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die Rentenversicherung 
sowie die gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung nach 
fiktiven Beträgen oder ggf. für die private Basiskrankenversicherung 
und private Pflege-Pflichtversicherung in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


VSPN Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die Rentenversicherung 
sowie der Mindestvorsorgepauschale für die Kranken- und 
Pflegeversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP1 Zwischenwert 1 bei der Berechnung der Vorsorgepauschale in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP2 Zwischenwert 2 bei der Berechnung der Vorsorgepauschale in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 


VSP3 Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die gesetzliche Kranken- 
und soziale Pflegeversicherung nach fiktiven Beträgen oder ggf. für 
die private Basiskrankenversicherung und private Pflege-
Pflichtversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


W1STKL5 Erster Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


W2STKL5 Zweiter Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


W3STKL5 Dritter Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


X Zu versteuerndes Einkommen gem. § 32a Absatz 1 und 5 EStG in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


Y Gem. § 32a Absatz 1 EStG (6 Dezimalstellen) 
 


ZRE4 Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes RE4 in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) nach Abzug der Freibeträge nach § 39b Absatz 2 
Satz 3 und 4 EStG 
 


ZRE4J Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes RE4 in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZRE4VP Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes RE4, ggf. nach Abzug der 
Entschädigungen i.S.d. § 24 Nummer 1 EStG in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZRE4VPM Merkfeld ZRE4VP für Schleifenberechnung Dezember 2024 in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 
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Name 
 


Bedeutung 


ZTABFB Feste Tabellenfreibeträge (ohne Vorsorgepauschale) in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZVBEZ Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes VBEZ abzüglich FVB in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ZVBEZJ Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes VBEZ in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZVE Zu versteuerndes Einkommen in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ZX Zwischenfeld zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro 


ZZX Zwischenfeld zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro 
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LST1224


MRE4JL


MRE4


ENDE


Steuerung


Ermittlung des Jahresarbeitslohns nach
§ 39b Absatz 2 Satz 2 EStG


Ermittlung der Freibeträge nach § 39b 
Absatz 2 Satz 3 EStG


5. Programmablaufplan Dezember 2024


MSONST


MVMT


Berechnung sonstiger Bezüge ohne
Vergütung für mehrjährige Tätigkeit 


Berechnung der Vergütung für mehrjährige 
Tätigkeit


MRE4ABZ
Abzug der Freibeträge nach § 39b Absatz 2
Satz 3 und 4 EStG vom Jahresarbeitslohn


VBEZBSO = 0


KENNVMT = 0


MLST1224
Ermittlung der Monats-, Wochen- bzw. 
Tageslohnsteuer im Dezember 2024 


MPARA
Zuweisung von Werten für bestimmte 
Sozialversicherungsparameter


ZRE4VPM=
ZRE4VP


ZRE4VP für zweiten Durchlauf sichern


SCHLEIFZ = 1


MBERECH
Ermittlung der Jahreslohnsteuer auf 
Rechtsgrundlage 1.1.2024 


SCHLEIFZ = 2


MBERECH
Ermittlung der Jahreslohnsteuer auf 
laufende Bezüge 


W1STKL5 =
13432


ZRE4VP = 
ZRE4VPM


ZRE4VP zurücksetzen


Grenzwert für Berechnung der 
Steuerklasse V/VI an Änderung anpassen


GFB =
11784


Grundfreibetrag an Änderung anpassen


SOLZFREI =
18130


Freigrenze SolZ zurücksetzen
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ENDE


MPARA
Zuweisung von Werten für bestimmte 
Sozialversicherungsparameter


BBGRV = 89400 BBGRV = 90600


RVSATZAN = 0,093


Ja


KVSATZAN = 
KVZ/2/100 + 0,07


KVSATZAG = 
0,0085 + 0,07


BBGKVPV = 62100


PVSATZAN = 0,017 PVSATZAN = 0,022


PVSATZAG = 0,012PVSATZAG = 0,017


KRV < 2


KRV = 0Nein Ja


Parameter 
Rentenversicherung


Parameter 
Krankenversicherung /
Pflegeversicherung


PVS = 1


PVZ = 1


PVSATZAN = 
PVSATZAN + 0,006


JaNein


JaNein


Nein


Grenzwerte für die
Steuerklassen V / VI


W1STKL5 = 13279


W2STKL5 = 33380


W3STKL5 = 222260


GFB = 11604


SOLZFREI = 18130


Grundfreibetrag


Freigrenze SolZ


PVSATZAN = 
PVSATZAN – PVA * 0,0025


Wert vor Gesetzesänderung


Werte ändern sich durch das Gesetz zur 
steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums 2024 nicht


Wert vor Gesetzesänderung
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MRE4JL


LZZ = 1


LZZ = 3


ZRE4J =
RE4 / 100


ENDE


Nein Ja


JaNein


LZZ = 2Nein Ja


ZRE4J =
RE4 * 12 / 100


ZRE4J =
RE4 * 360 / 7


/ 100


ZRE4J =
RE4 * 360 /100


ZVBEZJ =
VBEZ / 100


ZVBEZJ =
VBEZ *


12 / 100


ZVBEZJ =
VBEZ *


360 / 7 / 100


ZVBEZJ =
VBEZ * 


360 / 100


JLFREIB =
LZZFREIB / 100


JLFREIB =
LZZFREIB *


12 / 100


JLFREIB =
LZZFREIB *


360 / 7 / 100


JLFREIB =
LZZFREIB * 
360 / 100


JLHINZU =
LZZHINZU / 100


JLHINZU =
LZZHINZU *


12 / 100


JLHINZU =
LZZHINZU *


360 / 7 / 100


JLHINZU =
LZZHINZU * 
360 / 100


AF = 0 JaNein


F = 1


Ermittlung des Jahresarbeitslohns 
und der Freibeträge
§ 39b Absatz 2 Satz 2 EStG
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MRE4


ZVBEZJ = 0


VBEZB =
VBEZM * ZMVB + 


VBEZS 


FVB = HFVB


FVB = 0


Ja


Freibeträge für Versorgungs-
bezüge, Altersentlastungsbetrag
(§ 39b Absatz 2 Satz 3 EStG)  


Cent
FVB = 


VBEZB * TAB1(J) / 100


FVB >
HFVB


HFVBZ = 
VBEZB/100 - FVB


FVBZ = HFVBZ


FVBZ = 0


LZZ = 1
VBEZB =


VBEZM * 12
+ VBEZS


FVBZ = TAB3(J)


HFVB =
TAB2(J) / 12 * 


ZMVB


HFVB =
TAB2(J)


VJAHR
< 2006


VJAHR
< 2040


J = 1J = VJAHR - 2004J = 36


FVBSO = 
FVB + VBEZBSO * 


TAB1(J) / 100


FVBZ =
TAB3(J) / 12 * 


ZMVB
Euro


ENDE


FVBZ >
HFVBZ


Nein


FVBSO > 
TAB2(J)


FVBSO = TAB2(J)


Nein


HFVBZSO = 
(VBEZB + VBEZBSO) / 


100 - FVBSO


 FVBZSO > 
HFVBZSO


Nein


FVBZSO = HFVBZSO


MRE4ALTE


FVBSO = 0


FVBZSO = 0


Ermittlung des Altersentlastungsbetrags


Euro


Euro


Nein


FVBZSO = 
FVBZ + VBEZBSO / 


100


 FVBZSO > 
TAB3(J)


Nein


FVBZSO = TAB3(J)


Euro


Cent


Nein


Nein


Nein


Ja


Ja


Nein Ja


Ja


Ja


Ja


Ja


Ja


FVB = ZVBEZJ


FVB >
ZVBEZJ


Nein Ja
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MRE4ALTE
 Altersentlastungsbetrag
(§ 39b Absatz 2 Satz 3 EStG)  


ALTER1 = 0


ALTE = 0


Nein Ja


HBALTE =
TAB5(K)


BMG =
ZRE4J - ZVBEZJ


EuroALTE = BMG
* TAB4(K)


AJAHR
< 2006


Nein


AJAHR
< 2040


JaNein


K = 1
K = AJAHR


- 2004
K = 36


ALTE = HBALTE


ALTE > HBALTENein


ENDE


Ja


Ja
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Auf die Voll-
endung des


64. Lebensjahres
folgendes


Kalenderjahr


K


TAB4 TAB5


bis 2005 1 0,400 1900


Satz
Höchst-
betrag


2006 2 0,384 1824


2007 3 0,368 1748


2008 4 0,352 1672


2009 5 0,336 1596


2010 6 0,320 1520


2011 7 0,304 1444


2012 8 0,288 1368


2013 9 0,272 1292


2014 10 0,256 1216


2015 11 0,240 1140


2016 12 0,224 1064


2017 13 0,208 988


2012 36 0,000 02018 14 0,192 912


2019 15 0,176 836


2020 16 0,160 760


2021 17 0,152 722


2022 18 0,144 684


2012 36 0,000 02023 19 0,136 646


2024 20 0,128 608


2025 21 0,120 570


2026 22 0,112 532


2027 23 0,104 494


2028 36 0,000 02028 24 0,096 456


2029 25 0,088 418


2030 26 0,080 380


2031 27 0,072 342


2032 28 0,064 304


2012 36 0,000 02033 29 0,056 266


2034 30 0,048 228


2035 31 0,040 190


2036 32 0,032 152


2037 33 0,024 114


2038 34 0,016 76


2039 35 0,008 38


2040 36 0,000 0


Jahr des
Versor-
gungs-


beginns


J
TAB1 TAB2


bis 2005


TAB3


1 0,400 3000 900


Satz
Höchst-
betrag


Zu-
schlag


2006 2 0,384 2880 864


2007 3 0,368 2760 828


2008 4 0,352 2640 792


2009 5 0,336 2520 756


2010 6 0,320 2400 720


2011 7 0,304 2280 684


2012 8 0,288 2160 648


2013 9 0,272 2040 612


2014 10 0,256 1920 576


2015 11 0,240 1800 540


2016 12 0,224 1680 504


2017 13 0,208 1560 468


2018 14 0,192 1440 432


2019 15 0,176 1320 396


2020 16 0,160 1200 360


2021 17 0,152 1140 342


2022 18 0,144 1080 324


2023 19 0,136 1020 306


2024 20 0,128 960 288


2025 21 0,120 900 270


2026 22 0,112 840 252


2027 23 0,104 780 234


2028 24 0,096 720 216


25 0,088 660 198


2030 26 0,080 600 180


2031 27 0,072 540 162


2032 28 0,064 480 144


2033 29 0,056 420 126


2034 30 0,048 360 108


2035 31 0,040 300 90


2036 36 0,000 0 0


2029


2036 32 0,032 240 72


2037 33 0,024 180 54


2035 35 0,008 60 18


2036 36 0,000 0 0


2038 34 0,016 120 36


2039 35 0,008 60 18


2040 36 0,000 0 0


Maßgebender Prozentsatz,
Höchstbetrag des Versorgungs-
freibetrags und Zuschlag zum 
Versorgungsfreibetrag 
gem. § 19 Absatz 2 EStG 


Maßgebender Prozentsatz und
Höchstbetrag des Altersentlastungs-
betrags gem. § 24a EStG
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MRE4ABZ
Ermittlung des Jahresarbeitslohns nach Abzug der 
Freibeträge nach 
§ 39b Absatz 2 Satz 3 und 4 EStG


ZRE4 = ZRE4J - FVB - 
ALTE - JLFREIB  + 


JLHINZU 


ZRE4VP = ZRE4J 


ZVBEZ = ZVBEZJ - 
FVB


ZRE4 < 0


ZRE4 = 0


ZVBEZ < 0


ZVBEZ = 0


ENDE


KENNVMT = 2


ZRE4VP = ZRE4VP - 
ENTSCH /100


Nein Ja


Nein Ja


Nein Ja
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MBERECH


MZTABFBA


MLSTJAHR


ZKF > 0


MLSTJAHR


MSOLZ


JBMG =
ST * F


JBMG = 
LSTJAHR


ENDE


Ermittlung der Jahreslohnsteuer für
die Lohnsteuerberechnung


Ermittlung der Jahreslohnsteuer mit 
Freibeträgen für Kinder als 
Jahresbemessungsgrundlage KiSt und SOLZ


Berechnung der Tabellenfreibeträge mit 
Freibeträgen für Kinder für die 
Bemessungsgrundlage KiSt und SOLZ


Ermittlung des Solidaritätszuschlags mit Aufteilung von 
SOLZJ und JBMG auf den Lohnzahlungszeitraum


Berechnung für laufende Lohnzahlungszeiträume


MRE4ABZ


UPLSTLZZ


UPVKVLZZ


Ermittlung des Anteils der
Jahreslohnsteuer für den Lohnzahlungszeitraum 


Ermittlung des Anteils der berücksichtigten 
Vorsorgeaufwendungen für den Lohnzahlungszeitraum


LSTJAHR = 
ST * F


Ermittlung der festen Tabellenfreibeträge
(ohne Vorsorgepauschale)


Nein Ja


ZTABFB =
ZTABFB 
+ KFB


VFRB = (ANP + 
FVB + FVBZ) * 


100


WVFRB = (ZVE – 
GFB) * 100


WVFRB < 0


WVFRB = 0


JaNein


SCHLEIFZ = 1


MZTABFBN


JaNein







Stand:  18.10.2024 (endgültig)  Anlage 1 


Seite 23 von 45 
 


MZTABFBA


Nein


JaNein


STKL 
< 6


Ja


ZRE4
> ZVBEZ


ANP = ANP 
+ ZRE4 
- ZVBEZ


FVBZ = ZVBEZ


Festlegung Arbeitnehmer-
Pauschbetrag für 


aktiven Lohn 
mit möglicher Begrenzung


Ermittlung der festen Tabellenfreibeträge mit 
Werten vor Gesetzesänderung für 


Vergleichsberechnung (ohne Vorsorgepauschale) 


STKL 
< 6


JaNein


ZVBEZ
> 0


Nein


ANP = 102


ANP = 0


ZVBEZ
>= 0


ZVBEZ - FVBZ < 
102


ANP = 
ZVBEZ - FVBZ


Mögliche Begrenzung des Zuschlags 
zum Versorgungsfreibetrag, und 


Festlegung und Begrenzung 
Werbungskosten-Pauschbetrag für 


Versorgungsbezüge


Nein


JaNein
ZVBEZ 
 < FVBZ


ZRE4 - ZVBEZ
< 1230


ANP =
ANP + 1230


STKL = 3


KFB =
ZKF * 9312


Ja


STKL = 2 Ja


KFB =
ZKF * 9312


KFB =
ZKF * 9312


KFB =
ZKF * 4656


STKL = 4


KFB = 0


SAP = 36SAP = 36SAP = 36SAP = 36


EFA = 4260KZTAB = 2


STKL = 1


KZTAB = 1


FVBZ = 0


FVBZSO = 0


Euro


Euro


STKL = 5


SAP = 36


KFB = 0


ZTABFB =
EFA + ANP


 + SAP + FVBZ


ENDE


Berechnung der Tabellenfreibeträge ohne Freibeträge 
für Kinder für die Lohnsteuerberechnung


Ja


Ja


Ja


Nein


Nein


JaNein


Nein


Nein


Nein


Ja


Ja
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MZTABFBN


Nein


JaNein


STKL 
< 6


Ja


ZRE4
> ZVBEZ


ANP = ANP 
+ ZRE4 
- ZVBEZ


FVBZ = ZVBEZ


Festlegung Arbeitnehmer-
Pauschbetrag für 


aktiven Lohn 
mit möglicher Begrenzung


Ermittlung der festen Tabellenfreibeträge mit 
Kinderfreibeträgen nach dem Gesetz zur 


steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 
2024 (ohne Vorsorgepauschale) 


STKL 
< 6


JaNein


ZVBEZ
> 0


Nein


ANP = 102


ANP = 0


ZVBEZ
>= 0


ZVBEZ - FVBZ < 
102


ANP = 
ZVBEZ - FVBZ


Mögliche Begrenzung des Zuschlags 
zum Versorgungsfreibetrag, und 


Festlegung und Begrenzung 
Werbungskosten-Pauschbetrag für 


Versorgungsbezüge


Nein


JaNein
ZVBEZ 
 < FVBZ


ZRE4 - ZVBEZ
< 1230


ANP =
ANP + 1230


STKL = 3


KFB =
ZKF * 9540


Ja


STKL = 2 Ja


KFB =
ZKF * 9540


KFB =
ZKF * 9540


KFB =
ZKF *4770


STKL = 4


KFB = 0


SAP = 36SAP = 36SAP = 36SAP = 36


EFA = 4260KZTAB = 2


STKL = 1


KZTAB = 1


FVBZ = 0


FVBZSO = 0


Euro


Euro


STKL = 5


SAP = 36


KFB = 0


ZTABFB =
EFA + ANP


 + SAP + FVBZ


ENDE


Berechnung der Tabellenfreibeträge ohne Freibeträge 
für Kinder für die Lohnsteuerberechnung


Ja


Ja


Ja


Nein


Nein


JaNein


Nein


Nein


Nein


Ja


Ja
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MLSTJAHR
Ermittlung Jahreslohnsteuer


UPEVP


ZVE = ZRE4
-ZTABFB


-VSP


  KENNVMT <> 1


ZVE = ZRE4 - ZTABFB -
VSP - VMT / 100 -


VKAPA / 100


Ermittlung der Steuer 
bei Vergütung für mehrjährige 
Tätigkeit


UPMLST


ZVE < 0


UPMLST


ZVE = (ZVE +
VMT / 100 + VKAPA / 


100) / 5


UPMLST


ST = ST * 5


STOVMT = ST


ZVE = ZVE + (VMT + 
VKAPA) / 500


UPMLST


ST = (ST - STOVMT) * 5 
+ STOVMT


ENDE


Sonderfall des
negativen
verbleibenden
zvE nach § 34
Absatz 1
Satz 3 EStG


Steuer-
berechnung ohne 
Einkünfte nach
§ 34 EStG


Steuer-
berechnung mit 
Einkünften nach
§ 34 EStG


Ermittlung der
Vorsorgepauschale


JaNein


Nein Ja
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VKVLZZ = ANTEIL1


UPANTEIL


Ermittlung des Anteils der berücksichtigten 
privaten Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge für den Lohnzahlungszeitraum 


UPVKVLZZ


ENDE


UPVKV


JW = VKV


Ermittlung des Jahreswertes der
berücksichtigten privaten Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge 


VKV = 
VSP2  * 100


UPVKV


ENDE


PKV > 0 JaNein


VKV = 0
VSP2 > VSP3 JaNein


VKV = 
VSP3  * 100
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JW = LSTJAHR 
* 100


LSTLZZ = ANTEIL1


UPANTEIL
Ermittlung des Anteils der Jahreslohnsteuer 
für den Lohnzahlungszeitraum 


UPLSTLZZ


ENDE


SCHLEIFZ = 1


JWLSTN = JW JWLSTA = JW


Nein Ja
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UPMLST


ZVE < 1


STKL < 5


ZVE = 0


ENDE


X =
ZVE / KZTAB


MST5-6 UPTAB24A


Euro


Nein Ja


JaNein


X = 0


UPTAB24N


SCHLEIFZ = 1 JaNein


 
  







Stand:  18.10.2024 (endgültig)  Anlage 1 


Seite 29 von 45 
 


UPEVP


VHB = 1900


VSP2 >
VHB


MVSP


VSP2 = VHB


ENDE


Nein


Vorsorgepauschale 
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 und
Absatz 4 EStG) 


VSP1 = 0


VSP2 =
0,12 * ZRE4VP


VSP1 =
ZRE4VP * RVSATZAN


VSPN >
VSP


Nein


Euro


KRV > 1 Ja


VSPN =
VSP1 + VSP2


VSP = VSPN


STKL =
3


VHB = 3000


ZRE4VP
> BBGRV


ZRE4VP = 
BBGRV


Ja


Ja


Ja


Nein


JaNein
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MVSP


VSP3 = VSP3 - 
ZRE4VP * 


(KVSATZAG + 
PVSATZAG)


PKV > 0


ENDE


Vorsorgepauschale 
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG) 
Vergleichsberechnung zur 
Mindestvorsorgepauschale


PKV = 2


ZRE4VP > 
BBGKVPV


Nein


ZRE4VP = 
BBGKVPV


VSP3 = PKPV * 
12 / 100


VSP3 = ZRE4VP * 
(KVSATZAN + 
PVSATZAN)


EuroVSP = VSP3 + 
VSP1


STKL = 6 JaNein


VSP3 = 0


Ja


JaNein


Nein Ja
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MST5-6


ZX = W2STKL5


ZZX > W2STKL5


ZX = ZZX


ENDE


Ja


Lohnsteuer für die Steuerklassen V und VI 
(§ 39b Absatz 2 Satz 7 EStG)


Nein


HOCH = ST + 
(ZZX - W1STKL5)


 *  0,42


Euro


ST = HOCH


HOCH < VERGL JaNein


Euro


UP5-6UP5-6


ST = ST +
 (ZZX - W2STKL5)


* 0,42


ZZX > W1STKL5 Ja


ZX = W1STKL5


UP5-6


ZZX = X


VERGL = ST


ST = VERGL


ZZX > W3STKL5


ST = ST +
(W3STKL5 -


W2STKL5) * 0,42


Euro
ST = ST +


 (ZZX – W3STKL5)
* 0,45


Nein JaNein


Euro
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MIST =
ZX * 0,14


MIST > DIFF


ST = DIFF


X =
ZX * 1,25


ST2 = ST


X =
ZX * 0,75


DIFF =
(ST1 - ST2)


 * 2


ST1 = ST


ENDE


UP5-6


Euro


ST = MIST


UPTAB24N


JaNein


Nein


UPTAB24A


SCHLEIFZ = 1 Ja


UPTAB24N


Nein


UPTAB24A


SCHLEIFZ = 1 Ja
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MSOLZ


JBMG > 
SOLZFREI


SOLZLZZ = 0


SOLZMIN
< SOLZJ


SOLZJ =
JBMG *


5,5 / 100


SOLZLZZ = 
ANTEIL1


R > 0


SOLZJ = SOLZMIN


ENDE


UPANTEIL


Nein


Ja


JaNein


JW =
SOLZJ * 100


Solidaritätszuschlag


SOLZFREI =
SOLZFREI * KZTAB


SOLZMIN =
(JBMG - SOLZFREI)


* 11,9 / 100


BK = ANTEIL1


UPANTEIL


JW =
JBMG * 100


BK = 0


Aufteilung des Betrages nach § 51a EStG 
auf den LZZ für die Kirchensteuer


Cent


Nein


JWSOLZN = 
JW


Nein


JWSOLZA = 
JW


SCHLEIFZ = 1 Ja


JWBKN = JW


Nein


JWBKA=JW


SCHLEIFZ = 1 Ja
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MLST1224


ENDE


Differenzrechnung Dezember 2024


Differenzermittlung nur 
für Monat/Woche/TagNein JaLZZ > 1


JW = JWLSTN – 
11 * (JWLSTA-JWLSTN)


Nein JaJW < 0


ANTEIL1 = 0UPANTEIL


LSTLZZ = 
ANTEIL1


JW = JWSOLZN – 
11 * (JWSOLZA-


JWSOLZN)


Nein JaJW < 0


ANTEIL1 = 0UPANTEIL


SOLZLZZ = 
ANTEIL1


JW = JWBKN – 
11 * (JWBKA-JWBKN)


Nein JaJW < 0


ANTEIL1 = 0UPANTEIL


BK = ANTEIL1


Lohnsteuer


Solidaritätszuschlag


Bemessungsgrundlage 
Kirchensteuer
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UPANTEIL


LZZ = 1


LZZ = 3


ENDE


Nein Ja


JaNein


LZZ = 2Nein Ja


ANTEIL1 = JW
ANTEIL1 =


JW / 12
*)


ANTEIL1 =
JW * 7 / 360


*)


ANTEIL1 =
JW / 360


*)


*) Ergebnis abrunden


Anteil von Jahresbeträgen für einen
LZZ (§ 39b Absatz 2 Satz 9 EStG)
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MSONST


ENDE


Berechnung sonstiger 
Bezüge nach 
§ 39b Absatz 3 Satz 1 bis 8 
EStG 


MRE4SONST


ZVBEZJ = (JVBEZ + 
VBS) / 100


LSTSO = ST * 100


STS = (LSTSO - 
LSTOSO) * F


ZRE4J = (JRE4 + 
SONSTB) / 100


STS = 0


SOLZS = 0


BKS = 0


MOSONST


LZZ = 1


SONSTB = 0 
und MBV = 0


MLSTJAHR


ZMVB = 0 Ja


ZMVB = 12


Nein


LSTSO = 0


VBEZBSO = 
STERBE


Euro


UPVKV


VKVSONST = VKV - 
VKVSONST


UPVKV


VKVSONST = VKV


VKVSONST = 0


WVFRBM = (ZVE – 
GFB) * 100


WVFRBM < 0 Ja


WVFRBM = 0


Nein


STSMIN


Nein Ja


Hinweis: negative Zahlen 
werden nach ihrem Betrag 
gerundet!
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STSMIN


MBV = 0


ENDE


STS < 0


Anmerkung:
Negative Lohnsteuer auf 
sonstigen Bezug wird 
nicht zugelassen.


STS = 0


Nein Ja


Nein


LSTLZZ = 
LSTLZZ + STS


LSTLZZ < 0


LSTLZZ = 0


JaNein


MSOLZSTS


SOLZS = 0


SOLZLZZ = 
SOLZLZZ + STS * 5.5 / 100


CENT


SOLZLZZ < 0


SOLZLZZ = 0


JaNein


R > 0


BKS = STS


Ja


BKS = 0


Nein


BK = BK + STS


BK < 0


BK = 0


JaNein


Ja
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MSOLZSTS Berechnung des SolZ auf sonstige 
Bezüge  


SOLZSZVE = 0


SOLZSBMG = ST * F


MST5_6


SOLZSZVE < 1


ZKF > 0 Ja


SOLZSZVE = ZVE – KFB


Nein


X = 0


X = SOLZSZVE / KZTAB


SOLZSZVE = ZVE


Euro


STKL < 5


UPTAB24N


Nein Ja


Euro


SOLZSBMG > 
SOLZFREI


SOLZS = 0 SOLZS = STS * 5.5 / 100 CENT


Nein Ja


ENDE


JaNein
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MVMT


R > 0


BKV = STVBKV = 0


ENDE


Nein Ja


SOLZV = STV
* 5,5 / 100


STV = 0


SOLZV = 0


BKV = 0


VMT + VKAPA
 > 0


Nein


Steuer-
berechnung


ohne
Vergütung 


für
 mehrjährige


Tätigkeit


Steuerberech-
nung
mit Vergütung 
für mehr-
jährige Tätigkeit


Cent


MLSTJAHR


Vergleichs-
berechnung


der Ver-
gütung


für mehr-
jährige


Tätigkeit
als sonstiger 


Bezug
ZVBEZJ = (JVBEZ + 


VBS + VKAPA) / 
100


LST3 = LST3
- LST1


LST3
< STV


STV = LST3


Nein Ja


MOSONST


STV = LST2 - LST1


LST2 =
ST * 100


MLSTJAHR


KENNVMT = 1


LST3 =
ST * 100


JaVKAPA < 0Nein


VKAPA = 0


STV < 0 Ja


STV = 0


Nein Anmerkung:
Negative Steuer 
auf mehrjährigen 
Bezug wird nicht  
zugelassen.


LSTSO = 0 Ja


LST1 = LSTOSO


Nein


LST1 = LSTSO


MRE4SONST


ZRE4J = (JRE4 + 
SONSTB + VMT + 


VKAPA) / 100


VBEZBSO = 
STERBE + VKAPA


STV = STV * 
F


KENNVMT = 2


MRE4ABZ


Euro


ZRE4VP =
ZRE4VP -


 JRE4ENT / 100 - 
SONSTENT / 100


Ja


Berechnung der Entschädigung und Vergütung für mehrjährige 
Tätigkeit nach § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 EStG


SOLZVBMG = 
STV / 100 + JBMG


SOLZVBMG > 
SOLZFREI


SOLZV = 0


JANein
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MOSONST


ZVBEZJ = 
JVBEZ / 100


LSTOSO = ST * 100


ZRE4J = 
JRE4  / 100


MRE4


MLSTJAHR


ENDE


MRE4ABZ


MZTABFBN


JLFREIB = 
JFREIB / 100


JLHINZU = JHINZU / 
100


ZRE4VP = ZRE4VP - 
JRE4ENT / 100


Sonderberechnung ohne sonstige Bezüge 
für Berechnung bei sonstigen Bezügen 
oder Vergütung für mehrjährige Tätigkeit


VFRBS1 = (ANP +
FVB + FVBZ) * 100


WVFRBO = (ZVE 
– GFB) * 100


WVFRBO < 0


WVFRBO = 0


JaNein
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ENDE


MRE4


MRE4SONST
Sonderberechnung mit sonstigen Bezügen 
für Berechnung bei sonstigen Bezügen oder 
Vergütung für mehrjährige Tätigkeit


FVB = FVBSO


MRE4ABZ


MZTABFBN


FVBZ = FVBZSO


ZRE4VP = ZRE4VP + 
MBV / 100 - JRE4ENT / 
100 - SONSTENT / 100 


VFRBS2 = (ANP + 
FVB + FVBZ) * 100 – 


VFRBS1
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UPTAB24A
Tarifliche Einkommensteuer (§ 32a EStG)
vor Gesetzesänderung


RW = 
RW * Y


ST =
RW + 1025,38


ST =
X * 0,42


- 10602,13


X < GFB + 1


RW =
Y * 181,19


RW =
RW + 2397


Y =
(X - GFB)
/ 10000


RW =
Y * 922,98


Y =
(X –       


/ 10000


X < 17006


X < 66761


RW =
RW + 1400


ST =
RW * Y


ENDE


ST =
ST * KZTAB


*) *) *)


X < 277826


*)
ST =


X * 0,45
- 18936,88


ST = 0


*)  auf volle Euro 
abrunden


Nein Ja


Nein Ja


Nein


Nein Ja
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UPTAB24N
Tarifliche Einkommensteuer (§ 32a EStG)
nach Gesetz zur steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums 2024


RW = 
RW * Y


ST =
RW + 991,21


ST =
X * 0,42


- 10636,31


X < GFB + 1


RW =
Y * 181,19


RW =
RW + 2397


Y =
(X - GFB)
/ 10000


RW =
Y * 954,8


Y =
(X –       


/ 10000


X < 17006


X < 66761


RW =
RW + 1400


ST =
RW * Y


ENDE


ST =
ST * KZTAB


*) *) *)


X < 277826


*)
ST =


X * 0,45
- 18971,06


ST = 0


*)  auf volle Euro 
abrunden


Nein Ja


Nein Ja


Nein


Nein Ja


 


  







Stand:  18.10.2024 (endgültig)  Anlage 1 


Seite 44 von 45 
 


Allgemeine maschinelle Jahreslohnsteuer 2024 (Prüftabelle)12  
unter Berücksichtigung der Änderungen durch das  


Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 


Jahres-
bruttolohn 
(in Euro) 


Jahreslohnsteuer 2024 (in Euro) in Steuerklasse3 


I II III IV V VI 


5.000 0 0 0 0 373 550 


7.500 0 0 0 0 649 826 


10.000 0 0 0 0 924 1.101 


12.500 0 0 0 0 1.199 1.377 


15.000 0 0 0 0 1.475 1.652 


17.500 137 0 0 137 1.778 2.106 


20.000 517 0 0 517 2.473 3.004 


22.500 955 141 0 955 3.318 3.850 


25.000 1.444 501 0 1.444 4.164 4.696 


27.500 1.948 940 0 1.948 5.010 5.541 


30.000 2.466 1.431 0 2.466 5.856 6.387 


32.500 2.999 1.938 196 2.999 6.686 7.146 


35.000 3.547 2.460 522 3.547 7.422 7.900 


37.500 4.110 2.997 888 4.110 8.190 8.684 


40.000 4.687 3.549 1.294 4.687 8.984 9.500 


42.500 5.278 4.116 1.736 5.278 9.810 10.340 


45.000 5.885 4.698 2.214 5.885 10.654 11.186 


47.500 6.506 5.294 2.704 6.506 11.500 12.032 


50.000 7.142 5.906 3.202 7.142 12.346 12.877 


52.500 7.793 6.532 3.706 7.793 13.191 13.723 


55.000 8.458 7.173 4.218 8.458 14.037 14.569 


57.500 9.138 7.830 4.738 9.138 14.883 15.415 


60.000 9.833 8.501 5.264 9.833 15.729 16.261 


62.500 10.557 9.200 5.810 10.557 16.591 17.123 


65.000 11.373 9.985 6.420 11.373 17.544 18.075 


67.500 12.209 10.788 7.040 12.209 18.496 19.028 


70.000 13.063 11.610 7.668 13.063 19.448 19.980 


72.500 13.935 12.451 8.306 13.935 20.401 20.933 


75.000 14.826 13.310 8.954 14.826 21.353 21.885 


77.500 15.736 14.188 9.610 15.736 22.306 22.837 


80.000 16.665 15.084 10.276 16.665 23.258 23.789 


82.500 17.612 15.999 10.952 17.612 24.210 24.742 


85.000 18.564 16.933 11.636 18.564 25.162 25.694 


87.500 19.516 17.883 12.330 19.516 26.115 26.647 


90.000 20.468 18.836 13.034 20.468 27.067 27.599 


92.500 21.495 19.862 13.804 21.495 28.094 28.626 


95.000 22.545 20.912 14.600 22.545 29.144 29.676 


97.500 23.595 21.962 15.410 23.595 30.194 30.726 


100.000 24.645 23.012 16.230 24.645 31.244 31.776 


 
Allgemeine Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in 
allen Sozialversicherungszweigen versichert ist. 
 


                                                
1 Berechnet für die Beitragsbemessungsgrenzen West. 
2 Berechnet mit den Merkern KRV und PKV = 0 sowie KVZ = 1,70. 
3 In der Steuerklasse II gilt PVZ = 0, in den anderen Steuerklassen gilt PVZ = 1. 
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Besondere maschinelle Jahreslohnsteuer 2024 (Prüftabelle)4 
unter Berücksichtigung der Änderungen durch das  


Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 


Jahres-
bruttolohn 
(in Euro) 


Jahreslohnsteuer 2024 (in Euro) in Steuerklasse 


I II III IV V VI 


5.000 0 0 0 0 438 616 


7.500 0 0 0 0 746 924 


10.000 0 0 0 0 1.054 1.232 


12.500 0 0 0 0 1.362 1.540 


15.000 21 0 0 21 1.670 1.848 


17.500 419 0 0 419 2.258 2.790 


20.000 950 116 0 950 3.308 3.840 


22.500 1.559 563 0 1.559 4.358 4.890 


25.000 2.190 1.128 0 2.190 5.408 5.940 


27.500 2.845 1.743 0 2.845 6.458 6.932 


30.000 3.522 2.382 324 3.522 7.388 7.866 


32.500 4.221 3.043 756 4.221 8.342 8.842 


35.000 4.944 3.726 1.248 4.944 9.342 9.864 


37.500 5.689 4.433 1.798 5.689 10.382 10.914 


40.000 6.456 5.162 2.398 6.456 11.432 11.964 


42.500 7.246 5.913 3.010 7.246 12.482 13.014 


45.000 8.059 6.688 3.634 8.059 13.532 14.064 


47.500 8.895 7.485 4.270 8.895 14.582 15.114 


50.000 9.753 8.304 4.916 9.753 15.632 16.164 


52.500 10.634 9.146 5.574 10.634 16.682 17.214 


55.000 11.537 10.011 6.244 11.537 17.732 18.264 


57.500 12.463 10.899 6.924 12.463 18.782 19.314 


60.000 13.412 11.809 7.616 13.412 19.832 20.364 


62.500 14.383 12.742 8.320 14.383 20.882 21.414 


65.000 15.377 13.697 9.034 15.377 21.932 22.464 


67.500 16.394 14.675 9.760 16.394 22.982 23.514 


70.000 17.433 15.676 10.498 17.433 24.032 24.564 


72.500 18.483 16.699 11.246 18.483 25.082 25.614 


75.000 19.533 17.744 12.006 19.533 26.132 26.664 


77.500 20.583 18.794 12.778 20.583 27.182 27.714 


80.000 21.633 19.844 13.560 21.633 28.232 28.764 


82.500 22.683 20.894 14.354 22.683 29.282 29.814 


85.000 23.733 21.944 15.158 23.733 30.332 30.864 


87.500 24.783 22.994 15.976 24.783 31.382 31.914 


90.000 25.833 24.044 16.804 25.833 32.432 32.964 


92.500 26.883 25.094 17.642 26.883 33.482 34.014 


95.000 27.933 26.144 18.494 27.933 34.532 35.064 


97.500 28.983 27.194 19.356 28.983 35.582 36.114 


100.000 30.033 28.244 20.228 30.033 36.632 37.164 


 
Besondere Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in 
keinem Sozialversicherungszweig versichert und privat kranken- und pflegeversichert ist 
sowie dem Arbeitgeber keine Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge 
mitgeteilt hat. 


                                                
4 Berechnet mit den Merkern KRV = 2 und PKV = 1; PKPV = 0. 
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Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen für Dezember 2024  
zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer (einschließlich der Berechnung des 


Solidaritätszuschlags und der Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer) 
 
 
Inhalt 
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2.3 Freibeträge für Versorgungsbezüge und Altersentlastungsbetrag 
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3. Schnittstellenkonventionen 
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4. Interne Felder 
5. Programmablaufplan Dezember 2024 
 
 
1. Gesetzliche Grundlagen/Allgemeines 
 
Der Programmablaufplan enthält gem. § 51 Absatz 4 Nummer 1a EStG die Berechnung für 
die Herstellung von Lohnsteuertabellen einschließlich der Berechnung des 
Solidaritätszuschlags und der Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer mit 
Lohnstufen. 
 
Der Programmablaufplan berücksichtigt folgende Änderungen durch das Gesetz zur 
steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024: 
 
Entlastung durch 
 


- die Anhebung des Grundfreibetrags für 2024 und Nachholung ab 1. Dezember 2024 
bei täglichem, wöchentlichem und monatlichem Lohnzahlungszeitraum, 


- den erhöhten Kinderfreibetrag bei der Berechnung des Solidaritätszuschlags und der 
Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer und die Nachholung ab 
1. Dezember 2024 bei täglichem, wöchentlichem und monatlichem 
Lohnzahlungszeitraum. 


 
Aus Gründen der Vermeidung von Bürokratiekosten wird von Seiten der Verwaltung auch die 
(Weiter)Anwendung der auf Grundlage des Programmablaufplans vom 23. Februar 2024 
(BStBl. I Seite 295) erstellten Tages-/Wochen-/Monats-/Jahres-Lohnsteuertabellen 2024 
nicht beanstandet. In den Steuerklassen I bis IV ist hierbei die Lohnsteuer für im Dezember 
2024 endende Lohnzahlungszeiträume in der Weise zu ermitteln, dass nach der Ermittlung 
der einzubehaltenden Lohnsteuer zum Ausgleich der Anhebung des Grundfreibetrags von 
der Lohnsteuer ein fester Betrag abzuziehen ist. Dieser beträgt in den Steuerklassen I, II 
und IV bei  
 
- einem täglichen Lohnzahlungszeitraum 1,13 Euro, 
- einem wöchentlichen Lohnzahlungszeitraum 7,93 Euro, 
- einem monatlichen und einem jährlichen  


Lohnzahlungszeitraum jeweils 34,00 Euro. 
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In der Steuerklasse III sind diese Abzugsbeträge zu verdoppeln. Negative Beträge dürfen 
nicht entstehen. Die Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) sind 
ohne weitere Besonderheiten auf Grundlage der nach dem Programmablaufplan vom 
23. Februar 2024 (a. a. O.) erstellten Tages-/Wochen-/Monats-/Jahres-Lohnsteuertabellen 
2024 zu ermitteln. 
 
Die Vereinfachungsregelung kann auch beim Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den 
Arbeitgeber (§ 42b EStG) angewandt werden, d. h., es sind von der Lohnsteuer in den 
Steuerklassen I, II und IV 34 Euro und in der Steuerklasse III 68 Euro abzuziehen, ohne dass 
negative Beträge entstehen dürfen. Zu den Zuschlagsteuern siehe oben. 
 
Bei der Aufstellung wurde berücksichtigt, dass  
 
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die 


Beitragsbemessungsgrenze 62.100 Euro (2023: 59.850 Euro) beträgt, 
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) 


weiterhin 14,0 % beträgt, 
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen 


Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche 
Zusatzbeitragssatz 1,7 % (2023: 1,6 %) beträgt,  


- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz weiterhin 
3,40 % beträgt, 


- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze 
(BBG West) 90.600 Euro (2023: 87.600 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze 
Ost (BBG Ost) 89.400 Euro (2023: 85.200 Euro) beträgt, 


- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt. 
 
2. Erläuterungen 
 
2.1 Allgemeines 
 
Es sind tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Lohnzahlungszeiträume 
berücksichtigt. Die Aufteilung von Jahresbeträgen auf unterjährige Lohnzahlungszeiträume 
wird entsprechend den in § 39b Absatz 2 Satz 9 EStG angegebenen Bruchteilen 
vorgenommen. Bruchteile eines Cent werden entsprechend den Angaben im 
Programmablaufplan auf ganze Cent aufgerundet bzw. bleiben außer Ansatz. 
 
Hat ein Rechenergebnis oder ein zu übertragendes Feld Dezimalstellen, die im 
Empfangsfeld nicht vorgesehen sind, und ist im Programmablaufplan nichts anderes 
angegeben, sind diese überschüssigen Dezimalstellen wegzulassen. Dies gilt jedoch nur für 
die im Programmablaufplan genannten Felder. Zwischenfelder, die durch die 
Programmierung oder die verwendete Programmiersprache notwendig werden, sind nicht zu 
runden. 
 
2.2 Verhältnis zur maschinellen Lohnsteuerberechnung 
 
Der „Programmablaufplan für die Erstellung von Lohnsteuertabellen für Dezember 2024 zur 
manuellen Berechnung der Lohnsteuer“ ist an den „Programmablaufplan für die maschinelle 
Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags 
und der Maßstabsteuer für die Kirchenlohnsteuer für Dezember 2024“ angelehnt. So sind 
Felder und Unterprogramme häufig identisch. 
 
2.3 Freibeträge für Versorgungsbezüge und Altersentlastungsbetrag 
 
Werden Versorgungsbezüge als laufender Arbeitslohn gezahlt, bleibt höchstens der auf den 
jeweiligen Lohnzahlungszeitraum entfallende Anteil der Freibeträge für Versorgungsbezüge 
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(§ 19 Absatz 2 EStG) steuerfrei. Dieser Anteil ist wie folgt zu ermitteln: Bei monatlicher 
Lohnzahlung sind die Jahresbeträge mit einem Zwölftel, bei wöchentlicher Lohnzahlung die 
Monatsbeträge mit 7/30 und bei täglicher Lohnzahlung die Monatsbeträge mit 1/30 
anzusetzen. Dabei darf der sich hiernach insgesamt ergebende Monatsbetrag auf den 
nächsten vollen Euro-Betrag, der Wochenbetrag auf den nächsten durch zehn teilbaren 
Centbetrag und der Tagesbetrag auf den nächsten durch fünf teilbaren Centbetrag 
aufgerundet werden. Der dem Lohnzahlungszeitraum entsprechende anteilige Höchstbetrag 
darf auch dann nicht überschritten werden, wenn in früheren Lohnzahlungszeiträumen 
desselben Kalenderjahres wegen der damaligen Höhe der Versorgungsbezüge ein 
niedrigerer Betrag als der Höchstbetrag berücksichtigt worden ist. Eine Verrechnung des in 
einem Monat nicht ausgeschöpften Höchstbetrags mit den, den Höchstbetrag 
übersteigenden Beträgen eines anderen Monats ist nicht zulässig. Die vorstehenden 
Regelungen gelten nicht in den Fällen des permanenten Lohnsteuer-Jahresausgleiches nach 
§ 39b Absatz 2 Satz 12 EStG i.V.m. R 39b.8 LStR. Der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 
ist in der Steuerklasse VI nicht zu berücksichtigen (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 1 EStG). 
 
Die vorstehende Regelung gilt für die Berücksichtigung des Altersentlastungsbetrags 
entsprechend. 
 
2.4 Vorsorgepauschale 
 
Aus Vereinfachungsgründen werden bei der Erstellung der Lohnsteuertabellen - bezogen auf 
den Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die soziale Pflegeversicherung - der 
Beitragszuschlag für Kinderlose und die Beitragsabschläge für zweite und weitere Kinder 
(§ 55 Absatz 3 SGB XI) in keinem Fall berücksichtigt. Beim Teilbetrag der 
Vorsorgepauschale für die gesetzliche Krankenversicherung ist immer auf den 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz der Krankenkassen (s. § 242a SGB V) abzustellen 
(s. BT-Drs. 18/1529 vom 26. Mai 2014, Seite 65 letzter Absatz). 
 
Werden vom privat versicherten Arbeitnehmer Basiskranken- und Pflege-
Pflichtversicherungsbeiträge nachgewiesen, ist die Lohnsteuer in einer Nebenrechnung zu 
ermitteln. Dabei werden die nachgewiesenen Beiträge des Arbeitnehmers um die nach den 
Lohnsteuertabellen für den tatsächlichen (Brutto-)Jahresarbeitslohn berücksichtigten 
Teilbeträge der Vorsorgepauschale gemindert. Von dem verbleibenden Betrag ist der 
typisierte Arbeitgeberzuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung abzuziehen, wenn der 
Arbeitgeber verpflichtet ist, einen Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen. 
Der so ermittelte Wert ist von dem maßgeblichen Bruttoarbeitslohn abzuziehen. Die 
Lohnsteuer ist für den geminderten Bruttoarbeitslohn in der Tabelle abzulesen. Für diese 
Nebenrechnung weisen die Tabellen für privat versicherte Arbeitnehmer den typisierten 
Arbeitgeberzuschuss und die Teilbeträge der Vorsorgepauschale für die Kranken- und 
Pflegeversicherung (ggf. die Mindestvorsorgepauschale) aus. 
 
Beispiel 1:  
 
Ein Arbeitnehmer in der Steuerklasse III (keine Kinder, Beitragsbemessungsgrenze West) 
erhält einen Bruttojahresarbeitslohn von 75.000 Euro. Er ist in der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversichert und privat kranken- und pflegeversichert. Seine 
nachgewiesenen Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge betragen 
12.000 Euro im Jahr. Dazu erhält er einen Zuschuss von seinem Arbeitgeber. 
 
Die Lohnsteuer nach der allgemeinen Lohnsteuertabelle beträgt 9.068 Euro im Jahr; dabei 
ist durch die Berücksichtigung der Vorsorgepauschale ein Aufwand für gesetzliche Kranken- 
und soziale Pflegeversicherung von 5.930 Euro berücksichtigt; der typisierte 
Arbeitgeberzuschuss beträgt in 2024 ebenfalls 5.930 Euro. Um die nachgewiesenen 
Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge zu berücksichtigen, sind in einer 
Nebenrechnung diese Beiträge um den nach der allgemeinen Lohnsteuertabelle 
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berücksichtigten Aufwand für die gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung und 
den typisierten Arbeitgeberzuschuss zu mindern. Es verbleiben (12.000 Euro – 5.930 Euro – 
5.930 Euro =) 140Euro, die den Bruttojahresarbeitslohn mindern. In diesem Fall ist die 
Lohnsteuer bei einem Bruttojahresarbeitslohn von (75.000 Euro – 140 Euro =) 74.860 Euro 
abzulesen. Die Lohnsteuer beträgt in der Steuerklasse III 9.030 Euro. 
 
Beispiel 2: 
 
Ein Beamter in der Steuerklasse I ohne Kinder erhält einen Jahresarbeitslohn von 
17.500 Euro. Seine nachgewiesenen Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge 
betragen 2.400 Euro im Jahr. Er erhält keinen Zuschuss von seinem Arbeitgeber. 
 
Die Lohnsteuer nach der besonderen Lohnsteuertabelle beträgt 424 Euro im Jahr; dabei ist 
durch die Berücksichtigung der Mindestvorsorgepauschale bereits ein Aufwand von 
1.900 Euro berücksichtigt. Um die nachgewiesenen Basiskranken- und Pflege-
Pflichtversicherungsbeiträge zu berücksichtigen, sind in einer Nebenrechnung diese Beiträge 
um die nach der besonderen Lohnsteuertabelle berücksichtigte Mindestvorsorgepauschale 
zu mindern. Es verbleiben (2.400 Euro - 1.900 Euro =) 500 Euro, die den Jahresarbeitslohn 
mindern. In diesem Fall ist die Lohnsteuer bei einem Jahresarbeitslohn von (17.500 Euro – 
500 Euro =) 17.000 Euro abzulesen. Die Lohnsteuer beträgt in der Steuerklasse I 331 Euro. 
 
Für Fälle, in denen die Lohnsteuertabellen keine Möglichkeit zur Berechnung anbieten, wird 
auf der Internetseite www.bmf-steuerrechner.de eine maschinelle Berechnung der 
Lohnsteuer durch das Bundesministerium der Finanzen angeboten. 
 
2.5  Feldlängen 
 
Das Format und die Länge der Parameter und internen Felder sind bei der Programmierung 
(Codierung) zu bestimmen, soweit sie sich nicht unmittelbar aus den Erläuterungen oder 
dem Programmablaufplan ergeben. Feldbeschreibungen ohne Stellenangaben beziehen sich 
auf Ganzzahlen, ansonsten sind die Nachkommastellen angegeben. Bei der 
Steuerberechnung werden Gleitkommafelder verwendet. 
 
2.6  Symbole 
 
Die im Programmablaufplan verwendeten Sinnbilder entsprechen der Zeichenschablone 
nach DIN 66001. Darüber hinaus bedeuten: 
 


   = Wert nach unten abrunden (z. B. Euro  = auf volle Euro abrunden) 


   = Wert nach oben aufrunden (z. B. Cent  = auf volle Cent aufrunden) 


→ = „übertragen nach“ (Zuweisung) 
 
 
3. Schnittstellenkonventionen 
 
3.1  Eingangsparameter 
 
Die Plausibilität der Parameter wird im Programm nicht geprüft. Sie müssen daher in 
Vorprogrammen des Arbeitgebers abgesichert werden. Es kommen z. B. in Betracht: 
 
- Vorzeichenprüfung, 
- Prüfung auf gültigen Inhalt (z. B. Wert in LZZ nur 1, 2, 3 oder 4) 
 
Es werden folgende Eingangsparameter benötigt: 
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Name 
 


Bedeutung 


KRV 0 = der Arbeitnehmer ist in der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
pflichtversichert oder bei Befreiung von der Versicherungspflicht 
freiwillig versichert; es gilt die allgemeine 
Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 
 
1 = der Arbeitnehmer ist in der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
pflichtversichert oder bei Befreiung von der Versicherungspflicht 
freiwillig versichert; es gilt die Beitragsbemessungsgrenze Ost 
(BBG Ost) 
 
2 = wenn nicht 0 oder 1 
 


KVZ Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz bei einem gesetzlich 
krankenversicherten Arbeitnehmer in Prozent (bspw. 1,70 für 
1,70 %) mit 2 Dezimalstellen. Es ist der volle Zusatzbeitragssatz 
anzugeben. Die Aufteilung in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil 
erfolgt im Programmablauf. 
 


LZZ Lohnzahlungszeitraum: 
 
1 = Jahr 
2 = Monat 
3 = Woche 
4 = Tag 
 


PKV 0 = gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer 
1 = privat krankenversicherte Arbeitnehmer 
 


PVS 0 = Pflegeversicherung außerhalb Sachsens 
1 = Pflegeversicherung in Sachsen 
 


3.2 Ausgangsparameter 
 
Als Ergebnis stellt das Programm folgende Ausgangsparameter zur Verfügung: 
 
Name 
 


Bedeutung 


BK Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer in Cent 
 


BVSP Im Rahmen der Lohnsteuerberechnung im Lohnzahlungszeitraum 
berücksichtigter Teil der Vorsorgepauschale für Kranken- und 
Pflegeversicherungsaufwendungen in Cent 
 


LSTLZZ  Lohnsteuer im Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


LZALOG  Obergrenze der Tabellenstufe in der Lohnsteuertabelle für den 
Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


LZALUG  Untergrenze der Tabellenstufe in der Lohnsteuertabelle für den 
Lohnzahlungszeitraum in Cent 
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Name 
 


Bedeutung 


SOLZLZZ Für den Lohnzahlungszeitraum einzubehaltender 
Solidaritätszuschlag in Cent 
 


TAGZ Typisierter Arbeitgeberzuschuss zur Kranken- und 
Pflegeversicherung unter Berücksichtigung des durchschnittlichen 
Zusatzbeitragssatzes eines gesetzlich krankenversicherten 
Arbeitnehmers für den Lohnzahlungszeitraum in Cent 
 


 
4. Interne Felder 
 
Das Programm verwendet intern folgende Felder. Sollen solche Felder im Umfeld des 
Programms verwendet werden, können sie als Ausgangsparameter behandelt werden, 
soweit sie nicht während des Programmdurchlaufs noch verändert wurden. Die internen 
Felder müssen vor Aufruf des Programms gelöscht werden: 
 
Name 
 


Bedeutung 


ANP Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Euro 
 


ANTEIL1 Auf den Lohnzahlungszeitraum entfallender Anteil von Jahreswerten 
auf ganze Cent abgerundet 
 


BBGKVPV Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung in Euro 
 


BBGRV allgemeine Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung in Euro 
 


DIFF Differenz zwischen ST1 und ST2 in Euro 
 


EFA Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Euro 
 


GFB Grundfreibetrag in Euro 
 


JBMG Jahressteuer nach § 51a EStG, aus der Solidaritätszuschlag und 
Bemessungsgrundlage für die Kirchenlohnsteuer ermittelt werden, in 
Euro 
 


JW Jahreswert, dessen Anteil für einen Lohnzahlungszeitraum in 
UPANTEIL errechnet werden soll, in Cent 
 


JWLSTA Jahreswert Lohnsteuer vor Gesetz zur steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums 2024 in Cent 
 


JWLSTN Jahreswert Lohnsteuer unter Berücksichtigung des Gesetzes zur 
steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 in Cent 
 


JWSOLZA Jahreswert Solidaritätszuschlag vor Gesetz zur steuerlichen 
Freistellung des Existenzminimums 2024 in Cent 
 


JWSOLZN Jahreswert Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung des 
Gesetzes zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 
in Cent 
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Name 
 


Bedeutung 


JWBKA Jahreswert Bemessungsgrundlage Kirchensteuer vor Gesetz zur 
steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 in Cent 
 


JWBKN Jahreswert Bemessungsgrundlage Kirchensteuer unter 
Berücksichtigung des Gesetzes zur steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums 2024 in Cent 
 


KFB Summe der Freibeträge für Kinder in Euro 
 


KVSATZAG Beitragssatz des Arbeitgebers zur gesetzlichen Krankenversicherung 
unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes 
eines gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmers 
(5 Dezimalstellen) 
 


KVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers zur gesetzlichen 
Krankenversicherung (5 Dezimalstellen) 
 


KZTAB Kennzahl für die Einkommensteuer-Tarifarten: 
 
1 = Grundtarif 
2 = Splittingverfahren 
 


LSTJAHR Jahreslohnsteuer in Euro 
 


MIST Mindeststeuer für die Steuerklassen V und VI in Euro 
 


PVSATZAG Beitragssatz des Arbeitgebers zur sozialen Pflegeversicherung 
(6 Dezimalstellen) 
 


PVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers zur sozialen Pflegeversicherung 
(6 Dezimalstellen) 
 


RVSATZAN Beitragssatz des Arbeitnehmers in der allgemeinen gesetzlichen 
Rentenversicherung (4 Dezimalstellen) 
 


RW Rechenwert in Gleitkommadarstellung 
 


SAP Sonderausgaben-Pauschbetrag in Euro 
 


SCHLEIFZ Schleifenzähler für Differenzberechnung 
 


SOLZFREI Freigrenze für den Solidaritätszuschlag in Euro 
 


SOLZJ Solidaritätszuschlag auf die Jahreslohnsteuer in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


SOLZMIN Zwischenwert für den Solidaritätszuschlag auf die Jahreslohnsteuer 
in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ST Tarifliche Einkommensteuer in Euro 
 


ST1 Tarifliche Einkommensteuer auf das 1,25-fache ZX in Euro 
 


ST2 Tarifliche Einkommensteuer auf das 0,75-fache ZX in Euro 
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Name 
 


Bedeutung 


STKL Steuerklasse: 
 
1 = I 
2 = II 
3 = III 
4 = IV 
5 = V 
6 = VI 
 


VHB Höchstbetrag der Mindestvorsorgepauschale für die Kranken- und 
Pflege-Pflichtversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die Rentenversicherung 
sowie die gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung nach 
fiktiven Beträgen oder ggf. für die private Krankenversicherung in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP1 Zwischenwert 1 bei der Berechnung der Vorsorgepauschale in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSP2 Zwischenwert 2 bei der Berechnung der Vorsorgepauschale in Euro, 
Cent (2 Dezimalstellen) 
 


VSPN Vorsorgepauschale mit Teilbeträgen für die Rentenversicherung 
sowie der Mindestvorsorgepauschale für die Kranken- und Pflege-
Pflichtversicherung in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


W1STKL5 Erster Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 
 


W2STKL5 Zweiter Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


W3STKL5 Dritter Grenzwert in Steuerklasse V/VI in Euro 
 


X Zu versteuerndes Einkommen gem. § 32a Absatz 1 und 5 EStG in 
Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


Y Gem. § 32a Absatz 1 EStG (6 Dezimalstellen) 
 


ZKF Zahl der Freibeträge für Kinder (eine Dezimalstelle, nur bei 
Steuerklassen I, II, III und IV) 
 


ZRE4 Steuerpflichtiger Arbeitslohn in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ZRE4O Maßgeblicher steuerpflichtiger Arbeitslohn in Euro, Cent 
(2 Dezimalstellen) 
 


ZRE4VP Auf einen Jahreslohn hochgerechnetes ZRE4O zur Berechnung der 
Vorsorgepauschale in Euro, Cent (2 Dezimalstellen) 
 


ZTABFB Feste Tabellenfreibeträge (ohne Vorsorgepauschale) in Euro 
 


ZVE Zu versteuerndes Einkommen in Euro 
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Name 
 


Bedeutung 


ZX, ZZX, HOCH, 
VERGL 


Zwischenfelder zu X für die Berechnung der Steuer nach § 39b 
Absatz 2 Satz 7 EStG in Euro. 
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PAPTAB1224


1 = Jahreslohnsteuertabelle
2 = Monatslohnsteuertabelle
3 = Wochenlohnsteuertabelle
4 = Tageslohnsteuertabelle


5. Programmablaufplan zum
Erstellen der Lohnsteuertabellen


für Dezember 2024
Tabellensteuerung


KRV = .....


LZZ = .....


ZRE4 = 0


0 = allgemeine Lohnsteuertabelle West
1 = allgemeine Lohnsteuertabelle Ost
2 = besondere Lohnsteuertabelle


STKL = 1


ZKF = 0


ZRE4O =
ZRE4 + 35,99 


BERECH


C


Ende


STKL < 5


ZKF < 6


ZKF = 
ZKF + 0,5


C
STKL = 6


ZRE4
< 60012


ZRE4 =
ZRE4 + 36


STKL =
STKL + 1


A


B


A


B


Das Ende der Lohnsteuer-
tabelle ist hier nur beispielhaft 
mit 60.012 Euro angegeben


Anmerkungen:
 
Die Zahl der Freibeträge für 
Kinder ist hier nur beispielhaft 
mit 6 angegeben.


Die 0,5-Stufung der
Freibeträge für Kinder ist 
beispielhaft.


UPANTEIL2
Berechnung Unter- und
Obergrenze der Tabellenstufe


LZALUG =
ZRE4 * 100 


PVS = .....


PKV = .....


0 = Pflegeversicherung nicht Sachsen
1 = Pflegeversicherung in Sachsen


0 = gesetzliche Krankenversicherung
1 = private Krankenversicherung


MPARA


Nein


JaNein


Ja


Ja


Nein


Nein


Inhaltliche Änderung


Redaktionelle Änderung 
(Darstellung)


Zuweisung von Werten


Ja


KVZ = .....


SCHLEIFZ = 1


SCHLEIFZ = 2


W1STKL5 = 13432


GFB = 11784


Grenzwert für Berechnung der 
Steuerklassen V / VI anpassen


Grundfreibetrag an Änderung anpassen


BERECH


MLST1224


SOLZFREI = 18130 Freigrenze SolZ zurücksetzen
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ENDE


MPARA Zuweisung von Werten


BBGRV = 
89400


BBGRV = 
90600


RVSATZAN = 
0,093


Ja


KVSATZAN = 
KVZ/2/100 + 0,07


KVSATZAG = 
0,0085 + 0,07


BBGKVPV = 
62100


PVSATZAN = 0,017


PVSATZAG = 0,017


KRV < 2


KRV = 0Nein Ja


Parameter 
Rentenversicherung


Parameter 
Krankenversicherung /
Pflegeversicherung


PVS = 1Nein


Nein


W1STKL5 = 13279


W2STKL5 = 33380


W3STKL5 = 222260


Grenzwerte für die
Steuerklassen V / VI


GFB = 11604


SOLZFREI = 18130


Grundfreibetrag


Freigrenze SolZ


Ja


PVSATZAN = 0,022


PVSATZAG = 0,012


Wert vor Gesetzesänderung


Werte ändern sich durch das Gesetz zur 
steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums 2024 nicht


Wert vor Gesetzesänderung


 







Stand:  18.10.2024 (endgültig)  Anlage 2 


Seite 12 von 26 
 


MLSTJAHR


LSTJAHR = ST


JW = LSTJAHR 
* 100


LSTLZZ = ANTEIL1


UPANTEIL


BERECH


Ende


Ermittlung des Anteils der Jahreslohnsteuer bzw. der 
Bemessungsgrundlage für die Zuschlagsteuern für den 
Lohnzahlungszeitraum 


Steuerung der Einzelfallberechnung


ZVE = ZVE -  KFB


MSOLZ


Ermittlung des Anteils der Jahreslohnsteuer bzw. der 
Bemessungsgrundlage für die Zuschlagsteuern für den 
Lohnzahlungszeitraum 


Ermittlung des Solidaritätszuschlags mit Aufteilung von 
SOLZJ und JBMG auf den Lohnzahlungszeitraum 


ZKF = 0


JBMG = ST


JW = BVSP 


UPANTEIL


BVSP = ANTEIL1


JW = TAGZ


UPANTEIL


TAGZ = ANTEIL1


UPMLST


Nein Ja


Ermittlung des der festen Tabellenfreibeträge 
(ohne Vorsorgepauschale) MZTABFBAMZTABFBN


SCHLEIFZ = 1Nein Ja


JWLSTA = JWJWLSTN = JW


SCHLEIFZ = 1Nein Ja
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MZTABFBA


STKL = 1


STKL = 3


ZTABFB =
EFA + ANP


 + SAP


KFB =
ZKF * 9312


ENDE


STKL = 2


KFB =
ZKF * 9312


KFB =
ZKF * 9312


KFB =
ZKF * 4656


STKL = 5


STKL = 4


KFB = 0KFB = 0


SAP = 36SAP = 36SAP = 36SAP = 36


EFA = 4260KZTAB = 2


KZTAB = 1


Ermittlung der festen Tabellenfreibeträge mit Werten vor 
Gesetzesänderung für Vergleichsberechnung (ohne 
Vorsorgepauschale)


SAP = 36


ANP = 0


SAP = 0


EFA = 0


ANP = 1230 ANP = 1230 ANP = 1230ANP = 1230ANP = 1230


JaNein


Nein


Nein


Nein


Nein Ja


Ja


Ja


Ja
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MZTABFBN


STKL = 1


STKL = 3


ZTABFB =
EFA + ANP


 + SAP


KFB =
ZKF * 9540


ENDE


STKL = 2


KFB =
ZKF * 9540


KFB =
ZKF * 9540


KFB =
ZKF * 4770


STKL = 5


STKL = 4


KFB = 0KFB = 0


SAP = 36SAP = 36SAP = 36SAP = 36


EFA = 4260KZTAB = 2


KZTAB = 1


Ermittlung der festen Tabellenfreibeträge mit Kinderfreibeträgen nach dem 
Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024
(ohne Vorsorgepauschale)


SAP = 36


ANP = 0


SAP = 0


EFA = 0


ANP = 1230 ANP = 1230 ANP = 1230ANP = 1230ANP = 1230


JaNein


Nein


Nein


Nein


Nein Ja


Ja


Ja


Ja
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MLSTJAHR


ENDE


UPEVP


ZVE = ZRE4O
- ZTABFB


- VSP


Ermittlung der
Vorsorgepauschale


UPMLST


Ermittlung der Jahreslohnsteuer 


 
 
 
 
 


UPMLST


ZVE < 1


STKL < 5


ZVE = 0


X =
ZVE / KZTAB


MST5-6


Euro
X = 0


Ja


JaNein


Nein


SCHLEIFZ = 1


UPTAB1224 UPTAB24


JaNein


UPMLST


ZVE < 1


STKL < 5


ZVE = 0


ENDE


X =
ZVE / KZTAB


MST5-6


Euro
X = 0


Ja


JaNein


Nein


SCHLEIFZ = 1


UPTAB24N UPTAB24A


JaNein
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UPEVP


VHB= 1900


VSP2 >
VHB


MVSP


VSP2 = VHB


ENDE


Ermittlung der Vorsorgepauschale 
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 und 
Absatz 4 EStG) 


VSP1 = 0


VSP2 =
0,12 * ZRE4VP


VSP1 =
ZRE4VP * RVSATZAN


VSPN >
VSP


Euro


KRV > 1


ZRE4VP
> BBGRV


VSPN =
VSP1 + VSP2


VSP = VSPN


STKL =
3


VHB = 3000


ZRE4VP = 
BBGRV


PKV = 1


BVSP = 
VSP2 * 100


Euro


ZRE4VP = ZRE4O


Nein


Ja


Nein


Nein


Ja


Nein


JaNein


Ja


Nein


Ja


Ja
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MVSP


PKV = 1


ENDE


Vorsorgepauschale 
(§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG) 
Vergleichsberechnung
zur Mindestvorsorgepauschale


ZRE4VP > 
BBGKVPV


ZRE4VP = 
BBGKVPV


VSP = ZRE4VP * 
(KVSATZAN + 
PVSATZAN)


EuroVSP = VSP + 
VSP1


TAGZ = ZRE4VP * 
(KVSATZAG + 


PVSATZAG) * 100


VSP2 >
VSP


BVSP =
VSP2 * 100


BVSP =
VSP * 100


Euro Euro


Euro


Nein


Nein


JaNein


VSP = 0


Ja


Ja
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MST5-6


ZX = W2STKL5


ZZX > 
W2STKL5


ZX = ZZX


ENDE


Lohnsteuer für die Steuerklassen V und VI 
(§ 39b Absatz 2 Satz 7 EStG)


HOCH = ST + (ZZX – 
W1STKL5)


 *  0,42
Euro


ST = HOCH


HOCH < VERGL


UP5-6UP5-6


ST = ST +
 (ZZX – 


W2STKL5)
* 0,42


ZZX > 
W1STKL5


ZX = W1STKL5


UP5-6


ZZX = X


VERGL = ST


ST = VERGL


ZZX > 
W3STKL5


ST = ST +
 (W3STKL5 – 


W2STKL5) * 0,42


ST = ST +
 (ZZX – W3STKL5)


* 0,45


Euro


Euro


JaNein


JaNeinJa


JaNein


Nein
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MIST = ZX * 0,14


MIST > DIFF


ST = DIFF ST = MIST


X = ZX * 1,25


ST2 = ST


X = ZX * 0,75


DIFF = 
(ST1 - ST2) * 2


ST1 = ST


ENDE


UP5-6


Euro


JaNein


SCHLEIFZ = 1


UPTAB24N UPTAB24A


JaNein


SCHLEIFZ = 1


UPTAB24N UPTAB24A


JaNein
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MSOLZ


JBMG > 
SOLZFREI


SOLZLZZ = 0


SOLZMIN
< SOLZJ


SOLZJ =
JBMG *


5,5 / 100


SOLZLZZ = 
ANTEIL1


SOLZJ = SOLZMIN


ENDE


UPANTEIL


JW = SOLZJ * 100


SOLZFREI =
SOLZFREI * 


KZTAB


SOLZMIN =
(JBMG -


SOLZFREI)
* 11,9 / 100


BK = ANTEIL1


UPANTEIL


JW = JBMG * 100


Aufteilung des Betrages nach
§ 51a EStG auf den LZZ für
die Kirchensteuer


Cent


Nein Ja


Nein Ja


Ermittlung des Solidaritätszuschlages
mit Aufteilung von SOLZJ und JBMG auf den 
Lohnzahlungszeitraum


SCHLEIFZ = 1


JWSOLZN = JW JWSOLZA = JW


JaNein


SCHLEIFZ = 1


JWBKN = JW JWBKA = JW


JaNein
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UPANTEIL


LZZ = 1


LZZ = 3


ENDE


LZZ = 2


ANTEIL1 = JW
ANTEIL1 =


JW / 12
ANTEIL1 =


JW * 7 / 360
ANTEIL1 =
JW / 360


Anteil von Jahresbeträgen für einen
LZZ (§ 39b Absatz 2 Satz 9 EStG)


CentCentCent


Ja


Ja


Ja


Nein


Nein


Nein


 
 
 


UPANTEIL2


LZZ = 1


LZZ = 3


ENDE


LZZ = 2


LZALUG =
LZALUG / 12


LZALUG =
LZALUG * 7 / 


360


LZALUG =
LZALUG / 360


Berechnung der 
Untergrenze und Ober-
grenze der Tabellenstufe


LZALOG = 
LZALUG + 3599


LZALOG =
LZALUG + 299


LZALOG =
LZALUG + 69


LZALOG =
LZALUG + 9


CentCentCent


Ja


Ja


Ja


Nein


Nein


Nein
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UPTAB24A
Tarifliche Einkommensteuer (§ 32a EStG)
vor Gesetzesänderung


RW = 
RW * Y


ST =
RW + 1025,38


ST =
X * 0,42


-10602,13
ST = 0


X < GFB + 1


RW =
Y *181,19


RW =
RW + 2397


Y =
(X - GFB)
/ 10000


RW =
Y * 922,98


Y =
(X –       


/ 10000


X < 17006


X < 66761


RW =
RW + 1400


ST =
RW * Y


ENDE


ST =
ST * KZTAB


*) *) *)


X < 277826


ST =
X * 0,45


- 18936,88


*)


*) auf volle Euro  
abrunden


Nein


Nein


Nein


Ja


Ja


Ja


JaNein
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UPTAB24N
Tarifliche Einkommensteuer (§ 32a EStG)
nach Gesetz zur steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums 2024


RW = 
RW * Y


ST =
RW + 991,21


ST =
X * 0,42


-10636,31
ST = 0


X < GFB + 1


RW =
Y *181,19


RW =
RW + 2397


Y =
(X - GFB)
/ 10000


RW =
Y * 954,8


Y =
(X –       


/ 10000


X < 17006


X < 66761


RW =
RW + 1400


ST =
RW * Y


ENDE


ST =
ST * KZTAB


*) *) *)


X < 277826


ST =
X * 0,45


- 18971,06


*)


*) auf volle Euro  
abrunden


Nein


Nein


Nein


Ja


Ja


Ja


JaNein
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MLST1224


ENDE


Differenzrechnung Dezember 2024


Differenzermittlung nur 
für Monat/Woche/TagNein JaLZZ > 1


JW = JWLSTN – 
11 * (JWLSTA-JWLSTN)


Nein JaJW < 0


ANTEIL1 = 0UPANTEIL


LSTLZZ = 
ANTEIL1


JW = JWSOLZN – 
11 * (JWSOLZA-


JWSOLZN)


Nein JaJW < 0


ANTEIL1 = 0UPANTEIL


SOLZLZZ = 
ANTEIL1


JW = JWBKN – 
11 * (JWBKA-JWBKN)


Nein JaJW < 0


ANTEIL1 = 0UPANTEIL


BK = ANTEIL1


Lohnsteuer


Solidaritätszuschlag


Bemessungsgrundlage 
Kirchensteuer
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Allgemeine Jahreslohnsteuertabelle 2024 (Prüftabelle)12 


unter Berücksichtigung der Änderungen durch das  
Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 


 


 
Jahres-


bruttolohn 
(in Euro) 


 
Tabellenstufe 


 
Jahreslohnsteuer 2024 (in Euro) 


in Steuerklasse 
 


von … Euro bis … Euro I II III IV V VI 
5.000 4.968,00 5.003,99 0 0 0 0 373 551 


7.500 7.488,00 7.523,99 0 0 0 0 651 828 


10.000 9.972,00 10.007,99 0 0 0 0 925 1.102 


12.500 12.492,00 12.527,99 0 0 0 0 1.202 1.380 


15.000 14.976,00 15.011,99 0 0 0 0 1.476 1.653 


17.500 17.496,00 17.531,99 141 0 0 141 1.782 2.118 


20.000 19.980,00 20.015,99 544 0 0 544 2.528 3.060 


22.500 22.500,00 22.535,99 994 145 0 994 3.386 3.918 


25.000 24.984,00 25.019,99 1.485 504 0 1.485 4.233 4.765 


27.500 27.468,00 27.503,99 1.990 940 0 1.990 5.080 5.612 


30.000 29.988,00 30.023,99 2.518 1.436 0 2.518 5.939 6.471 


32.500 32.472,00 32.507,99 3.053 1.940 226 3.053 6.758 7.218 


35.000 34.992,00 35.027,99 3.611 2.466 564 3.611 7.510 7.990 


37.500 37.476,00 37.511,99 4.176 3.000 934 4.176 8.280 8.780 


40.000 39.996,00 40.031,99 4.764 3.556 1.350 4.764 9.092 9.608 


42.500 42.480,00 42.515,99 5.358 4.119 1.798 5.358 9.920 10.452 


45.000 45.000,00 45.035,99 5.976 4.706 2.286 5.976 10.779 11.311 


47.500 47.484,00 47.519,99 6.600 5.299 2.778 6.600 11.626 12.158 


50.000 49.968,00 50.003,99 7.239 5.906 3.278 7.239 12.473 13.004 


52.500 52.488,00 52.523,99 7.902 6.538 3.792 7.902 13.331 13.863 


55.000 54.972,00 55.007,99 8.571 7.175 4.304 8.571 14.178 14.710 


57.500 57.492,00 57.527,99 9.263 7.837 4.834 9.263 15.037 15.568 


60.000 59.976,00 60.011,99 9.962 8.504 5.362 9.962 15.883 16.415 


62.500 62.496,00 62.531,99 10.699 9.209 5.916 10.699 16.759 17.291 


65.000 64.980,00 65.015,99 11.514 9.989 6.524 11.514 17.706 18.237 


67.500 67.500,00 67.535,99 12.360 10.799 7.150 12.360 18.666 19.198 


70.000 69.984,00 70.019,99 13.211 11.616 7.778 13.211 19.612 20.144 


72.500 72.468,00 72.503,99 14.081 12.452 8.412 14.081 20.558 21.090 


75.000 74.988,00 75.023,99 14.983 13.318 9.068 14.983 21.518 22.050 


77.500 77.472,00 77.507,99 15.890 14.190 9.722 15.890 22.465 22.996 


80.000 79.992,00 80.027,99 16.829 15.094 10.394 16.829 23.424 23.956 


82.500 82.476,00 82.511,99 17.772 16.004 11.068 17.772 24.371 24.902 


85.000 84.996,00 85.031,99 18.732 16.945 11.760 18.732 25.331 25.863 


87.500 87.480,00 87.515,99 19.678 17.889 12.450 19.678 26.277 26.809 


90.000 90.000,00 90.035,99 20.638 18.849 13.160 20.638 27.237 27.769 


 
Allgemeine Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in 
allen Sozialversicherungszweigen versichert ist. 
 


                                                
1 Berechnet für die Beitragsbemessungsgrenzen West. 
2 Berechnet mit den Merkern KRV und PKV = 0 sowie KVZ = 1,70. 
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Besondere Jahreslohnsteuertabelle 2024 (Prüftabelle)3 


unter Berücksichtigung der Änderungen durch das  
Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 


 


 
Jahres-


bruttolohn 
(in Euro) 


 
Tabellenstufe 


 
Jahreslohnsteuer 2024 (in Euro) 


in Steuerklasse 
 


von … Euro bis … Euro I II III IV V VI 
5.000 4.968,00 5.003,99 0 0 0 0 439 616 


7.500 7.488,00 7.523,99 0 0 0 0 749 926 


10.000 9.972,00 10.007,99 0 0 0 0 1.055 1.232 


12.500 12.492,00 12.527,99 0 0 0 0 1.365 1.543 


15.000 14.976,00 15.011,99 22 0 0 22 1.672 1.849 


17.500 17.496,00 17.531,99 424 0 0 424 2.271 2.803 


20.000 19.980,00 20.015,99 954 118 0 954 3.315 3.846 


22.500 22.500,00 22.535,99 1.567 571 0 1.567 4.373 4.905 


25.000 24.984,00 25.019,99 2.195 1.132 0 2.195 5.416 5.948 


27.500 27.468,00 27.503,99 2.846 1.744 0 2.846 6.460 6.936 


30.000 29.988,00 30.023,99 3.528 2.388 328 3.528 7.396 7.874 


32.500 32.472,00 32.507,99 4.223 3.045 758 4.223 8.344 8.846 


35.000 34.992,00 35.027,99 4.952 3.734 1.252 4.952 9.354 9.876 


37.500 37.476,00 37.511,99 5.692 4.436 1.800 5.692 10.387 10.919 


40.000 39.996,00 40.031,99 6.466 5.171 2.404 6.466 11.445 11.977 


42.500 42.480,00 42.515,99 7.251 5.918 3.014 7.251 12.488 13.020 


45.000 45.000,00 45.035,99 8.071 6.699 3.642 8.071 13.547 14.079 


47.500 47.484,00 47.519,99 8.901 7.491 4.274 8.901 14.590 15.122 


50.000 49.968,00 50.003,99 9.754 8.305 4.916 9.754 15.633 16.165 


52.500 52.488,00 52.523,99 10.642 9.154 5.580 10.642 16.692 17.224 


55.000 54.972,00 55.007,99 11.540 10.014 6.246 11.540 17.735 18.267 


57.500 57.492,00 57.527,99 12.473 10.908 6.932 12.473 18.794 19.325 


60.000 59.976,00 60.011,99 13.416 11.813 7.620 13.416 19.837 20.369 


62.500 62.496,00 62.531,99 14.396 12.753 8.328 14.396 20.895 21.427 


65.000 64.980,00 65.015,99 15.384 13.703 9.038 15.384 21.938 22.470 


67.500 67.500,00 67.535,99 16.409 14.689 9.770 16.409 22.997 23.529 


70.000 69.984,00 70.019,99 17.441 15.684 10.502 17.441 24.040 24.572 


72.500 72.468,00 72.503,99 18.485 16.701 11.246 18.485 25.083 25.615 


75.000 74.988,00 75.023,99 19.543 17.754 12.012 19.543 26.142 26.674 


77.500 77.472,00 77.507,99 20.586 18.797 12.780 20.586 27.185 27.717 


80.000 79.992,00 80.027,99 21.645 19.856 13.568 21.645 28.244 28.775 


82.500 82.476,00 82.511,99 22.688 20.899 14.356 22.688 29.287 29.819 


85.000 84.996,00 85.031,99 23.746 21.957 15.168 23.746 30.345 30.877 


87.500 87.480,00 87.515,99 24.790 23.001 15.980 24.790 31.388 31.920 


90.000 90.000,00 90.035,99 25.848 24.059 16.814 25.848 32.447 32.979 


 
Besondere Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in 
keinem Sozialversicherungszweig versichert und privat kranken- und pflegeversichert ist 
sowie dem Arbeitgeber keine Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge 
mitgeteilt hat. 


                                                
3 Berechnet mit den Merkern KRV = 2 und PKV = 1. 
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Urteil vom 01. August 2024, VI R 52/20
Besteuerung von Ab�ndungen nach dem DBA-Frankreich 1959/2001 - Grenzgängerregelung


ECLI:DE:BFH:2024:U.010824.VIR52.20.0


BFH VI. Senat


EStG § 19, EStG § 24 Nr 1, EStG § 49 Abs 1 Nr 4 Buchst d, DBA FRA Art 13 Abs 1, DBA FRA Art 13 Abs 5, FGO § 118 Abs 2, OECDMustAbk
Art 15 Abs 1, OECD-MA Art 15 Abs 1, EStG VZ 2015


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 11. Februar 2020, Az: 6 K 1055/18


Leitsätze


Dem Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland betreffend eine Entschädigung für die Au�ösung eines Dienstverhältnisses
nach Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich 1959/2001 steht ‑‑jedenfalls, soweit die Ab�ndung auf die Zeit entfällt, in der der (damals
unbeschränkt steuerp�ichtige) Arbeitnehmer im Inland gewohnt und gearbeitet hat‑‑ die sogenannte Grenzgängerregelung des Art. 13
Abs. 5 DBA-Frankreich 1959/2001 nicht entgegen.


Tenor


Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 11.02.2020 - 6 K 1055/18 wird als unbegründet
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I. Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) hatte bis zum 31.10.2005 seinen Wohnsitz im Inland. Seither ist sein ausschließlicher
Wohnsitz in X (Französische Republik ‑‑Frankreich‑‑) belegen.


1


Vom 06.02.1995 bis zum 30.06.2015 und damit für die Dauer von 245 Monaten stand er in einem Arbeitsverhältnis mit einem
Unternehmen des A Konzerns (bis zum 31.08.2002 mit der B AG, ab dem 01.09.2002 mit der C AG). Beschäftigt war der Kläger im
gesamten Zeitraum im A Werk in Y.


2


Für den Zeitraum Februar 1995 bis Oktober 2005 (129 Monate) führte der Arbeitgeber aufgrund des inländischen Wohnsitzes des
Klägers die einbehaltene Lohnsteuer und sonstigen Lohnsteuerabzugsbeträge an das zuständige Finanzamt ab.


3


Von November 2005 bis einschließlich Juni 2015 (116 Monate) wurde der Kläger aufgrund entsprechender
Freistellungsbescheinigungen des Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt ‑‑FA‑‑) als sogenannter Grenzgänger gemäß
Art. 13 Abs. 5 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik zur Vermeidung der
Doppelbesteuerungen und über gegenseitige Amts- und Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern vom 21.07.1959 (BGBl II 1961, 398, BStBl I 1961, 343) i.d.F. des
Zusatzabkommens vom 20.12.2001 (BGBl II 2002, 2372, BStBl I 2002, 892) ‑‑DBA-Frankreich 1959/2001‑‑ von der deutschen
Lohnsteuer freigestellt. Die laufenden Einkünfte des Klägers aus seinem inländischen Arbeitsverhältnis wurden in Frankreich der
Einkommensbesteuerung unterworfen.


4


 



https://www.bundesfinanzhof.de/de/





Am 28.07.2014 überreichte der Arbeitgeber dem Kläger eine "individuelle Berechnungsgrundlage für eine
Ausscheidensvereinbarung", wonach dem Kläger für den Fall des Abschlusses eines Aufhebungsvertrags zum 30.09.2014 (Turbo)
die Zahlung einer Ab�ndung in Höhe von 213.950,40 € und für den Fall des Abschlusses zum 30.11.2014 (ohne Turbo) die Zahlung
einer Ab�ndung in Höhe von 167.042 € in Aussicht gestellt wurde. Zum Abschluss eines Aufhebungsvertrags kam es nicht.


5


Der Kläger erhielt zuletzt ein monatliches Bruttogehalt in Höhe von 4.901,40 €.6


Mit Schreiben vom 19.12.2014 kündigte der Arbeitgeber das bestehende Arbeitsverhältnis mit dem Kläger aus
"verhaltensbedingten Gründen fristgerecht zum 30.06.2015". Der Betriebsrat widersprach dieser Kündigung.


7


Am 08.01.2015 erhob der Kläger vor dem Arbeitsgericht Kündigungsschutzklage.8


Mit Schreiben vom 27.02.2015 sprach der Arbeitgeber eine weitere verhaltensbedingte Kündigung zum 30.09.2015 sowie ebenfalls
mit Schreiben vom 27.02.2015 eine weitere außerordentliche fristlose Kündigung, hilfsweise eine fristgerechte Kündigung zum
30.09.2015 aus.


9


Ab dem 11.02.2015 war der Kläger von seinem Arbeitgeber "unwiderru�ich unter Anrechnung der Urlaubsansprüche bis zum Ende
der Kündigungsfrist am 30.06.2015" freigestellt.


10


Das Verfahren wegen Kündigungsschutz sowie ein zugleich geführtes Verfahren auf Zahlung ausstehenden Arbeitslohns endeten
gemäß Beschluss des Arbeitsgerichts vom 30.06.2015 mit folgendem Vergleich:


"1. Das Arbeitsverhältnis der Parteien endet auf Veranlassung der Beklagten aus betrieblichen Gründen unter Einhaltung der
ordentlichen Kündigungsfrist zum 30.06.2015.


2. Der Kläger wird unter Anrechnung auf Urlaub und Zeitguthaben bezahlt von der Arbeitsleistung bis 30.06.2015 freigestellt. Die
Beklagte rechnet das Arbeitsverhältnis bis dahin ordnungsgemäß ab und zahlt dem Kläger das sich daraus ergebende Nettoentgelt
aus.


3. Die Beklagte zahlt an den Kläger eine Ab�ndung i.H.v. 180.000 EUR brutto in entsprechender Anwendung der §§ 9, 10 KSchG. Die
Ab�ndung ist bereits jetzt entstanden und wird mit der letzten Entgeltabrechnung fällig.
…"


11


Durch Freistellungsbescheinigung vom 08.01.2015 bescheinigte das FA dem Arbeitgeber des Klägers widerru�ich, dass bei dem
Kläger als Grenzgänger gemäß § 39b Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ab 01.01.2015 und längstens bis zum 31.12.2017
vom Lohnsteuerabzug abgesehen werden könne.


12


Gegenüber seinem Arbeitgeber erklärte der Kläger am 08.07.2015 schriftlich, dass er seinen Wohnsitz in Frankreich auch nach
Auszahlung der Ab�ndung aufrechterhalten und weder er noch seine Familienangehörigen in die Bundesrepublik Deutschland
(Deutschland) zurückkehren werden.


13


Am 13.07.2015 teilte der Arbeitgeber des Klägers dem FA seine Rechtsauffassung zur Besteuerung der Ab�ndungszahlung des
Klägers mit, wonach diese als Entschädigung nur insoweit der beschränkten Steuerp�icht unterliege, als die zuvor ausgeübte
Tätigkeit der inländischen Besteuerung unterlegen habe. Der Arbeitgeber bat um Bestätigung seiner Rechtsauffassung durch das
FA sowie um eine Bescheinigung für beschränkt Steuerp�ichtige nach § 39 Abs. 3 EStG.


14







Entscheidungsgründe


Mit "Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2015 bei beschränkter Einkommensteuerp�icht nach § 1 Abs. 4 i.V.m. § 39 Abs. 2 und
3 EStG" vom 06.08.2015 bescheinigte das FA dem Arbeitgeber, dass von einem steuerp�ichtigen Arbeitslohn in Höhe von
94.775,51 € (= 129/245 von 180.000 €) Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag unter Anwendung der Steuerklasse I einzubehalten
seien. Auf dieser Bescheinigung vermerkte das FA: "Steuerfrei sind 116/245 von 180.000 € = 85.224,49 €."


15


Demgemäß behielt der Arbeitgeber des Klägers von dem Ab�ndungsbetrag Lohnsteuer in Höhe von 31.131 € sowie
Solidaritätszuschlag in Höhe von 1.712,20 € ein und führte diese Beträge im Streitjahr (2015) an das FA ab.


16


Daraufhin beantragte der Kläger beim FA sinngemäß die Freistellung von diesen Abzugsbeträgen. Sein Arbeitgeber habe die
Lohnsteuer und sonstigen Lohnsteuerabzugsbeträge zu Unrecht einbehalten und an das FA abgeführt. Denn als Grenzgänger sei er
mit seinen inländischen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit in Frankreich und nicht in Deutschland steuerp�ichtig.


17


Mit Schreiben vom 12.04.2016, das mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen war, lehnte das FA dies ab. Der Ab�ndungsbetrag
sei entsprechend der Dauer des Innehabens des inländischen Wohnsitzes im Verhältnis zur Dauer des Dienstverhältnisses
aufzuteilen und insoweit (129/245) im Inland steuerbar. Der anteilige Lohnsteuer-Einbehalt sei daher zu Recht erfolgt.


18


Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2020, 1469 veröffentlichten Gründen ab.


19


Während des Klageverfahrens setzte das FA mit Bescheid vom 11.12.2019 über die Erstattung von Lohnsteuer und
Solidaritätszuschlag unter Anwendung der sogenannten Fünftelregelung gemäß § 39b Abs. 3 Satz 1 und 9 i.V.m. § 34 Abs. 1 Satz 3
EStG sowie unter Berücksichtigung des Umstands, dass der Kläger verheiratet ist und zwei Kinder hat, Lohnsteuer in Höhe von
21.891 € und Solidaritätszuschlag in Höhe von 1.204 € als Erstattungsbeträge fest und zahlte diese an den Kläger aus.


20


Mit der Revision rügt der Kläger die Verletzung materiellen Rechts.21


Er beantragt sinngemäß,
das FG-Urteil, die Einspruchsentscheidung vom 13.03.2018 sowie den Bescheid des FA vom 12.04.2016 aufzuheben und das FA zu
verp�ichten, einen Freistellungsbescheid dergestalt zu erlassen, dass der Kläger auch von der noch einbehaltenen Lohnsteuer in
Höhe von 9.240 € und dem einbehaltenen Solidaritätszuschlag in Höhe von 508 € freigestellt wird.


22


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


23


II. Die Revision des Klägers ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat
zutreffend entschieden, dass der Kläger keinen Anspruch auf eine weitere steuerliche Freistellung der Ab�ndung, als vom FA
bislang gewährt, hat.


24


1. Der Kläger unterliegt mit seinen inländischen Einkünften der beschränkten Steuerp�icht gemäß § 1 Abs. 4 EStG, da er seit dem
01.11.2005 in Deutschland weder seinen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies steht zwischen den Beteiligten
zu Recht nicht in Streit. Der Senat sieht daher insoweit von weiteren Ausführungen ab.


25


2. Nach § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d EStG sind inländische Einkünfte auch solche Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die als
Entschädigung im Sinne des § 24 Nr. 1 EStG für die Au�ösung eines Dienstverhältnisses gezahlt werden, soweit die für die zuvor


26







ausgeübte Tätigkeit bezogenen Einkünfte der inländischen Besteuerung unterlegen haben.


a) Von § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d EStG werden daher auch Entschädigungen erfasst, die ‑‑wie vorliegend‑‑ (wegen des Verlusts des
Arbeitsplatzes) gemäß § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt werden.


27


b) Nach den tatsächlichen und den Senat bindenden Feststellungen (§ 118 Abs. 2 FGO) des FG hat der Kläger im Streitjahr im
Zusammenhang mit der vorzeitigen Au�ösung seines Dienstvertrags von seinem Arbeitgeber "in entsprechender Anwendung der
§§ 9, 10 KSchG" eine Entschädigung als Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes und die dadurch entgehenden Einnahmen
(§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG) erhalten.


28


aa) Die Auslegung von Verträgen gehört zu den tatsächlichen Feststellungen im Sinne des § 118 Abs. 2 FGO, die das
Revisionsgericht nur darauf überprüfen kann, ob die gesetzlichen Auslegungsregeln (§§ 133, 157 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),
die Denkgesetze und mögliche Erfahrungssätze zutreffend angewendet worden sind. Ist demgemäß die Würdigung durch das
Tatsachengericht zwar nicht zwingend, aber doch möglich, so ist sie revisionsrechtlich bindend (Senatsurteil vom 09.05.2019 -
VI R 43/16, Rz 18, m.w.N.).


29


bb) Danach ist der unter Berücksichtigung des Wortlauts des am 30.06.2015 geschlossenen Vergleichs, der Dauer des
Beschäftigungsverhältnisses, der Erläuterungen des Arbeitgebers und dessen früheren Ab�ndungsangeboten gefundene Schluss
des FG, die Parteien des arbeitsgerichtlichen Verfahrens seien darin einig gewesen, dass die Ab�ndung als Ausgleich für den
Schaden des Klägers gezahlt wird, der durch den Verlust seines Arbeitsplatzes und die damit wegfallenden laufenden
Lohneinnahmen entsteht, revisionsrechtlich nicht nur möglich, sondern naheliegend.


30


c) Durch die Rechtsprechung des Bundes�nanzhofs (BFH) ist zudem geklärt, dass eine solche Entschädigung zu den Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 19 EStG gehört (z.B. Senatsurteil vom 13.10.1978 - VI R 91/77, BFHE 126, 399, BStBl II
1979, 155).


31


3. Damit steht Deutschland nach innerstaatlichem Recht das Besteuerungsrecht für die streitgegenständliche Ab�ndung jedenfalls
insoweit zu, als die für die zuvor ausgeübte Tätigkeit bezogenen Einkünfte der inländischen Besteuerung unterlegen haben und
damit soweit die Ab�ndungszahlung anteilig auf den Zeitraum der Beschäftigung des Klägers beim A Konzern entfällt, in dem er
(ausschließlich) einen Wohnsitz im Inland innehatte und insoweit auch dort (weil unbeschränkt steuerp�ichtig) besteuert wurde.


32


a) Offenlassen kann der Senat in diesem Zusammenhang, ob das Besteuerungsrecht nach § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d EStG
voraussetzt, dass die für die zuvor ausgeübte Tätigkeit bezogenen Einkünfte tatsächlich im Inland besteuert worden sind oder von
dieser Vorschrift unter anderem auch vom Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) befreite inländische Einkünfte erfasst werden
(bejahend Gosch in Kirchhof/Seer, EStG, 23. Au�., § 49 Rz 69; Schmidt/Loschelder, EStG, 43. Au�., § 49 Rz 90). Denn das FA hat die
Ab�ndung vorliegend lediglich zu 129/245 und damit in demselben Umfang besteuert, in dem der Kläger die seinerzeitigen
Arbeitseinkünfte auch tatsächlich im Inland versteuert hat.


33


b) Die Bedenken des Klägers gegen den vom FA gewählten Aufteilungsmaßstab (Anzahl der Monate, in denen der Kläger im Inland
besteuert wurde, im Verhältnis zur Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses mit den Unternehmen des A Konzerns und damit im
Verhältnis 129/245) verfangen nicht. In den Zeitraum der Inlandsbesteuerung fällt entgegen der Auffassung des Klägers auch die
Tätigkeit für die B AG vom 06.02.1995 bis zum 31.08.2002. Denn nach den den Senat gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden
Feststellungen des FG war für die Bemessung der Ab�ndung neben dem Alter des Klägers vor allem die (gesamte) Dauer seiner
Betriebszugehörigkeit zum A Konzern, mithin einschließlich derjenigen zur B AG, ein entscheidender Faktor.


34


4. Das Deutschland nach innerstaatlichem Recht zustehende Besteuerungsrecht für die streitgegenständliche Ab�ndung ist
‑‑jedenfalls in dem Umfang, in dem es vom FA ausgeübt wurde‑‑ nicht nach Maßgabe des DBA-Frankreich 1959/2001
ausgeschlossen.
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a) Nach Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich 1959/2001 können Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit vorbehaltlich etwaiger (hier nicht
einschlägiger) Sonderregelungen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem die persönliche Tätigkeit, aus der die
Einkünfte herrühren, ausgeübt wird (Satz 1). Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten nach Satz 2 der Regelung
insbesondere Gehälter, Besoldungen, Löhne, Grati�kationen oder sonstige Bezüge sowie alle ähnlichen Vorteile, die von anderen
als den in Art. 14 DBA-Frankreich 1959/2001 bezeichneten Personen (das sind bestimmte öffentliche Kassen) gezahlt oder gewährt
werden. Eine Entschädigungszahlung für den Verlust des Arbeitsplatzes wird folglich vom objektiven Regelungsgegenstand des
Art. 13 Abs. 1 Satz 2 DBA-Frankreich 1959/2001 erfasst (BFH-Urteil vom 24.07.2013 - I R 8/13, BFHE 245, 291, BStBl II 2014, 929,
Rz 13).
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b) Zwar sind Ab�ndungen anlässlich der Beendigung eines Dienstverhältnisses nach den auf Art. 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 des
Musterabkommens der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen (OECD-MustAbk) basierenden DBA nicht im Tätigkeitsstaat, sondern im
Ansässigkeitsstaat zu besteuern. Denn bei Ab�ndungen handelt es sich unbeschadet dessen, dass sie nach dem innerstaatlichen
Recht Arbeitslohn (§ 19 EStG) sind, nicht um ein zusätzliches Entgelt für eine frühere Tätigkeit im Sinne des Art. 15 Abs. 1 Satz 2
OECD-MustAbk. Sie werden nicht für eine konkrete im Inland oder Ausland ausgeübte Tätigkeit gezahlt, sondern gerade für den
Verlust des Arbeitsplatzes. Ein bloßer Anlasszusammenhang zwischen Zahlung und Tätigkeit genügt nach dem
Abkommenswortlaut ("dafür") nicht. Die Finanzverwaltung hat sich dem prinzipiell angeschlossen (Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen vom 14.09.2006, BStBl I 2006, 532, dort Tz 6.3; s.a.: BFH-Urteile vom 02.09.2009 - I R 111/08,
BFHE 226, 276, BStBl II 2010, 387, unter II.2.a und vom 24.07.2013 - I R 8/13, BFHE 245, 291, BStBl II 2014, 929, Rz 15). Hieran hält
auch der erkennende ‑‑seit dem 01.01.2024 insoweit sachlich zuständige‑‑ Senat uneingeschränkt fest.
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c) Etwas anderes gilt nach ständiger Rechtsprechung des I. Senats des BFH, der sich der erkennende Senat ebenfalls anschließt,
wegen des von Art. 15 Abs. 1 OECD-MustAbk abweichenden Wortlauts nach Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich 1959/2001. Danach steht
das Besteuerungsrecht für Ab�ndungen grundsätzlich dem Tätigkeitsstaat und damit im Streitfall Deutschland zu. Indem diese
Regelung zur Abgrenzung ihres sachlichen Gegenstands ausdrücklich auf die zahlende Person abstellt (Satz 2) und für die
Zuordnung auf den Ort der persönlichen Tätigkeit verweist, "aus der die Einkünfte herrühren", lässt sie einen ‑‑wie vorliegend‑‑
lediglich kausalen Zusammenhang ("Anlasszusammenhang") zwischen einem Arbeitsverhältnis und der Zahlung durch einen
Arbeitgeber ausreichen (BFH-Urteil vom 24.07.2013 - I R 8/13, BFHE 245, 291, BStBl II 2014, 929, Rz 17). Der Wortlaut des Art. 13
Abs. 1 Satz 1 DBA-Frankreich 1959/2001 bietet damit eine ausreichende Grundlage, das Besteuerungsrecht für eine solche
Entschädigungszahlung ausschließlich dem Ort der früheren (Arbeitnehmer-)Tätigkeit (hier: Deutschland) zuzuordnen (vgl. BFH-
Urteil vom 24.07.2013 - I R 8/13, BFHE 245, 291, BStBl II 2014, 929, Rz 14).
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d) Dem nach Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich 1959/2001 Deutschland zustehenden Besteuerungsrecht betreffend die Ab�ndung steht
‑‑jedenfalls soweit der Ab�ndungsbetrag auf die Zeit entfällt, in der der Kläger seinen Wohnsitz sowie Arbeitsort im Inland hatte
und auch dort besteuert wurde‑‑ die sogenannte Grenzgängerregelung des Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich 1959/2001 nicht
entgegen.
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aa) Zwar können danach Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit von Personen, die im Grenzgebiet eines Vertragsstaats (hier:
Deutschland) arbeiten und ihre ständige Wohnstätte, zu der sie in der Regel jeden Tag zurückkehren, im Grenzgebiet des anderen
Vertragsstaats haben ("Grenzgänger") ‑‑abweichend vom Grundsatz des Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich 1959/2001 und von Art. 15
Abs. 1 OECD-MustAbk‑‑ nur in diesem anderen Staat (hier: Frankreich) besteuert werden.
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bb) Allerdings kommt eine Besteuerung der Ab�ndung in Frankreich, soweit diese (rechnerisch) auf die 129 Monate entfällt, in
denen der Kläger seinen Wohnsitz in Deutschland hatte und auch dort seine Tätigkeit ausübte, vorliegend schon deshalb nicht in
Betracht, weil der Kläger in diesem Zeitraum nicht unter das DBA-Frankreich 1959/2001 �el. Er unterlag mit seinen in diesem
Zeitraum erzielten Einkünften ausschließlich der unbeschränkten Steuerp�icht in Deutschland.
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cc) Soweit der Ab�ndungsbetrag (rechnerisch) auf die Zeit entfällt, in der der Kläger seine Tätigkeit als Grenzgänger im Sinne des
Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich 1959/2001 ausgeübt hat, hat das FA von einer Besteuerung abgesehen. Damit kann der Senat
offenlassen, ob Ab�ndungszahlungen ‑‑entgegen der Rechtsauffassung des FG‑‑ jedenfalls in diesem Umfang von der
Grenzgängerregelung in Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich 1959/2001 erfasst werden oder ob durch diese Regelung lediglich das
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  Download als PDF [www.bundes�nanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202410180?
type=1646225765]


Besteuerungsrecht für Vergütungen des Grenzgängers für eine tatsächlich im anderen Vertragsstaat (hier: Deutschland) ausgeübte
Tätigkeit dem Ansässigkeitsstaat (hier: Frankreich) zugewiesen wird.


5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.43
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Urteil vom 13. August 2024, IX R 6/23
Anforderung von Unterlagen durch die Finanzbehörde


ECLI:DE:BFH:2024:U.130824.IXR6.23.0


BFH IX. Senat


EUV 2016/679 Art 6 Abs 1 UAbs 1 Buchst c, EUV 2016/679 Art 6 Abs 1 UAbs 1 Buchst e, EUV 2016/679 Art 6 Abs 4, AO § 29b, AO § 93, AO
§ 97, GG Art 101 Abs 1, GG Art 103 Abs 1, FGO § 96 Abs 2, BDSG § 42, EStG VZ 2018 , EStG VZ 2019 , AO § 5, AEUV Art 267 Abs 3, GG Art 1
Abs 1, GG Art 2 Abs 1, GG Art 20 Abs 3


vorgehend FG Nürnberg, 01. Februar 2023, Az: 3 K 596/22


Leitsätze


1. Die Anforderung unter anderem von Mietverträgen durch das Finanzamt (FA) beim Vermieter (Steuerp�ichtigen) nach § 97 der
Abgabenordnung muss die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beachten.


2. Eine Einwilligung der Mieter in die Weitergabe an das FA ist nicht erforderlich, weil die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1
Buchst. c DSGVO gerechtfertigt ist.


3. Die Übersendung der Mietverträge an das FA ist als Zweckänderung nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO regelmäßig zulässig.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Nürnberg vom 01.02.2023 - 3 K 596/22 wird als unbegründet
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist die Rechtmäßigkeit einer Anforderung von Unterlagen durch die Finanzverwaltung.1


Mit den Einkommensteuererklärungen für die Jahre 2018 und 2019 legte die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) für ihre
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung verschiedener Objekte unter anderem Aufstellungen der gesamten Mieteinnahmen, der
Abschreibung, der Verwaltungs- und der Instandhaltungsaufwendungen sowie sonstiger Aufwendungen für das jeweilige Objekt
vor. Im Rahmen der Bearbeitung der Erklärungen forderte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) mit Schreiben
vom 08.06.2021 und Erinnerungsschreiben vom 13.07.2021 für das Objekt … in … Kopien der aktuellen Mietverträge,
Nebenkostenabrechnungen sowie Nachweise über geltend gemachte Erhaltungsaufwendungen an. Hierauf legte die Klägerin eine
Aufstellung der Brutto- und Nettomieteinnahmen mit geschwärzten Namen der Mieter sowie der Betriebskosten für die
verschiedenen Wohnungen und Unterlagen über die Instandhaltungsaufwendungen vor, jedoch nicht die angeforderten
Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen. Die Offenlegung dieser Unterlagen sei im Hinblick auf die Grundsätze der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ohne vorherige Einwilligung der Mieter nicht möglich. Zudem sei das FA zur
Unterlagenanforderung nicht berechtigt, da die Mietverträge zur Prüfung der tatsächlichen Einkünfte untauglich seien. Das FA
forderte daraufhin mit Schreiben vom 02.09.2021 und Erinnerungsschreiben vom 28.09.2021 unter Hinweis auf die
Mitwirkungsp�ichten der Klägerin nach §§ 90, 93, 97 der Abgabenordnung (AO) nochmals die Mietverträge und gegebenenfalls die
Schreiben über Mietänderungen zum Zweck der Prüfung der in der Steuererklärung gemachten Angaben an.
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Den hiergegen erhobenen Einspruch wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 28.04.2022 als unbegründet zurück. Ein
Steuerp�ichtiger sei nach § 90 Abs. 1 AO zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts verp�ichtet. Er komme der
Mitwirkungsp�icht insbesondere dadurch nach, dass er die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen vollständig und
wahrheitsgemäß offenlege und die ihm bekannten Beweismittel angebe. Das FA könne nach p�ichtgemäßem Ermessen
bestimmen, welche Beweismittel im Sinne der § 92 ff. AO es für erforderlich halte. Die Mitwirkungsp�icht umfasse auch die P�icht
zur Vorlage von Urkunden (§§ 97, 92 Satz 2 Nr. 3 AO). Eine Mitwirkung dürfe verlangt werden, soweit sie zur Feststellung des
steuererheblichen Sachverhalts notwendig, verhältnismäßig, erfüllbar und zumutbar sei. Das FA benötige die Namen der Mieter
sowie die jeweiligen Mietverträge zur Kontrolle der steuererheblichen Verhältnisse. Aus den Mietverträgen ergäben sich
‑‑gegebenenfalls in Verbindung mit weiteren Unterlagen‑‑ unter anderem die Höhe der vereinbarten Mietzinsen, Mieterhöhungen,
Abweichungen zu tatsächlich geleisteten Zahlungen, die Zusammensetzung des Mietzinses, die Umlagefähigkeit von Nebenkosten,
der Umfang des Nutzungsrechts der Mieter mit eventuellen Vorbehalten des Vermieters oder auch schlicht die tatsächliche
Durchführung der (privaten) Vermietung. Die Unterlagenanforderung sei somit ein geeignetes Mittel zur Aufklärung der
steuererheblichen Verhältnisse. Des Weiteren sei die Unterlagenanforderung auch erforderlich. Es sei kein anderes gleich
wirksames Mittel ersichtlich. Insbesondere wiesen private Aufstellungen des Steuerp�ichtigen keinen vergleichbaren
Nachweiswert auf, da sie nur einseitig erstellt worden seien. Sie seien im Gegensatz zu Mietverträgen, die mindestens von einer
weiteren Partei abgeschlossen werden, objektiv schlechter nachprüfbar. Auch die Namen der Mieter seien erforderlich, um
Zahlungs�üsse dem jeweiligen Mietverhältnis individuell zuordnen zu können. Die Unterlagenanforderung sei auch angemessen
und zumutbar. Sie bedeute für die Klägerin keine schwerwiegenden Nachteile, die außer Verhältnis zum legitimen Zweck der zu
treffenden Steuerfestsetzung stünden. Die Anforderung sei eine verhältnismäßige Maßnahme zur Aufklärung der steuererheblichen
Verhältnisse bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Schließlich stünden die Grundsätze der
Datenschutz-Grundverordnung der Erfüllung der Mitwirkungsp�ichten nicht entgegen, da die Klägerin zur Erhebung und
Verarbeitung der in den Verträgen enthaltenen, personenbezogenen Daten zum Zwecke der Wahrnehmung eben dieser
steuerlichen P�ichten berechtigt sei (Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c DSGVO). Das Recht zur "Verarbeitung" beinhalte auch das
Recht zur Weitergabe an die Finanzbehörde.
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Die Klage zum Finanzgericht (FG) hatte keinen Erfolg. Das FG wies die Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 604
veröffentlichtem Urteil ab.
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Die Klägerin hält mit ihrer Revision daran fest, dass die Vorlageersuchen des FA sie und ihre Mieter in den Grundrechten auf
informelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes ‑‑GG‑‑) verletzten. Sie vertritt die Ansicht, es habe
sich um eine Außenprüfung gehandelt, weswegen die Vorlageersuchen mangels Prüfungsanordnung rechtswidrig seien. Es liege
eine unzulässige "Ausforschung ins Blaue hinein" vor.


5


Das FG habe es grob fahrlässig und p�ichtwidrig unterlassen, die Ermessensausübung des FA zu überprüfen. Die sich aus den
Mietverträgen ergebenden Sollmieten seien für die steuerp�ichtigen Einkünfte als Einnahmenüberschussrechner offenkundig
unerheblich. Selbst ein Vergleich mit der ortsüblichen Miete sei allein anhand der erzielten Einnahmen möglich. Die Vorlage der
Mietverträge sei weder erforderlich noch geeignet, die dort enthaltenen persönlichen Angaben der Mieter seien für das FA
grundsätzlich ohne Interesse. Das FA verletze die Schutzregelungen der Datenschutz-Grundverordnung. Zudem würden die Mieter
über die rechtswidrige Speicherung ihrer grundrechtlich geschützten Daten nicht informiert. Das FA fordere die Klägerin zu einem
strafrechtlich sanktionierten Verhalten auf und habe dadurch seinen Ermessensrahmen überschritten. Die Vorlageverlangen seien
auch rechtswidrig, weil die Aufbewahrung von Mietverträgen nicht durch Steuergesetze gefordert sei (vgl. Urteil des
Bundes�nanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 12.02.2020 - X R 8/18). Nach dem BFH-Urteil vom 24.06.2009 - VIII R 80/06 (BFHE 225, 302, BStBl II
2010, 452) seien vorliegende Aufzeichnungen, zu denen der Steuerp�ichtige nicht verp�ichtet sei, dann nicht gemäß § 146 Abs. 6
AO "für die Besteuerung von Bedeutung", wenn sie der Besteuerung nicht zugrunde zu legen seien. Gleiches müsse für die
Vorlagep�icht von Urkunden nach § 97 AO bei Überschusseinkünften gelten, da eine verschärfende Vorlagep�icht gegenüber den
Regeln bei Gewinnermittlern gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstieße.


6


Die Klägerin rügt schließlich verschiedene Verfahrensfehler.7


Die Klägerin beantragt,
das Urteil des Finanzgerichts Nürnberg vom 01.02.2023 - 3 K 596/22, die Aufforderungsbescheide des FA vom 08.06.2021, vom
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Entscheidungsgründe


II.


02.09.2021, vom 28.09.2021 und vom 13.07.2021 zur Vorlage von Mietverträgen, Mietänderungen und Nebenkostenabrechnungen
für das Anwesen … in … in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 28.04.2022 aufzuheben.


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
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Es liege kein Ausforschen "ins Blaue hinein" vor, sondern das FA habe zulässigerweise im Rahmen seiner Ermittlungsp�ichten und -
befugnisse zur Prüfung und Aufklärung des Sachverhalts gehandelt. Die in den Mietverträgen enthaltenen Angaben über das
wirksame Zustandekommen des Mietverhältnisses, die Nettokaltmiete, die Umlagefähigkeit von Nebenkosten, Vereinbarungen in
Verbindung mit durchzuführenden Schönheitsreparaturen, den Umfang des Nutzungsrechts des Mieters und letztlich Angaben zum
Mieter seien steuererheblich, da sie im Zusammenhang mit dem Werbungskostenabzug und der Höhe der Einnahmen stünden.
Insbesondere dienten die Verträge auch der Feststellung und Aufklärung der Ortsüblichkeit der Miete, unter anderem bei
Angehörigenverhältnissen.
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Der von den Richtern des Senats signierte Tenor des hiesigen Urteils wurde am 13.08.2024 der Geschäftsstelle übermittelt. Auf
telefonische Anfrage teilte die Geschäftsstelle dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin am 14.08.2024 den Tenor mit.
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Die Revision ist unbegründet und wird nach § 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zurückgewiesen.12


Das FG hat zutreffend angenommen, dass das FA die Vorlage der Mietverträge von der Klägerin verlangen durfte. Die Klägerin war
als Verantwortliche im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO nicht berechtigt, die Herausgabe der Mieterdaten zu verweigern.
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1. Das FA durfte auch unter Berücksichtigung der Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung die Vorlage der Mietverträge von
der Klägerin fordern.
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a) Nach § 97 Abs. 1 Satz 1 AO (i.d.F. des Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetzes vom 26.06.2013, BGBl I 2013, 1809, 1834) haben
die Beteiligten und andere Personen der Finanzbehörde auf Verlangen Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere und andere
Urkunden zur Einsicht und Prüfung vorzulegen. Die Aufforderung zur Vorlage der Urkunde ist ein Verwaltungsakt im Sinne des
§ 118 AO (Roser in Gosch, AO § 97 Rz 11; Seer in Tipke/Kruse, § 97 AO Rz 14; Baum in AO - eKommentar [21.06.2023], § 97 AO
Rz 13) und im Zusammenhang mit den Auskunftsersuchen nach § 93 AO zu sehen (BRDrucks 139/13, S. 195: gleichwertige
Ermittlungsinstrumente).
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Es handelt sich um eine Ermessensentscheidung der Verwaltung. Als solche ist sie nach § 102 FGO im gerichtlichen Verfahren
darauf zu überprüfen, ob der Verwaltungsakt deshalb rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten
sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist (§ 5
AO). Um diese Überprüfung, die dem Gericht keinen Raum für eigene Ermessenserwägungen lässt, wahrnehmen zu können, muss
die Ermessensentscheidung der Verwaltung im Verwaltungsakt, spätestens aber in der Einspruchsentscheidung, begründet werden
(vgl. BFH-Urteil vom 15.09.1992 - VII R 66/91, BFH/NV 1993, 76, unter 2.b; BFH-Beschluss vom 05.04.2022 - VIII B 42/21, Rz 7;
Baum in AO - eKommentar [21.06.2023], § 97 AO Rz 16).
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aa) Die Anwendung des § 97 AO ist im Streitfall nicht nach § 200 Abs. 1 Satz 2 AO ausgeschlossen.17







(1) Im Rahmen einer Außenprüfung wird § 97 AO durch § 200 Abs. 1 Satz 2 AO verdrängt (Klein/Rätke, AO, 17. Au�., § 97 Rz 1; Roser
in Gosch, AO § 97 Rz 3; Niewerth in Lippross/Seibel, Basiskommentar Steuerrecht, Stand 119. Lfg. 04.2020 § 97 AO Rz 2). Fehlt eine
Prüfungsanordnung nach § 196 AO, besteht unter bestimmten Umständen ein Verwertungsverbot.
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(2) Für die Abgrenzung zwischen Ermittlungen im Rahmen einer Außenprüfung von Einzelermittlungen ist entscheidend, wie sich
das Tätigwerden der Finanzbehörde aus der Sicht des Betroffenen darstellt (vgl. BFH-Urteil vom 25.11.1997 - VIII R 4/94, BFHE 184,
255, BStBl II 1998, 461, unter II.2.b). Maßgeblich ist, wie der Steuerp�ichtige entsprechend den zu § 133 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entwickelten Rechtsgrundsätzen nach den ihm bekannten Umständen den Gehalt der Ermittlungsmaßnahmen unter
Berücksichtigung von Treu und Glauben verstehen konnte (BFH-Urteil vom 02.02.1994 - I R 57/93, BFHE 173, 487, BStBl II 1994,
377, unter II.B.1). Im Allgemeinen muss davon ausgegangen werden, dass Maßnahmen eines Außenprüfers zur Ermittlung eines
Steuerfalles Prüfungshandlungen sind.
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(3) Das FG hat die Vorlageverlangen des FA nicht als Prüfungshandlung gewürdigt. An diese Würdigung ist der Senat gemäß § 118
Abs. 2 FGO gebunden. Sie kann revisionsrechtlich nur darauf überprüft werden, ob sie gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze
verstößt. Das ist nicht der Fall. Das FG hat zutreffend darauf abgestellt, dass weder eine Prüfungsanordnung erlassen noch eine
Prüfung in den Räumlichkeiten der Klägerin angesetzt worden war. Vielmehr sind die streitgegenständlichen Anforderungen des FA
sämtlich in zeitlichem Zusammenhang mit der Einreichung der Einkommensteuererklärungen 2018 und 2019 ergangen. Damit
wird deutlich, dass es sich um ein Vorgehen des FA im Rahmen einer Veranlagungstätigkeit handelt.
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bb) Die Vorlage von Urkunden unterliegt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, das heißt, sie muss zur Sachverhaltsaufklärung
geeignet und notwendig, die P�ichterfüllung für den Betroffenen möglich und die Inanspruchnahme erforderlich, verhältnismäßig
und zumutbar sein (vgl. BFH-Urteil vom 23.10.1990 - VIII R 1/86, BFHE 162, 539, BStBl II 1991, 277, unter 2.d zum Auskunftsrecht
nach § 93 AO; Schuster in Hübschmann/Hepp/Spitaler ‑‑HHSp‑‑, § 97 AO Rz 32 ff.; Klein/Rätke, AO, 17. Au�., § 97 Rz 12; Roser in
Gosch, AO § 97 Rz 13).
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(1) Die Vorlage einer Urkunde muss zur Sachverhaltsaufklärung geeignet sein. Das ist nicht der Fall, wenn die Urkunden steuerlich
nicht erheblich sind. Zu den steuerlich erheblichen Tatsachen zählt alles, was die �nanzbehördlichen Entscheidungen in einem
steuerrechtlichen Verwaltungsverfahren beein�ussen kann (vgl. Schuster in HHSp, § 93 AO Rz 10). Die in diesem Sinne erheblichen,
mitzuteilenden "Tatsachen" müssen lediglich im Rahmen einer Prognoseentscheidung möglich sein (BFH-Urteil vom 29.10.1986 -
VII R 82/85, BFHE 148, 108, BStBl II 1988, 359, ständige Rechtsprechung). Die Finanzbehörde hat hierüber im Wege einer
vorweggenommenen Beweiswürdigung zu be�nden. Im Interesse der gesetzmäßigen und gleichmäßigen Besteuerung und zur
Verwirklichung des verfassungsrechtlich gebotenen Veri�kationsprinzips sind die Anforderungen an diese Prognoseentscheidung
nicht zu hoch anzusetzen (vgl. BFH-Urteil vom 29.07.2015 - X R 4/14, BFHE 251, 112, BStBl II 2016, 135, Rz 40 f.).
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(2) Die angeforderten Urkunden müssen benötigt werden. Das ist nicht gegeben, wenn die steuerrelevanten Tatsachen offenkundig
oder verbindlich festgestellt sind.
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(3) Der Steuerp�ichtige beziehungsweise die andere Person muss die verlangten Unterlagen vorlegen können. Durch ein von
privater Seite ergangenes oder vertraglich vereinbartes Verbot zur Herausgabe einer Urkunde wird die öffentlich-rechtliche
Verp�ichtung zur Urkundenvorlage nicht unerfüllbar (BFH-Urteil vom 16.05.2013 - II R 15/12, BFHE 241, 211, BStBl II 2014, 225,
Rz 43; Schuster in HHSp, § 97 AO Rz 36, m.w.N.).
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(4) Schließlich muss die Vorlageaufforderung verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Der zeitliche, personelle und sachliche
(�nanzielle) Aufwand für die vorlagep�ichtige Person darf nicht erkennbar in einem Missverhältnis zu dem durch dieses
Beweismittel zu erwartenden "Mehr" an wahrheitsgemäßer Sachverhaltsaufklärung stehen (Schuster in HHSp, § 97 AO Rz 39).
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b) Unter Anwendung dieser Grundsätze waren die streitgegenständlichen Vorlageverlangen des FA rechtmäßig.26







aa) Das FA hat in der Einspruchsentscheidung ausgeführt, dass es die Mietverträge zur Kontrolle der steuererheblichen
Verhältnisse benötige und diese ein geeignetes Mittel darstellten. Aus den Mietverträgen ‑‑gegebenenfalls in Verbindung mit
anderen Unterlagen‑‑ würden sich unter anderem die Höhe der vereinbarten Mietzinsen, Mieterhöhungen, Abweichungen zu
tatsächlich geleisteten Zahlungen, die Zusammensetzung des Mietzinses, die Umlagefähigkeit von Nebenkosten, der Umfang des
Nutzungsrechts und die tatsächliche Durchführung der Vermietung ergeben. Ein anderes, gleich wirksames Mittel der Aufklärung
sei nicht ersichtlich. Insbesondere könnten das nicht die privaten Aufstellungen der Klägerin sein, weil sie nur durch diese ‑‑ohne
Beteiligung der Mieter‑‑ erstellt worden seien. Die Namen der Mieter seien erforderlich, um die Zahlungs�üsse dem jeweiligen
Mietverhältnis zuordnen zu können.
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Diese Erwägungen lassen keine Ermessensfehler erkennen. Insbesondere die Fragen nach den konkret einem Mieter überlassenen
Räumlichkeiten (einschließlich Stellplätzen, Garagen, Kellerräumen, Garten et cetera) sowie nach der Höhe des im Rahmen des
§ 21 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes maßgeblichen vereinbarten Entgelts (vgl. Senatsurteil vom 22.02.2021 - IX R 7/20, BFHE
272, 200, BStBl II 2021, 479, Rz 11, m.w.N.) lassen sich nur anhand der Mietverträge zuverlässig klären. Die
Nebenkostenabrechnungen sind für die Frage der Höhe der Einnahmen sowie für die Frage der tatsächlichen Durchführung des
Mietverhältnisses relevant. Schließlich sind die Namen der Mieter erforderlich, um das Vorliegen eines
Angehörigenmietverhältnisses (§ 15 AO) aufklären zu können. Bei Unklarheiten muss die Finanzbehörde in der Lage sein, die
Mieter als "andere Person" befragen zu können.
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Der Finanzbehörde stand nicht als milderes Mittel die sofortige Befragung der Mieter zur Verfügung. Ungeachtet dessen, dass dem
FA nicht alle Mieter bekannt waren, sollen Dritte erst herangezogen werden, wenn die Aufklärung bei dem Beteiligten nicht zum
Ziel geführt hat (§ 97 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 3 AO). Der Aufwand der Klägerin, die Mietverträge zu übermitteln, steht
schließlich auch nicht im Missverhältnis zu dem beabsichtigten Erkenntnisgewinn der Finanzverwaltung.
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bb) Der Klägerin war die Offenlegung der Mieterdaten auch nicht unmöglich, weil darin eine rechtswidrige Verarbeitung im Sinne
des Art. 6 Abs. 1 DSGVO zu sehen ist. Ungeachtet der Frage, ob die Datenschutz-Grundverordnung auf die durch die Klägerin
verantworteten Verarbeitungsvorgänge Anwendung �ndet (Art. 2 Abs. 1 DSGVO), war jedenfalls eine Einwilligung der Mieter nicht
erforderlich. Denn die Klägerin war nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c, Abs. 2 DSGVO i.V.m. § 29b Abs. 1, § 97 AO zur
Offenlegung der personenbezogenen Daten ihrer Mieter berechtigt.
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(1) Das FG hat nicht geprüft, ob die Datenschutz-Grundverordnung sachlich auf die durch die Klägerin als Vermieterin
verantworteten Verarbeitungsvorgänge, insbesondere hinsichtlich der Offenlegung gegenüber dem FA, anwendbar ist.
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Offensichtlich handelt es sich bei den Daten der Mieter um personenbezogene Daten nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO und die Offenlegung
durch die Klägerin stellt einen Verarbeitungsvorgang nach Art. 4 Nr. 2 DSGVO dar (zur weiten Auslegung dieses Begriffs vgl. Urteil
des Gerichtshofs der Europäischen Union ‑‑EuGH‑‑ Endemol Shine Finland vom 07.03.2024 - C-740/22, EU:C:2024:216, Rz 29). Ob es
sich nach Art. 2 Abs. 1 DSGVO um eine ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung oder um eine nichtautomatisierte
Verarbeitung von Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind, handelt, hat das FG nicht ermittelt. Jedenfalls aber wäre die
Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c DSGVO gerechtfertigt. Danach ist eine Verarbeitung rechtmäßig, wenn sie zur
Erfüllung einer rechtlichen Verp�ichtung erforderlich ist, welcher der Verantwortliche unterliegt. Diese rechtliche Verp�ichtung der
Klägerin ergibt sich vorliegend aus § 97 AO.
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(2) Es liegt eine zulässige Zweckänderung nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO vor. Die Offenlegung der personenbezogenen Daten durch die
Klägerin stellt eine Verarbeitung (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) zu einem anderen Zweck als demjenigen dar, zu dem die personenbezogenen
Daten der Mieter erhoben wurden, nämlich zum Zweck der Durchführung der Mietverträge (Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b
DSGVO). Die Offenlegungsp�icht gegenüber dem FA beruht auf den §§ 29b, 93, 97 AO als nationale Bestimmungen im Sinne von
Art. 6 Abs. 4 DSGVO. Darüber hinaus stellt sie auch eine in einer demokratischen Gesellschaft notwendige und verhältnismäßige
Maßnahme im Sinne von Art. 6 Abs. 4 DSGVO dar und sichert eines der in Art. 23 Abs. 1 DSGVO genannten Ziele. Denn zu diesen
Zielen gehört nach Art. 23 Abs. 1 Buchst. e DSGVO auch der Schutz eines wichtigen wirtschaftlichen oder �nanziellen Interesses
der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich, also sowohl die Steuererhebung als auch
die Bekämpfung von Steuerbetrug (vgl. EuGH-Urteil "SS" SIA gegen Valsts ieņēmumu dienests vom 24.02.2022 - C-175/20,
EU:C:2022:124, Rz 70, m.w.N.). Dass die Vorlage der Unterlagen notwendig und verhältnismäßig ist, hat der Senat im Streitfall
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bereits bejaht (unter II.1.b aa). Schließlich berührt die Verp�ichtung der Klägerin als Verantwortliche, gemäß Art. 13 Abs. 3 DSGVO
die Mieter über die Weiterverarbeitung zu einem anderen Zweck zu informieren, ihre Vorlagep�icht nicht.


(3) Durchdringen kann die Klägerin schließlich nicht mit ihrem ‑‑nicht weiter konkretisierten‑‑ Einwand, die Vorlage sei nicht
zumutbar, weil sie zu einem strafrechtlich sanktionierten Verhalten aufgefordert werde. Dieser Vorwurf kann sich allenfalls auf § 42
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) beziehen. Durch die Regelungen sollen besonders schwerwiegende Verstöße gegen den
Schutz personenbezogener Daten erfasst werden (vgl. Becker in Plath, DSGVO/BDSG/TTDSG, 4. Au�. 2023, § 42 BDSG Rz 2;
Taeger/Gabel/Wybitul/Zhou, 4. Au�. 2022, BDSG § 42 Rz 1). § 42 Abs. 1 BDSG betrifft die rechtswidrige Übermittlung oder
Zugänglichmachung von Daten einer großen Zahl von Personen an Dritte, die gewerbsmäßig erfolgt. § 42 Abs. 2 BDSG betrifft Fälle,
in denen eine unberechtigte Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt oder sich jemand die Daten durch unrichtige
Angaben erschleicht und dabei im Einzelfall gegen Entgelt oder in Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht handelt. Diese
Tatbestandsvoraussetzungen sind offensichtlich nicht gegeben, was auch die Klägerin nicht ernsthaft behauptet.
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cc) Das FA durfte die Daten aus den Mietverträgen auch verarbeiten.35


(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ‑‑wozu nach Art. 4 Nr. 2 DSGVO auch das Erheben und Erfassen der Daten gehört‑‑
ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der in Art. 6 Abs. 1 DSGVO genannten Bedingungen erfüllt ist (Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt, vgl. u.a. Wackerbeck in HHSp, § 29b AO Rz 9, m.w.N.). Dies ist unter anderem nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1
Buchst. e DSGVO der Fall, wenn die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Hierfür bedarf es gemäß Art. 6
Abs. 3 Satz 1 Buchst. b DSGVO einer Rechtsgrundlage, die der deutsche Gesetzgeber durch das Gesetz zur Änderung des
Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 17.07.2017 (BGBl I 2017, 2541) mit § 29b AO geschaffen hat (vgl.
Senatsurteil vom 05.09.2023 - IX R 32/21, BFHE 281, 6, BStBl II 2024, 159, Rz 21). Die Vorschrift des § 29b AO legitimiert die
Finanzbehörden unter den dort genannten Voraussetzungen für sämtliche das Steuerverfahrensrecht betreffende Maßnahmen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten. Der Senat hat in seiner Entscheidung vom 05.09.2023 - IX R 32/21 (BFHE 281, 6, BStBl II
2024, 159) ausgeführt, dass diese Norm den Anforderungen des Art. 6 Abs. 3 Satz 2 Alternative 1 DSGVO genügt und insbesondere
nicht dem unionsrechtlichen Normwiederholungsverbot widerspricht.
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(2) Wie der Senat ebenfalls bereits entschieden hat, ergibt sich die Befugnis der Finanzbehörden, mit Vorlageersuchen entweder
bei den Beteiligten (§ 97 Abs. 1 Satz 1 AO) oder bei Dritten (Satz 3 der Vorschrift) personenbezogene Daten zu erheben und zu
verarbeiten, abschließend aus der für das gesamte steuerliche Verfahrensrecht geltenden ‑‑vorgeschalteten‑‑ Norm des § 29b AO
(Senatsurteil vom 05.09.2023 - IX R 32/21, BFHE 281, 6, BStBl II 2024, 159, Rz 55). An der Erforderlichkeit der Verarbeitung hat der
Senat nach den obigen Ausführungen zu § 97 AO keinen Zweifel.
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2. Das FG hat auch nicht verfahrensfehlerhaft entschieden.38


a) Eine Überraschungsentscheidung (Art. 103 Abs. 1 GG i.V.m. § 96 Abs. 2, § 119 Nr. 3 FGO) scheidet schon deshalb aus, weil die
Frage, ob eine Außenprüfung vorliegt, sowohl von der Klägerin in ihren Schriftsätzen vom 02.06.2022 und 31.07.2022 als auch von
dem FA im Schriftsatz vom 24.06.2022 angesprochen worden war (vgl. BFH-Beschluss vom 22.07.2014 - XI B 103/13, Rz 15).
Letztlich rügt die Klägerin, dass das FG ihrer Rechtsansicht nicht gefolgt ist. Dies stellt jedoch keinen Verstoß gegen das rechtliche
Gehör dar.
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b) Auch der von der Klägerin gerügte Verfahrensmangel der Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs durch
Nichtgewährung einer Akteneinsicht in die Akte "Dauerunterlagen" liegt nicht vor.
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aa) Der Gehörsanspruch begründet lediglich das Recht der Beteiligten, in die dem Gericht vorliegenden Gerichtsakten
‑‑einschließlich der beigezogenen Akten‑‑ Einsicht zu nehmen. Die beklagten Finanzbehörden sind nach § 71 Abs. 2 FGO
verp�ichtet, die Steuerakten nach Empfang der Klageschrift ‑‑von Amts wegen‑‑ an das Gericht zu übermitteln. Der Anspruch auf
rechtliches Gehör gebietet keinen ausdrücklichen Hinweis des FG auf die Selbstverständlichkeit, dass das FA seiner gesetzlichen
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P�icht zur Aktenübersendung nachgekommen ist. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist auf die Beiziehung von
Akten vielmehr nur dann hinzuweisen, wenn deren Verwertung ohne einen solchen Hinweis die Beteiligten überraschen würde, wie
es beispielsweise bei Akten eines fremden Verfahrens geboten sein kann (vgl. BFH-Beschluss vom 19.01.2011 - X B 204/10, Rz 10,
m.w.N.).


bb) Danach liegt keine Gehörsverletzung vor. Mit Schriftsatz vom 24.06.2022 hat das FA folgende Akten an das FG übersandt:
Einkommensteuerakte, Akte Dauerunterlagen, Rechtsbehelfsakte. Diesen Schriftsatz hat das FG dem Prozessbevollmächtigten der
Klägerin am 01.07.2022 zur Kenntnisnahme übersandt. Der Prozessbevollmächtigte hat jedoch keine Akteneinsicht beantragt.
Soweit die Klägerin behauptet, das FG habe in der mündlichen Verhandlung Auszüge aus der Akte Dauerunterlagen verlesen, ergibt
sich dies nicht aus dem Sitzungsprotokoll. Zudem hätte es der Klägerin offen gestanden, rechtzeitig Einsicht in diese Akte zu
nehmen oder erforderlichenfalls Vertagung zu beantragen.
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c) Die Klägerin kann nicht mit Erfolg eine Verletzung des gesetzlichen Richters nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG geltend machen,
indem sie erstmals im Revisionsverfahren die Besorgnis der Befangenheit der erstinstanzlichen Richter rügt.
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aa) Einem Ablehnungsgesuch fehlt das Rechtsschutzinteresse, wenn es im abgeschlossenen Verfahren nach Beendigung der
Instanz gestellt wird, sofern sich die Ablehnung ‑‑selbst wenn sie begründet wäre‑‑ nicht mehr auf die Sachentscheidung des
Gerichts auswirken könnte (BFH-Beschlüsse vom 10.12.2014 - V B 145/14, Rz 14 und vom 21.10.2015 - V B 36/15, Rz 18).
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bb) Im erstinstanzlichen Verfahren hat die Klägerin ausweislich der FG-Akte keinen Befangenheitsantrag gestellt. Sie hat lediglich
im Schriftsatz vom 31.07.2022 "im Hinblick auf die Prüfung des Erfordernisses eines Befangenheitsantrags und zur Prüfung der
individuellen Betroffenheit" die Richter gebeten, ihren individuellen Kenntnisstand des bisherigen Verfahrensverlaufs darzulegen.
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d) Soweit die Klägerin vorbringt, das FG hätte die Norm des § 97 AO nach Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) dem EuGH beziehungsweise nach Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorlegen
müssen, stellt dies ebenfalls keinen Verfahrensmangel dar. Das FG ist als erstinstanzliches Gericht gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV nur
berechtigt, nicht aber verp�ichtet, eine Vorabentscheidung des EuGH einzuholen (BFH-Beschluss vom 11.08.1999 - VII B 162/99,
juris, m.w.N.). Wenn das FG von einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG an das BVerfG absieht, liegt auch darin kein Verfahrensmangel,
weil die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen eine materiell-rechtliche und keine verfahrensrechtliche Frage ist (BFH-Beschluss
vom 15.10.2019 - VIII B 70/19, Rz 21).
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e) Soweit schließlich die Klägerin den Entzug des gesetzlichen Richters wegen einer "Pseudorechtsprechung" rügt und eine
"mögliche Manipulation der Laienrichter" in den Raum stellt, sind ihre Ausführungen unsubstantiiert.
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3. Ein Vorabentscheidungsersuchen des erkennenden Senats an den EuGH gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten.48


a) Entgegen der Auffassung der Vorinstanz enthält der Streitfall zwar entscheidungserhebliche Fragen zur Auslegung des
Unionsrechts. Dieser Umstand verp�ichtet den Senat aber nicht, eine Vorabentscheidung des EuGH einzuholen. Denn eine
Vorlagep�icht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV besteht nicht, wenn zu der entscheidungserheblichen Frage nach der Auslegung oder
Gültigkeit des Unionsrechts bereits eine gesicherte Rechtsprechung des EuGH existiert ("acte éclairé") oder die richtige Anwendung
des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass keinerlei Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten
Frage bleibt, sogenannte "acte clair" (EuGH-Urteil Srl CILFIT und Lani�cio di Gavardo SpA gegen Ministero della Sanità vom
06.10.1982 - C-283/81, EU:C:1982:335, Rz 13 ff.; vgl. auch BVerfG-Beschluss vom 04.03.2021 - 2 BvR 1161/19, Rz 55; Wegener in
Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Au�., Art. 267 AEUV Rz 33; Schönfeld, Internationales Steuerrecht 2022, 617, 623).
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b) Nach diesen Maßstäben bedarf es im Streitfall keines Vorabentscheidungsersuchens. Durch die Rechtsprechung des EuGH ist
bereits geklärt, dass die Steuererhebung ‑‑neben der Bekämpfung des Steuerbetrugs‑‑ eine im öffentlichen Interesse liegende
Aufgabe im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. e DSGVO ist (EuGH-Urteil "SS" SIA gegen Valsts ieņēmumu dienests vom
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  Download als PDF [www.bundes�nanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202410181?
type=1646225765]


24.02.2022 - C-175/20, EU:C:2022:124, Rz 70). Schließlich hat sich der EuGH in seiner Entscheidung Norra Stockholm Bygg vom
02.03.2023 - C-268/21, EU:C:2023:145 eingehend mit den Voraussetzungen für eine Zweckänderung nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO
auseinandergesetzt. Der Senat hat diese Rechtssprechungsgrundsätze angewandt.


4. Die Darlegungen und Rechtsausführungen der Klägerin in ihren nach der Bekanntgabe der Urteilsformel eingereichten
Schriftsätzen sind bereits deshalb nicht erheblich, weil der Senat an seine Entscheidung gebunden ist.
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Ein Urteil ist gemäß § 104 Abs. 1 FGO mit seiner Verkündung wirksam erlassen. Statt der Verkündung ist nach § 104 Abs. 2 FGO die
Zustellung des Urteils ‑‑wie vorliegend geschehen‑‑ zulässig; es ist dann binnen zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung
der Geschäftsstelle zu übermitteln. Nach ständiger Rechtsprechung ist dieser Vorschrift auch dann genügt, wenn (nur) die
unterschriebene Urteilsformel (Tenor) fristgerecht der Geschäftsstelle übermittelt wird. Mit der formlosen Bekanntgabe der
Urteilsformel an einen Beteiligten gilt die Entscheidung als verkündet. Das Gericht ist dann an seine Entscheidung gebunden (z.B.
Senatsbeschluss vom 18.09.2014 - IX B 9, 19/14, Rz 9); eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung kommt nicht mehr in
Betracht.
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5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.53
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